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M it rund 200.000 Mitgliedern und Spendern zählt der Bund der Steuerzahler zu den größten 
Organisationen in der Welt. Seit über 70 Jahren ist er die Interessenvertretung für alle 
Steuer zahler. Er ist unabhängig, parteipolitisch neutral und gemeinnützig.

Keine andere Organisation nimmt die Ausgaben des Staates in den Blick und achtet für die Bürger auf 
eine effiziente Verwendung des Steuergelds und eine solide Staatsfinanzierung. Gleichzeitig sieht sich 
der Bund der Steuerzahler die Einnahmen des Staates an. Er setzt sich für ein faires Maß an Belastung 
mit Steuern und Abgaben ein und prüft, ob Änderungen im Steuerrecht für die Steuerzahler ge-
recht sind und greift politisch und rechtlich ein, wenn dies nicht der Fall sein sollte.

Mit unserer Arbeit leisten wir einen Beitrag für ein besseres Gemeinwesen, denn wir

• decken Steuergeldverschwendung auf

• informieren die Öffentlichkeit

• erarbeiten Reformvorschläge

• hinterfragen Privilegien von Beamten, Politikern und Regierung

• machen Sparvorschläge für die öffentlichen Haushalte

• führen Musterprozesse

•  und stehen Bürgern und Betrieben mit zahlreichen Steuertipps  
und Serviceinformationen zur Seite

Der Bund der Steuerzahler
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Unser Schwarzbuch
Nur wir decken die Verschwendung 

von Steuergeld in dieser Form auf. Nur wir 
schauen genau hin, wenn Projekte der öffent-

lichen Hand aus dem Ruder laufen. Für unser 
Schwarzbuch recherchiert der Bund der Steuerzah-

ler jedes Jahr über 100 Beispiele eklatanter Steuer-
geldverschwendung. In unseren Analysen gehen wir 
auf die Gründe für die Verschwendung von Steuer-

geld ein und liefern der öffentlichen Hand zu-
gleich konkrete Handlungsempfehlungen. Da-

mit leisten wir einen konstruktiven Beitrag 
für die bessere Verwendung von 

Steuergeld.

Unsere Musterprozesse
Das Steuerrecht wird sehr oft geän-

dert. Gelegentlich schleichen sich dabei 
handwerkliche Fehler ein, oder der Gesetz-

geber schießt über das Ziel hinaus. Für die 
Rechte der Steuerzahler kämpfen wir auf allen 
politischen Ebenen und wenn es sein muss, 
auch vor Gericht. Damit der Steuerzahler zu 

seinem Recht kommt, klagen wir, wenn nö-
tig, durch alle Instanzen. Jeder gewonne-

ne Musterprozess ist für die Mitglie-
der des BdSt bares Geld wert.

Unsere Schuldenuhr
Die Erfolgsgeschichte unserer Schul-

denuhr begann im Juni 1995. Mit ihr ist es 
dem BdSt gelungen, die Politik für eine Schul-

denbremse zu gewinnen. Die im Grundgesetz 
verankerte Schuldenbremse ist die konsequente 
Antwort auf die steigende Staatsverschuldung 
und ihre Folgen. Echte Chancen erhalten künfti-
ge Generationen nur, wenn die Altschulden 

getilgt werden. So bleibt die Schuldenuhr 
ein Mahnmal für die Politik von heute.
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Aufbau des Verbandes
Der Bund der Steuerzahler ist ein Verein, der sich 

ausschließlich über Mitgliedsbeiträge und Spenden 
finanziert. Die zentralen Organe des Bundes der Steuerzahler 

Deutschland e. V. sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand 
und der Verwaltungsrat. Von diesen Gremien gestützt organisiert 
sich der Mitgliederwille, der in den Aktivitäten, politischen 
Forderungen und Serviceleistungen des Verbandes seinen Ausdruck 
findet.

Getragen wird der Bund der Steuerzahler Deutschland e. V. von sei-
nen Mitgliedern, den 15 Landesverbänden. Das richtungweisende 
Organ ist damit die Mitgliederversammlung, die sich aus Vertretern 
aller 15 Landesverbände zusammensetzt. Inhaltliche Verantwor-
tung dafür, dass der Verband seine zentralen Aufgaben umsetzt, 
trägt der fünfköpfige Vorstand – dieser kommt einmal monatlich 
zur Sitzung zusammen. Die Interessen der in den Landesverbänden 
organisierten Mitglieder sind über diese Organe gebündelt und ha-

ben damit direkten Einfluss auf die Arbeit des Bundes der 
Steuerzahler Deutschland e. V. 
Der Verwaltungsrat ist das zentrale Kontrollorgan des Vereines. Die-
ses Gremium wird aus je einem Mitglied aus den Verwaltungsräten 
der Landesverbände gebildet. Den Vorsitz hat seit Juni 2020 Dr. Hel-
ge Benecke inne. 

Mit dieser Struktur und diesem Aufbau gelingt es dem Bund der 
Steuerzahler, jene Schlagkraft zu entwickeln, für die die Arbeit des 
Verbandes seit Jahrzehnten steht. Denn durch seine Verbundenheit 
zur Mitgliedschaft ist es dem Verband möglich, steuer- und finanz-
politische Themen gegenüber der Politik, Öffentlichkeit und Verwal-
tung auf die Konsequenzen für die Bürger und Betriebe herunterzu-
brechen und mit konkreten Beispielen zu unterfüttern.

Der Bund der Steuerzahler

Bundesvorstand Arbeitskreisvorsitz DSi-Vorstand

Mitgliederversammlung
wählt

berät

Landesverbände

Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Hamburg Hessen

Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen und Bremen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz

Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen

berät berät

Aufbau und Struktur des BdSt

Verwaltungsrat
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Das sind die Bilder 2023!
Der Bund der Steuerzahler in Aktion
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� HEHRE VERSPRECHEN
lagte Paare entsprechend bis zu einemEinkommen von 100.000 Euro. Bei denPunkten dürfte es von anderen Parteienwenig Widerspruch geben. Ein Knack-punkt ist dagegen, wie es bei jenen Steu-erzahlern aussieht, die weit darüberlie-gen. Ein höherer Spitzen- und Reichen-steuersatz von bis zu 48 Prozent alleinewird den anderen Parteien kaum rei-chen. Dass in dem Steuerzahlerbund-Modell nur Einkommensmillionäre mehrals heute zahlen, könnte die Zustimmungder Liberalen erleichtern, mit SPD undGrünen dürfte eine Einigung schwer bisunmöglich sein.

D ie Grünen-Finanzpolitikerin Ka-tharina Beck verweist darauf,dass schon in den vergangenenJahrzehnten die höheren Einkommenviel stärker gestiegen seien als niedrige,das müsse bei einer auch aus ihrer Sichtnotwendigen Reform berücksichtigtwerden. SPD-Finanzpolitiker MichaelSchrodi weiß bereits, wen genau er stär-ker belasten will: „Wir wollen kleine undmittlere Einkommen entlasten und imGegenzug die oberen fünf Prozent derEinkommensteuerzahler stärker heran-ziehen“, sagt er. Laut Statistischem Bun-desamt gibt es knapp 30.000 Einkom-mensmillionäre in Deutschland, das sindnicht einmal 0,1 Prozent aller 48 Millio-nen Einkommensteuerzahler.

D er bisherige Spitzen-steuersatz von 42Prozent greift nichtmehr bei einem zuversteuernden Ein-kommen von 63.000Euro, sondern erst ab100.000 Euro. Mit 45 Prozent wird jederEuro besteuert, der über ein Einkommenvon 300.000 Euro hinausgeht. Und ab ei-ner Million Euro gibt es eine neue, zu-sätzliche Tarifstufe mit einem Grenz-steuersatz von 48 Prozent. Unter demStrich steht eine breite Entlastung derBevölkerung. Nur wer im Jahr mehr als1,1 Millionen Euro zu versteuern hat,zahlt mehr. Gesamtentlastung: 38 Milli-arden Euro.

VON KARSTEN SEIBEL

So sieht es aus, das Steuermodell, andem sich die CDU auf ihrem Wunsch-pfad zurück in die Bundesregierung ori-entiert – und mit dem die Partei hofft, ih-re Anhänger wieder beruhigen zu kön-nen. Viele von ihnen sind aufgebracht,seit vor wenigen Wochen bekannt wur-de, dass nicht nur SPD, Grüne und Linkeeinen höheren Steuersatz für Spitzen-verdiener wollen, sondern auch die CDU.So steht es in einem Arbeitspapier, des-sen Inhalt in das nächste Parteipro-gramm einfließen soll. Das wird gerade

entwickelt. Für kommende Woche hatdie Partei zum großen Grundsatzpro-gramm-Konvent geladen.Da kommt das neu entwickelte Steuer-modell, das eine Entlastung bis hinein insehr hohe Einkommensgruppen vor-sieht, gerade recht. Es wurde nicht inner-halb der Partei entwickelt, sondern vomBund der Steuerzahler. Der Verein ver-steht sich als Interessenvertretung allerSteuerzahler im Land und ist – wenigüberraschend – CDU-nah.

O b die Partei es eins zu eins fürdie eigenen Reformpläne über-nimmt, ist noch nicht klar.Aber es gehe in die richtige Richtung,sagt Carsten Linnemann, CDU-Vizeund Chef der Programmkommission.„Das Steuerkonzept des Steuerzahler-bundes kann eine Blaupause für eineSteuerreform sein“, sagt er. Die Leis-tungsträger in der Gesellschaft müsstendeutlich entlastet werden. „Es musswieder einen echten Unterschied ma-chen, ob ich in Deutschland arbeiten ge-he oder nicht.“ Im Grundsatzprogrammwürden allerdings nur Eckpunkte für ei-ne große Steuerreform fixiert, auf kon-krete Steuersätze wie in dem Modelldes Steuerzahlerbundes werde man sichnoch nicht festlegen.Allerdings geschieht dies wohl erstdann, wenn die CDU nach der nächsten

Bundestagswahl 2025 tatsächlich Teilvon Koalitionsverhandlungen ist. Dassangesichts der im internationalen Ver-gleich hohen Steuerbelastung grundsätz-lich etwas geschehen muss, sieht man inanderen Parteien genauso. Das Problemist jedoch, dass alle etwas anderes untereiner großen Steuerreform verstehen.Schon bei den Koalitionsverhandlungen

der Ampel-Regierung 2021 waren sichSPD, Grüne und FDP einig, dass der„Mittelstandsbauch“, der steile Anstiegder Steuersätze im mittleren Einkom-mensbereich, geglättet werden muss.Doch die Diskussion war beendet, als dieFDP einen höheren Spitzensteuersatzkategorisch ausschloss.Die CDU will nun, anders als die Libe-ralen, keine solchen roten Linien ziehen.Beim Tag der Familienunternehmer Mit-te April, als viele Redner ihre Wut überdie Spitzensteuerpläne der CDU nichtmehr verbergen wollten, verteidigte Par-tei-Vize Linnemann seine Pläne mit Ver-ve. Man müsse bereit sein, „ohne Denk-verbote zu reden“ und „frische Luft rein-zulassen“, sonst ändere sich nie etwas.Er erinnerte an die Bierdeckel-Debatte,die der heutige CDU-Vorsitzende Fried-rich Merz vor nunmehr 20 Jahren los-trat. Seitdem habe das Land nie mehrden Mut gehabt, eine große Steuerre-form zu diskutieren – auch nicht in Zei-ten, als die Haushaltslage eine milliar-denschwere Steuerentlastung noch eherzuließ als heute.Bei ihrem neuen Kurs soll der Parteidas Modell des Steuerzahlerbundes hel-fen. Über zweistellige prozentuale Ent-lastungen könnten sich demnach alleSingles und Alleinerziehenden mit ei-nem zu versteuernden Einkommen bis50.000 Euro freuen, gemeinsam veran-

Die CDU will Beziehervon Einkommen bisetwas mehr als eineMillion Euro entlasten.Als Blaupause dienen
ihr aktuelle

Berechnungen desSteuerzahlerbundes.Jetzt müssen sich nurnoch potenzielle
Koalitionspartnerdarauf einlassen

11. JUNI 2023 WELT AM SONNTAG NR. 24

WIRTSCHAFT 19

K affee ist in Deutschland einsehr beliebtes Getränk. Lautdem aktuellen Kaffeereport,den der Tchibo-Konzern, der VerlagBrand Eins sowie Statista geradeherausgebracht haben, trinken dieDeutschen im Durchschnitt 3,4 Tas-sen davon am Tag, 0,1 Tassen mehrals im Jahr zuvor. Bei den Männernsind es aktuell 3,5 Tassen, bei denFrauen 3,3 Tassen. Basis des Reportsist eine repräsentative Umfrage mitrund 1500 Teilnehmern zwischen 18und 75 Jahren, die Kaffee trinken.Von ihnen gaben 92 Prozent an, täg-lich zur Tasse zu greifen. Dieser An-teil an der Bevölkerung ist so großwie in den vergangenen zehn Jahrender Befragung nicht.Doch in Zeiten hoher Inflationschauen die Kunden auch beim Kaf-fee aufs Geld – und sparen an derNachhaltigkeit. Laut der Erhebungkaufen 35 Prozent der Kaffeetrinkerregelmäßig oder immer nachhaltigenBohnen- oder Filterkaffee ein. EinJahr zuvor waren es 39 Prozent. DieGruppe derer, die nie nachhaltigenKaffee wählt, ist von 13 Prozent auf 17Prozent gestiegen. Etwa 32 Prozentder Befragten geben als Grund denPreis an. Der Abstand zu Standard-angeboten ohne Umweltzertifikatbeträgt demnach mindestens einenEuro. Rund 30 Prozent der Umfrage-teilnehmer kaufen Kaffee zwischenacht und zehn Euro für ein Kilo-gramm, 17 Prozent geben weniger alsacht Euro aus. Fast 47 Prozent sagen,dass sie ihre Ausgaben wegen stei-gender Lebenshaltungskosten „starkeindämmen“ müssten. BIRGER NICOLAI

Kaffeetrinkersparen bei
Nachhaltigkeit 
Kunden kaufen wegen der Inflation günstiger ein

ANZEIGE

  

© WELTN24 GmbH. Alle Rechte vorbehalten (einschl. Text und Data Mining gem. § 44 b UrhG) - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exclusiv über https://www.axelspringer-syndication.de/angebot/lizenzierung
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Das sind die Bilder 2023!
Der Bund der Steuerzahler in Aktion

R E I N E R  H O L Z N AG E L :  Ü B E R  V E R S C H W E N D U N G ,  V E R A N T W O R T U N G  U N D  E I N E  S T E U E R  F Ü R  R E I C H E

Herr Holznagel, zahlen Sie eigentlich gern 
Steuern?
Reiner Holznagel: Teilweise sehr gern, teil-
weise ärgere ich mich aber auch. Insgesamt 
halte ich es mit einem Spruch des ehemali-
gen Präsidenten des Bundesfinanzhofs, der 
einmal gesagt hat: Es ist keine Pflicht, mehr 
Steuern zu zahlen, als man muss.

Das sehen viele Menschen im Land offen-
bar genauso. Der Ratgeber „1000 ganz le-
gale Steuertricks“ ist seit 1985 millionen-
fach verkauft worden. Haben Sie auch eines 
bei sich zu Hause stehen?
Nein. Wir haben das Buch ja auch nicht ge-
schrieben. Wir sind der Bund der Steuerzah-
ler, bei uns geht es in der Grund-DNA nicht 
darum, keine Steuern zu zahlen, auch wenn 
uns das einige gern unterstellen. Wir 
schauen darauf, wie mit unserem Steuergeld 
umgegangen wird. Und wir wollen den Men-
schen dabei helfen, dass sie durch den 
Steuerdschungel kommen. Deshalb sind wir 
große Verfechter der Vereinfachung. Dann 
würden Steuertipps in Buchform gar nicht 
mehr notwendig sein.

Woher kommt diese Sorge, dass man dem 
Staat womöglich zu viel Geld gibt?
Viele Menschen verstehen gar nicht mehr 
richtig, was sie in ihre Steuererklärung 
 hineinschreiben müssen. Deshalb haben sie 
im Hinterkopf, dass sie womöglich zu viel 
zahlen. Wir haben in Deutschland das ganz 
starke Bedürfnis, es jedem gerecht zu ma-
chen. Doch weil das in einem allgemeinen 
Besteuerungsverfahren nicht geht, machen 
wir das System immer komplexer und kom-
plizierter. Deshalb kann ich nur immer wie-
der sagen: Macht es einfacher! Am wichtigs-
ten ist doch, dass Steuerzahler sich mit dem, 
was sie zahlen, auch wohlfühlen. Dass sie 
das Gefühl haben, den Staat zu unterstüt-
zen und dass der Staat auch etwas zurück-
gibt.

Der deutsche Staat gibt doch viel zurück. 
Unsere Steuergelder werden für Bildung, 
Gesundheit und Soziales eingesetzt oder in 
die Infrastruktur investiert. Warum haben 
Steuern trotzdem so ein Imageproblem?
Ich frage mich das selbst immer wieder und 
überlege, wie ich dafür werben kann. 
Schließlich sind 90 bis 95 Prozent der Aus-
gaben richtig und wichtig. Allerdings ärgern 
die restlichen fünf bis zehn Prozent, die das 
eben nicht sind. Ich glaube, dass es helfen 
würde, wenn Politik und Verwaltung proak-
tiv zugeben würden, wenn etwas falsch ge-
laufen ist. Stattdessen erleben wir immer 
wieder, dass schöngerechnet wird, dass 
schöngeredet wird und dass wir Steuer-
zahler diejenigen sind, die es vielleicht nicht 
verstehen sollen und teils auch wirklich 
nicht verstehen. Das erzeugt großes Frust-
potenzial.

Welche Rolle spielt die Höhe der Steuern 
 dabei?
Wir haben mittlerweile eine Belastung für 
den Normalsteuerzahler erreicht, die aus 
meiner Sicht zu hoch ist. Von einem verdien-
ten Euro bleiben ihm rund 47 Cent zur freien 
Verfügung. Anders gesagt: 53 Prozent gehen 
an öffentliche Kassen.

Das Geld ist ja aber nicht weg.
Keine Frage, unser aller Geld wird auch für 
Gutes eingesetzt. Es ist also nicht weg, aber 
es haben andere! Inzwischen ist dies mehr 
als die Hälfte. Irgendwann ist eine Belas-
tungsgrenze erreicht, an der das Gute, das 
jeder für seine Steuern bekommt, infrage 
gestellt wird. Dann stellt sich das Gefühl ein, 
ein Stück Freiheit zu verlieren. Deswegen 
müssen wir eine Diskussion darüber führen, 
wie wir den Staat in seiner Ausgabenkultur 
und bei der Sicherung der sozialen Systeme 
stabil halten, aber gleichzeitig den Men-
schen genügend Freiheit lassen, damit sie 
selbst entscheiden können, wie sie mit 
ihrem hart verdienten Geld umgehen.

Sie haben bundesweit den Überblick darü-
ber, wie Politik und Verwaltung mit Steuer-
geldern umgehen. Wie machen das die Ent-
scheider in Bremen?

In Bremen fällt mir immer wieder auf, dass 
– gemessen an den Finanzproblemen und 
den haushalterischen Einschränkungen – 
Dinge passieren, die doch sehr verwundern. 
Da werden Entscheidungen getroffen, die 
mit Sicherheit eine gute Absicht haben, bei 
denen aber die Frage „Können wir uns das 
wirklich leisten?“ offenbar keine Rolle spielt.

Ein Beispiel ist aus Ihrer Sicht die Freikarte, 
die es ins Schwarzbuch geschafft hat, also 
dorthin, wo der Bund der Steuerzahler Fälle 
von Steuerverschwendung versammelt. In 
Bremen haben alle Kinder 2022 und 2023 ein 
Guthaben von 60 Euro bekommen, um von 
dem Geld ins Kino oder ins Schwimmbad 
gehen zu können oder auf dem Freimarkt 
 Karussell zu fahren. Die Freikarte gibt es 
auch 2024. Was stört Sie daran?
Die Idee der Freikarte hört sich toll an, und 
viele Eltern und Großeltern sagen bestimmt: 
„Super, das ist doch endlich mal etwas für 
unsere Kinder!“ Auch die Clubs, Theater und 
Kulturschaffenden sind davon entzückt, 
dass es so etwas gibt, weil es schließlich für 
mehr Umsatz sorgt. Nicht falsch verstehen: 
Denjenigen, die wirklich Bedarf haben, 

muss man helfen! Aber die Politik kommt 
hier mit dem „Prinzip Gießkanne“ und gibt 
allen irgendwie ein bisschen – auch denen, 
die es nicht zwingend brauchen. Das Prob-
lem ist, dass der Staat nicht zielgenau vor-
geht.

Aber es gibt doch eklatantere Verfehlungen 
als die Freikarte.
Es gibt natürlich Gründe, die für die Karte 
sprechen. Aber ich kann mir gut vorstellen, 

dass man auch mit diesem Geld Besseres 
machen könnte – hier denke ich zum Bei-
spiel an den Zustand unserer Schulen, an 
das Bildungssystem im Ganzen oder an die 
Digitalisierung.

Das heißt, dass Politik aus Ihrer Sicht an-
dere Prioritäten setzen muss?

Politik muss deutlich machen, dass wir we-
niger Spielräume haben, als wir uns vielleicht 
wünschen. Politik darf uns nicht vorgaukeln, 
dass alles geht. Wir brauchen eine knallharte 
Prioritätensetzung. Gesamtstaatlich werden 
wir im nächsten oder übernächsten Jahr eine 
Billion Euro Steuereinnahmen haben. Das 
zeigt, dass wir in Deutschland kein Einnah-
menproblem haben. Wir haben ein Ausga-
benproblem. Wir haben gerade eine Krise, 
wir haben Krieg um uns herum, wir haben 

große Sorgen, wie wir Energie in Zukunft be-
zahlen. Das zwingt uns dazu, klare Prioritä-
ten zu setzen. Wir werden Deutschland nicht 
fitter machen, wenn wir noch mehr Schulden 
anhäufen. Die Staatsverschuldung holt uns 
alle irgendwann ein. Damit werden die Spiel-
räume für die nächsten Generationen nicht 
größer, sondern kleiner.

Die SPD will die Spielräume vergrößern und 
fordert eine Reichensteuer. Was halten Sie 
davon?
Wir haben bis 1996 eine Reichen- und Ver-
mögensteuer gehabt, die das Bundesver-
fassungsgericht außer Vollzug setzte, weil 
sie unfair und ungleichmäßig erhoben wor-
den ist. Sie hat den Ländern seinerzeit bis 
zu neun Milliarden D-Mark pro Jahr in die 
Kassen gespült. Die Politik hat auf das 
Urteil  reagiert und die Grunderwerbsteuer 
erhöht. Das ist auch eine Form von Reich-
tumssteuer. Sie ist ein profitables Geschäft 
für die Bundesländer, die im Jahr 2022 rund 
17 Milliarden Euro Grunderwerbsteuer ein-
genommen haben – insofern gibt es nach 
wie vor eine Vermögensbesteuerung.

Die SPD redet über eine zusätzliche Steuer 
für die besonders Reichen.
Wer glaubt, dass wir dadurch attraktiver 
und fitter für ausländische Unternehmen 
werden, wer glaubt, dass dadurch mehr 
Wohlstand und Wirtschaftswachstum ent-
steht, der möge bitte nach Frankreich 
schauen. Die Franzosen haben eine Vermö-
gensteuer eingeführt – und innerhalb we-
niger Jahre haben 35 Milliarden Euro Kapi-
tal das Land verlassen. Unterm Strich hat 
man in Frankreich dadurch weniger Steu-
ern eingenommen als zuvor. Das heißt: 
Hohe Steuersätze sorgen nicht immer für 
vollere Kassen. Ich kann davon nur abra-
ten. Außerdem wäre das auch kein Beitrag 
zur Steuervereinfachung.

Aber es wäre doch ein Beitrag zum großen 
Ganzen, wenn diejenigen, die es sich leisten 
könnten, mehr geben würden, gerade in 
schweren Zeiten.
Wir dürfen bei dieser Diskussion nicht ver-
gessen, dass viele reiche und wohlhabende 
Menschen hier in Deutschland ihre Steuern 
zahlen. Und das, obwohl wir jetzt schon eine 
Einkommensbesteuerung haben, die in der 
Spitze fast 50 Prozent erreicht: eine Einkom-
mensteuer von 45 Prozent ab 280.000 Euro 
Jahreseinkommen zuzüglich Soli macht fast 
48 Prozent. Wenn man in der Kirche ist, 
zahlt man entsprechend dazu. Wir schöpfen 
also schon fast die Hälfte ab. Aber gut, wenn 
das dem einen oder anderen trotzdem noch 
nicht reicht, können wir natürlich über eine 
andere Besteuerung von Millionären und 
Milliardären reden.

Was schlagen Sie vor?
Wir vom Bund der Steuerzahler haben eine 
Reform für den Einkommensteuertarif vor-
gelegt, indem wir sagen: Wer eine Million 
und mehr zu versteuern hat, muss 48 Pro-
zent zahlen. Damit zeigen wir, dass wir ganz 
oben einen Beitrag einfordern wollen. Wir 
dürfen diese Diskussion aber nicht abdrif-
ten lassen, um vom eigentlichen Problem 
abzulenken.

Und das ist aus Ihrer Sicht?
Die Mittelschicht ist zu hoch besteuert. Wir 
müssen uns nicht in Sonderfällen verzet-
teln, sondern wir müssen uns um die Mitte 
kümmern. Die Mittelschicht ist über Jahr-
zehnte vernachlässigt worden.

Wie belastbar ist die Mittelschicht aus Ihrer 
Sicht überhaupt noch?
Ich mache mir da große Sorgen. Ein Prob-
lem ist der Effekt, der eintritt, wenn Sie 
mehr leisten, wenn Sie mehr verdienen, 
wenn Sie mehr Einkommen erzielen – dann 
schlägt die Steuer überproportional zu. Es 
ist bekannt, dass viele Mitarbeiter gar keine 
Gehaltserhöhung mehr wollen, weil die 
Steuer das meiste davon auffrisst. Sie wol-
len stattdessen lieber mehr Urlaub oder eine 
Vier-Tage-Woche.. Wir haben es mit einer 
veränderten Gesellschaft zu tun. Mehr zu 
arbeiten, viel zu arbeiten, ist nicht mehr en 
vogue. Aber kein Land hat Wohlstand erhal-
ten können, wenn weniger gearbeitet wurde.

Wie kann die Mittelschicht entlastet wer-
den?
Auch hier bietet unser Reformvorschlag eine 
Lösung: Unser Tarif flacht den „Mittel-
standsbauch“ ab, verschiebt also die Steuer-
sätze in Richtung höhere Einkommen. Nach 
unserem Tarif würde eine durchschnittliche 
Familie um 2000 Euro im Jahr entlastet wer-
den. Das halte ich für richtig, wenn wir dann 
im Gegenzug nicht mehr über Tankrabatte, 
Gaspreisbremsen oder andere Steuerge-
schenke diskutieren. Die Politik muss so ehr-
lich sein, dass sie den Menschen sagt: Wir 
können nur verteilen, was vorher erwirt-
schaftet worden ist.

Das Gespräch führte Marc Hagedorn.

© WESER-KURIER • 123RF/BERDING

Reiner Holznagel (47)
ist seit elf Jahren Präsi-
dent des Bundes der 
Steuerzahler. Er hat 
 Politik, Öffentliches 
Recht und Psychologie an 
der Universität Kiel 
 studiert und war Referent 
bei der CDU in Mecklen-
burg-Vorpommern.FO
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„Politik darf nicht 
vorgaukeln, 

dass alles geht“

„Wir haben in Deutschland kein Einnahmenproblem. 
Wir haben ein Ausgabenproblem.“
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In seinem 51. Jahr wird das Schwarzbuch dringlich gebraucht. Denn 
auch das Krisenjahr 2023 führte zu mehr öffentlichen Ausgaben, 
die kräftig über dem Vorkrisenniveau lagen: Der Bund plante für 
2024 nämlich 100 Milliarden Euro Mehrausgaben gegenüber 2019. 
Auch wenn die Ampel einen Sparhaushalt für 2024 suggerierte: Die 
Ausgaben waren deutlich höher als sie sein sollten. Zugleich stand 
die Schuldenbremse erneut in der Diskussion. Dabei ist solides 
Haushalten ein Muss, um gerade in Krisen handlungsfähig zu sein 
und Bürger und Betriebe gezielt entlasten zu können. 

Diese warnende Perspektive ist für unsere Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit entscheidend. Im Jahr 2023 bedeutete das, einen Blick 
auf die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs zu haben 
und auf den finanzpolitischen Umgang der Ampel-Regierung damit. 
Denn angesichts einer Politik der Staatsverschuldung und Entlas-
tungsmaßnahmen mit der Gießkanne forderten wir Prioritäten bei 
den Ausgaben und grundlegende Hilfen wie eine Reform des Ein-
kommensteuertarifs zur Entlastung der Mittelschicht.  

In diesem Sinne lieferte der Bund der Steuerzahler Fakten, Analysen 
und Bewertungen für Print- und Onlinemedien sowie Podcasts. 
Interviews des Präsidenten, der Vorstände und der Landesverbands-
chefs ergänzten Auftritte im öffentlich-rechtlichen und privaten 
Rundfunk. Neben Interviews für TV-Politikmagazine und Live-Schal-
ten in Nachrichtensendungen war Reiner Holznagel in der RTL-Show 
„Mario Barth deckt auf!“ mit acht neuen Folgen zu sehen.  

Content dafür lieferte auch „Das Schwarzbuch – Die öffentliche 
Verschwendung 2023/24“ mit 100 neuen Fällen, die BdSt-Präsident 
Holznagel bei einer Präsenz-Pressekonferenz im Oktober 
präsentierte. In den ersten fünf Tagen nach der PK erreichte der 
Verband insgesamt 465 Printartikel (inkl. dpa-Übernahmen) –  

Zum Kern der Sache: 
Der Bund der Steuerzahler in der Öffentlichkeit

mehr als nach der 50. Ausgabe 2022. Das „BdSt-Sparbuch für den 
Bundeshaushalt 2023“ samt Haushaltsanalyse und 30 neuen 
Einspar-Recherchen wurde seit dem Start unserer Webseiten-
Vermarktung im Januar auch in den Print-Medien gespielt.  
Und: Ein digitales Pressegespräch zum Steuerzahlergedenktag 
2023 lieferte Zahlen, Daten, Fakten und bot einen neu justierten  
Online-Rechner zur anonymisierten Berechnung des individuellen 
Steuerzahlergedenktags.  

Ob in Zeitungen und Magazinen, vor der Kamera, am Mikrofon 
oder mit eigenen Publikationen wie dem Wirtschaftsmagazin  
„Der Steuerzahler“, den Onlineportalen www.steuerzahler.de und 
www.schwarzbuch.de sowie unseren Social-Media-Kanälen 
Facebook, LinkedIn, Twitter und Instagram: Der Verband bringt die 
Interessen der Steuerzahler auf den Punkt. Von der DSi-Initiative 
für eine Einkommensteuertarif-Reform, dem DSi-Rundschreiben 
„Wasserstoffsubventionen für Pkw streichen“,  DSi-Impulsen   
z. B. zu Sondervermögen, Staatsleistungen an die Kirchen sowie  
zu parteinahen Stiftungen, dem DSi-kompakt zur „Öffentlichkeits-
arbeit der Bundesregierung“, das schließlich zum Schwarzbuch-
Sonderkapitel ausgeweitet wurde, bis hin zum BdSt-
„Wohnnebenkosten-Vergleich der Landeshauptstädte“ und  
dem BdSt Bearbeitungs-Check „So lange warten Sie auf Ihren 
Steuerbescheid!“: Der Verband und sein angegliedertes 
finanzwissenschaftliches Institut sind Experten auch für 
Medienschaffende. Mit ihrer Berichterstattung, die auch auf 
unserer Arbeit basiert, erreichen wir die Bürger und Betriebe in 
Deutschland. Für sie liefern wir konkrete Lösungen auch vor der 
eigenen Kamera, vor der Reiner Holznagel unsere politischen 
Forderungen vermittelt – im Präsidenten-Format für das 
„Steuerzahler“-Flipbook: „100 Sekunden aus Berlin“. 

„Das neue Schwarzbuch vom Bund der Steuerzahler sollte zur Pflichtlektüre 
für alle Berufs- und Lokalpolitiker gehören. Teure und unnötige Bauvorhaben 
dürfen nicht länger an der Lebenswirklichkeit der Bürger vorbei geplant wer-
den (…) Es gibt viele solcher Beispiele im neuen Schwarzbuch. Deshalb sollten 
es alle politischen Entscheider gründlich lesen – und alles dafür tun, niemals 
genannt zu werden.“ 

Schwäbische Zeitung zum Schwarzbuch 2023/24
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„Mario Barth deckt auf!“ (RTL)  

66 Folgen zählt die Redaktion seit Beginn der RTL-Show im Herbst 
2013! Mit dabei ist BdSt-Präsident Reiner Holznagel – mit immer 
neuen STOP-Themen und immer neuen Chancen, Steuergeld zu 

„phoenix – das Tagesgespräch“ (phoenix)

Grundsteuer, Grundsteuererklärung, Grundsteuerwert sowie 
die Zukunft des Solidaritätszuschlags: Fragen dazu 
beantwortete Holznagel im Live-Gespräch am 31. Januar.  

„phoenix – der Tag“ (phoenix)

Am Abend der Mai-Steuerschätzung, dem 11. Mai, und mit 
Blick auf den Abgaben-Rekord forderte der BdSt-Präsident im 

„phoenix“ & „Kontraste“ (ARD)

Wie sehr die Bürger durch teure Ampel-Pläne belastet werden 
würden, thematisierte Holznagel vor den Haushaltsberatun-
gen am 29. August live bei phoenix – mit Blick auf die Koali-
tions-Klausur auf Schloss Meseberg. Teuer sind auch die 

Staatsleistungen an die Kirchen, die schnell abgelöst werden sollten! 
Fakten dazu fasste Haushaltsexperte Markus Kasseckert aus dem 
Deutschen Steuerzahlerinstitut in der ARD-Sendung „Kontraste“ am 
7. September zusammen. 

Live-Gespräch mit Thomas Bade die Politik dazu auf, die Steuerzahler 
spürbarer zu entlasten.  

retten. Möglich ist dies beim Thema „Bella Figura“ – darum ging es 
in der Premieren-Show der Frühjahrsstaffel 2023. Schließlich 
waren die Ausgaben der Bundesregierung für Fotografen, Friseure 
und Visagisten im ersten vollen Regierungsjahr der Ampel 2022 
deutlich gestiegen – auf rund 1,5 Millionen Euro. Das sind fast 80 
Prozent mehr als im Jahr 2021, in dem zum größten Teil noch die 
große Koalition regierte. Unsere Botschaft, die wir im Sonderkapitel 
des Schwarzbuchs 2023/24 untermauert haben, lautete: Mit Blick 
auf Rekordverschuldung und Rezessionsängsten wäre es ein gutes 
Signal an den Steuerzahler, diese Ausgaben zu reduzieren!  

Über seine Studio-Auftritte hinaus war der Präsident in einem Bei-
trag aus der Hauptstadt zu sehen: Mit Mario Barth nahm Holzna-
gel die Location zum geplanten Berliner Flussbad unter die Lupe. 
Und im Studio-Panel selbst – dort nahmen neben dem BdSt-Präsi-
denten an den von Mario Barth moderierten Shows u.a. teil: Oliver 
Pocher, Guido Cantz, Mike Krüger, Ingo Appelt, Sophia Thomalla, 
Laura Wontorra, Lisa Feller, Nicole Jäger, Joachim Llambi, Jana Azizi, 
Ilka Bessin, Detlef Steves, Andrea Kiewel, Hendrik Duryn, Angela 
Finger-Erben, Özcan Cosar, Franz Obst, Christopher Posch.  
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„Monitor“ (ARD)

Im Interview für das ARD-Magazin am 23. März äußerte sich der 
BdSt-Präsident kritisch zu den millionenschweren Staatshilfen für 
Galeria Karstadt Kaufhof. Kritisch sieht Reiner Holznagel die Wa-
renhauskonzerne, die laut Marktanalysen nicht zur beabsichtigten 
Belebung der Innenstädte führen.  

„Auf den Punkt“ (TV.Berlin)

Moderator Jürgen Osterhage brachte am 11. Januar die Dinge mit 
BdSt-Präsident Reiner Holznagel auf den Punkt. „Wie geht der Staat 
mit unserem Steuergeld um?“, fragte Osterhage und bat Holznagel 
um seinen Ausblick 2023: „Was ist für den Bund der Steuerzahler 
besonders wichtig?“ Holznagel bündelte die Antworten auf seiner 
BdSt-Wunschliste: Es ist Zeit für eine faire Steuerpolitik und eine 
Reform des Einkommensteuertarifs! „Wir brauchen eine große 
Steuerreform: Der Spitzensteuersatz muss später beginnen, der 
Mittelstandsbauch muss abgeflacht werden“, betonte Holznagel 
auch in einem weiteren Talk mit Osterhage am 24. August. Eine 
Antwort zum Umgang mit unserem Steuergeld gab es mit Nach-
druck dann in der Sendung am 19. Oktober, zwei Tage nach der 
Schwarzbuch-Präsentation: „Immer mehr Geld gibt die 
Bundesregierung auch für Friseure, Visagisten, Fotografen und 
Social-Media-Auftritte aus. Hier müssen sich Politiker immer 
fragen: Gehe ich mit dem Geld der Steuerzahler so um, als wäre es 
das eigene?“ 

„PlusMinus“ (ARD) 

Neuer Grundsteuerwertbescheid, gestiegene Hebesätze in den 
Kommunen: Das war die Situation seit dem Spätsommer 2023. Wir 
befürchteten, dass der Anstieg massive Auswirkungen auf die neue 
Grundsteuer haben wird. So könnte die Grundsteuer um das Zehn-
fache steigen. „Da reden wir nicht nur von 300 Euro Grundsteuer, 
sondern schnell von 3.000 Euro. Das macht den Eigentümern große 
finanzielle Sorgen“, fasste unsere Steuerabteilungsleiterin Daniela 
Karbe-Geßler vor der ARD-Kamera zusammen. In der Ausgabe des 
Wirtschaftsmagazins „PlusMinus“ vom 11. Oktober legte Karbe-
Geßler die Tücken dar. 
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„BILD TV“ (BILD)

„Die Grundsteuer darf nicht zur Kostenfalle werden“, warnte BdSt-
Präsident Reiner Holznagel am 19. April in der BILD-Zeitung, die 
mit der „neuen Offensive“ gegen den „Grundsteuer-Murks“ 
aufmachte. Die Politik-Seite baute auf unserer Hauptkritik am 
Grundsteuergesetz des Bundes auf. Im Fokus der Seite stand 
Präsident Holznagel mit dem Fazit: „Das Bundesverfassungsgericht 
muss das Gesetz stoppen!“ In das Thema eingeführt hatte die 
Schlagzeile auf Seite 1, die unserem – gemeinsam mit Haus & 
Grund Deutschland in Auftrag gegebenen – Gutachten galt: 
„Hoffnung für Millionen Mieter und Hausbesitzer.“  
Weiter ging es bei BILD am nächsten Abend: BdSt-Präsident Reiner 
Holznagel und Steuerexperte Michael Ehrentreich gaben im TV-Talk 
der Zeitung Antworten auf Zuschauer-Fragen. Ergebnis wiederum 
dieser Live-Sprechstunde unter Moderation von „Sparfochs“ Frank 
Ochse war die BILD am 24. April, die über unser umfassendes Enga-
gement berichtete: Mustereinspruch, Musterprozesse, Gutachten! 
„Wichtig ist“, so Holznagel, „dass ein Finanzgericht unser Muster-
verfahren annimmt und wir vor den Bundesfinanzhof ziehen kön-
nen oder zum Bundesverfassungsgericht.“ 

… zur Grundsteuer startete die BILD eine weitere Aktion:  
„Immobilien-Gipfel“ bei BILD TV  

„stern tv“ (RTL)

Im skype-Interview am 14. Juni äußerte sich BdSt-Präsident Holz-
nagel kritisch zur geplanten steuerfreien Inflationsprämie für Kanz-

Statements in Nachrichten-Sendungen 
(TV & Radio)

Die Schuldenpolitik im Krisenjahr 2023: Vor dem Hintergrund vor 
allem des Ukraine-Kriegs befasste sich die Pressearbeit mit politi-
schen Entlastungs-Maßnahmen und der Finanzierung. Eine Aus-
wahl der Rundfunk-Sender, mit denen BdSt-Präsident Reiner Holz-
nagel Interviews führte:

TV:

 ARD („Morgenmagazin“, „Tagesschau“, u.a. „20-Uhr-Tagesschau“)
 ZDF („heute“)
 phoenix (von ARD und ZDF)
 WELT TV, teils live im Studio
  WELT TV für Servus TV
 ProSieben/Sat.1/Kabel1
 RTL/n-tv (z. B. RTL-„Punkt 6“, RTL-Aktuell“; n-tv-Telebörse)

Was ärgert die Bürger, worum sorgen sie sich konkret? Beim BILD-
Immobiliengipfel am 11. Oktober mit Frank Ochse stellten Betroffe-
ne ihre Fragen an BdSt-Präsident Reiner Holznagel und Haus & 
Grund-Präsident Dr. Kai H. Warnecke. Ob Fragen zur Grundsteuer-
Reform und zu einzelnen Modellen, ob Informationen rund um 
Wertbescheide der Finanzämter und zum Einspruch: Die drängend-
sten Punkte fasste die BILD-Zeitung am anderen Tag unter der 
Überschrift „Ihre Fragen, die wichtigsten Experten antworten“ 
auf der Politik-Seite zusammen. 

Radio:

 MDR („Aktuell“, MDR-„Jump“)
 ARD-Hörfunk
 Deutschlandfunk
 SWR (Nachrichten / „DASDING“)
 WDR (Nachrichten / Cosmo Italiano)
 NDR
 rbb

ler, Minister und Staatssekretäre. Der BdSt forderte mit Nachdruck 
in den Medien, ein Zeichen zu setzen und auf das Geld zu verzich-
ten.  
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DEUTSCHLAND SUBVENTIONEN UND SCHULDEN

Bund der Steuerzahler fordert Nachbesserungen am
Bundeshaushalt

Stand: 06:30 Uhr | Lesedauer: 2 Minuten

Die Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler in Berlin. Mehr als 30.000 Euro pro Kopf beträgt die
Staatsverschuldung – zu viel, findet der Verein

Quelle: dpa/Jörg Carstensen

Am Dienstag berät der Bundestag den Haushalt für 2024. Reiner Holznagel, Präsident

des Bundes der Steuerzahler, fordert eine Streichung von Subventionen und eine

geringere Neuverschuldung. Zwar wird die Schuldenbremse eingehalten, doch viele

Ausgaben seien in Sondervermögen versteckt.

er Bund der Steuerzahler hat grundlegende Nachbesserungen am Entwurf des

Bundeshaushalts 2024 (/politik/deutschland/video246225632/Streit-um-

Haushaltsentwurf-Einschnitte-im-sozialen-Bereich-mehr-Geld-fuer-Ruestung.html)

gefordert. Der Wirtschaftsstandort Deutschland stecke tief in der Krise – das Gleiche gelte

für den Bundeshaushalt, kritisierte der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner

Holznagel. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bringt den Etat am Dienstag in

den Bundestag ein, danach folgen parlamentarische Beratungen.

„Statt immer neue Subventionen zu beschließen, muss die Ampel ein umfangreiches

Aktionsprogramm bieten, das solide Perspektiven für den Staatshaushalt sowie Betriebe und

Bürger aufzeigt“, mahnte Holznagel. Die Schuldenbremse müsse dauerhaft eingehalten

Interviews mit Redaktionen –   
Zeitungen & Podcasts

Ob überregionale Magazine wie „Capital“, ob Tageszeitungen 
wie DIE WELT, FAZ, die Neue Osnabrücker Zeitung, 
Passauer Neue Presse oder die Deutschen Wirtschafts-

nachrichten: Im Bereich Steuer- sowie Haushaltspolitik waren wir 
zum Beispiel zur Staatsverschuldung, Schuldenbremse, Inflation 
sowie zum Einkommensteuertarif gefragte Interviewgäste. Über 
diese Expertise berichtete „Capital“ in seiner März-Ausgabe:  
Im Artikel „Die Steuer-Steuerer“, der auch aufgrund eines 
Interviews in der BdSt-Bundesgeschäftsstelle entstand, wurden 
BdSt-Präsident Reiner Holznagel und die Leiterin der Abteilung 
Steuerrecht und Steuerpolitik, Daniela Karbe-Geßler, vorgestellt – 
beide stehen unter anderem für unser Engagement pro Komplett-
Abbau der kalten Progression. Holznagel im Gespräch mit dem 
Magazin über unsere Arbeit: „Wir rufen den einen oder anderen an, 
um Beweggründe zu erfragen, Erklärungen zu erbitten oder unsere 
Positionen darzulegen.“ 

Seine Position dargelegt hat Holznagel auch im Interview mit dem 
Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen NRW 
e.V. Das Gespräch drehte sich um die Bedeutung ökonomischer  
Bildung, für die wir uns auch mit unserer hauseigenen Publikation 
„Lernprogramm Einkommensteuer“ einsetzen. Holznagel betonte 
im Verbands-Magazin der Lehrkräfte: „Wirtschaftliche Zusammen-
hänge sind sehr wichtig, um Nachhaltigkeit und ökologisches 
Bewusstsein zu fördern. Zudem sollte jeder Bürger unser Steuer-
system und die Staatsfinanzierung in groben Zügen kennen. In 
diesem Zusammenhang wünsche ich mir auch mehr Lehrerinnen 
und Lehrer, die sich für diese Themen begeistern und dann auch 
wiederum junge Menschen begeistern. Ökonomische Bildung ist 
nicht alles, aber ohne ökonomische Bildung ist vieles schwieriger – 
und unser Wohlstand gerät zunehmend in Gefahr.“ 

Unterrichts-Materialien für Schulen

Lernprogramm 
Einkommensteuer 

Schuljahr 

2023/24

Eigener Screenshot von „Capital“

Eigener Screenshot von www.welt.de
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Podcast der FAZ

Zur Steuerschätzung am 11. Mai forderte BdSt-Präsident Reiner 
Holznagel im FAZ-Podcast „eine konsequente Einhaltung der 
Schuldenbremse bei Bund und Ländern, auch vor dem Hintergrund 
deutlich gestiegener Aufwendungen für den Zinsdienst. Die Rück-
zahlung von tilgungspflichtigen Notlagenschulden sollte möglichst 

Podcast „Handelsblatt Today“ 

Dass Bürger in der ersten Jahreshälfte nicht umsonst gearbeitet 
haben, dass ein Großteil der Steuer- und Beitragszahlungen in 
Form von staatlichen Leistungen direkt oder indirekt an die Bürger 
zurückgeht, dass der Steuerzahlergedenktag am 12. Juli 2023 aber 

ThePioneer

Im Gespräch mit Chelsea Speaker, Podcast-Host bei ThePioneer,  
bewertete BdSt-Präsident Reiner Holznagel am 30. Juni die Entlas-
tungsmaßnahmen der Bundesregierung. Holznagel drückte sein 
Unverständnis darüber aus, dass die Politik nicht die Tarifsätze im 
Einkommensteuerrecht gesenkt hat: „Mehr Arbeit hätte mehr Net-
to gebracht.“ Zwingend nötig seien Planbarkeit und Verlässlichkeit 
in der Finanzpolitik.  

vorgezogen werden, damit schneller ein Schlussstrich unter die un-
mittelbaren Folgen der Krisen der Vorjahre gezogen werden kann“. 
Dieses Engagement pro Schuldenbremse zog sich durchs ganze 
Jahr, wie der ThePioneer-Podcast zur Sitzung des „Arbeitskreises 
Steuerschätzung“ im Herbst zeigte.

auch offenlegte, dass immer noch mehr als die Hälfte des von 
Arbeitnehmern erwirtschafteten Einkommens staatlich umverteilt 
und verwaltet wird – diese differenzierte Darstellung war uns ein 
Anliegen auch in diesem Podcast.  

„freigespraech“ 

Gut 30 Minuten „freigespraech“ mit dem gastgebenden FDP-
Generalsekretär Bijan Djir-Sarai, seinem Interviewpartner Reiner 
Holznagel, vielen Subventionen, Sondervermögen und auch einer 
persönlichen Note des Gastes – im neuen Podcast des Politikers.  

In einem weiteren Gespräch mit Chelsea Speaker stellte Holznagel 
die Bedeutung von Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit her-
aus. Am 26. Oktober, dem Tag der Herbst-Steuerschätzung, sprach 
Holznagel die Bedeutung der Schuldenbremse an, die nicht wa-
ckeln dürfe, denn: Deutschland hat kein Einnahmen-, sondern ein 
Ausgabenproblem!  
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„Erfolg braucht Verantwortung – Der Podcast“ 

Im Podcast mit Udo Gast sprach BdSt-Präsident Holznagel am 
17.Oktober, dem Schwarzbuch-Tag, über die teuersten und skurrils-
ten Fälle von Steuergeldverschwendung. Gast kündigte auf seiner 
Internetseite an: „Dieses Gespräch bietet nicht nur Insider-Einbli-
cke, sondern auch konkrete Lösungsansätze, wie 
Steuerverschwendung in Zukunft verhindert werden kann.“

Der Präsident als Kolummnist

„Im Sinne der Gesellschaft müssen wir uns auf den Kern der Schul-
denbremse besinnen! Denn erst dann, wenn Politik klare Prioritäten 
setzt, ist der Staatshaushalt langfristig wieder ins Lot zu bekommen. 
Voraussetzungen sind eine Abkehr von der uferlosen Schuldenpolitik 
und eine konsequente Haushaltspolitik. Ein Anfang ist für 2023 ge-
macht, indem die Neuverschuldung des Bundeshaushalts massiv re-
duziert wird. Auch wenn die Wiedereinhaltung der Schuldenregel nur 
durch Buchungskniffe gelingt, ist das Signal klar: Wer Zukunft gestal-
ten will, muss jetzt die richtigen Weichen stellen. Wer ein generatio-
nengerechtes Land will, muss sich für eine Transformation bei den öf-
fentlichen Ausgaben einsetzen!“ 

So schloss BdSt-Präsident Reiner Holznagel seinen Gastkom-
mentar „Die Schuldenbremse ist ein Generationenprojekt“ 
für die Premieren-Ausgabe des Magazins „Weimarer Repub-

lik“ im ersten Quartal des Jahres. Das Engagement pro Schulden-
bremse begleitete den Verband das ganze Jahr hindurch – bis hin 
zur Herbst-Steuerschätzung. Anlässlich erneuter Rekord-Steuerein-
nahmen betonten wir in unserer Presseinformation am 26. Okto-
ber, dass die Einhaltung der grundgesetzlichen Schuldenbremse in 
den öffentlichen Haushalten nicht über eine große Umverteilung 
in Form von Subventionen gewährleistet wird, sondern durch Wirt-
schafts- und Beschäftigungswachstum.  

Nicht nur vor ausufernden Subventionen warnte der Bund der 
Steuerzahler rund ums Jahr, auch „Die Tücken unserer Sonderver-
mögen“ machte Holznagel immer wieder zum Thema und im 
gleichnamigen Gastkommentar für das Jahresheft „Wohlstand für 
alle – Fördern, Fordern, Freiheit“ der Ludwig-Erhard-Stiftung zum 
Kern unserer Kritik. Denn: In nur drei Jahren haben sich die Ausga-
ben, die in Sondervermögen gebucht sind, auf 428 Milliarden Euro 
fast versechsfacht. In seinem Beitrag analysierte Holznagel die 
Problematik der budgetflüchtigen Ausgaben und forderte eine 
konsequente Reform der Haushaltsführung.  
Als problematisch wertet der Verband auch die hohe Belastung 
der Bürger durch Steuern und Abgaben. Eine detaillierte Betrach-
tung bot Holznagel im Gastbeitrag „Mehr Freiheit und weniger 
Belastung wagen! Der Steuerzahlergedenktag ist Bilanz und Mah-
nung“ für die „ULA e.V. – Deutscher Führungskräfteverband“. 
Holznagel nahm die staatliche Umverteilung von mehr als 50 Pro-
zent des individuellen Einkommens in den Blick und stellte fest: 
„Dieses Ausmaß schränkt Erwerbsanreize ein und verletzt das Ge-
rechtigkeitsempfinden vieler Menschen. Sie nehmen das Verhält-
nis ihrer Abgaben und Belastungen zu ihrem Netto in der Tasche 
zurecht als unfair wahr. Wir haben in jüngster Vergangenheit viele 
Maßnahmen gesehen, die zur Inflationsbekämpfung dienen, den 
Arbeitsmarkt stabilisieren und scheinbar für mehr Gerechtigkeit 
sorgen sollen. Was aber fehlt, ist eine Reform des Einkommen-
steuertarifs. Zu schnell landen Facharbeiter in der Spitzenbesteu-
erung.“  
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Die Leistungen des Staates und der sozialen Sicherungssysteme 
verschweigt der Verband dabei nicht. Holznagel stellte klar: „Das 
Geld ist nicht weg, aber es haben andere! Politisches Ziel muss 
sein, die Belastungsquote unter die 50-Prozent-Marke zu drücken!“ 
Politisches Ziel sollte auch sein, den Anspruch der Steuerzahler auf 
Sparsamkeit und Transparenz zu erfüllen – besonders dann, wenn 
die Politik fremdes Geld in eigener Sache einsetzt. Deshalb sah 
Holznagel im Gesetzentwurf von Ampel und Union, der dann am 
10. November in zweiter und dritter Lesung im Bundestag beraten 
werden sollte, einen erheblichen Nachbesserungsbedarf. „Im Kern 
wird lediglich der Status quo zementiert! Mehr Transparenz in der 
Mittelvergabe wird keinesfalls hergestellt“, kritisierte Holznagel in 
seinem Gastbeitrag für die Fuldaer Zeitung Anfang November und 
verwies auf jenen teuren Status quo: 2023 erhalten die derzeit 
sechs geförderten parteinahen Stiftungen planmäßig rund 697 
Millionen Euro. Davon entfallen allein auf die Auslandsarbeit ca. 
426 Millionen Euro insgesamt. In den vergangenen zehn Jahren ist 
die Gesamtfördersumme um fast 50 Prozent gestiegen! Dieser 
steile Anstieg liegt im Wesentlichen daran, dass die gesetzliche 
Regelung für eine Obergrenze fehlt. Dabei ist für den Steuerzahler 
bis heute nicht nachvollziehbar, wie die Höhe der Mittel überhaupt 
zustande kommt und wie sie im Einzelnen verwendet werden.“

„Das BdSt-Sparbuch für den  
Bundeshaushalt 2023“ 

E innahmen und Ausgaben im Einklang? Die Regelverschuldung 
der grundgesetzlichen Schuldenbremse dauerhaft und ohne 
verfassungsrechtlich zweifelhafte Buchungsmanöver 

einhalten? Keine Frage! Der Verband setzt sich dafür ein und gab 
den Regierenden das neue „BdSt-Sparbuch für den Bundeshaushalt 
2023“ an die Hand – unsere Haushaltsanalyse und 30 Einsparfälle. 
Der Auftakt fand am Freitag, 13. Januar, im Bundesfinanzminis-
terium statt, als BdSt-Präsident Reiner Holznagel bei Ressortchef 
Christian Lindner zu Gast war und die erste Einsparmöglichkeit 
präsentierte, die daraufhin online ging: Stopp für die Pläne des 
Kanzleramts-Neubaus! Jeden Freitag kam eine weitere 
Fallrecherche auf www.steuerzahler.de hinzu.  

Die BILD am SONNTAG machte zwischendurch, am 19. März, einen 
Print-Aufschlag mit Preview-Fällen – den inzwischen mehr als 
30.000 Posten in den Bundesministerien, der Rekordzahl an Parla-
mentarischen Staatssekretären und der Verdreifachung der Sub-
ventionen gegenüber 2021. Reiner Holznagel forderte dazu in der 
Zeitung: „Dem Wunschkonzert der Ministerien muss ein Streich-
konzert folgen!“  

Den kompletten Erst-Einblick in die fertige Haushaltsanalyse (in-
klusive Rückblick auf die Krisenjahre 2020 bis 2022 und Ausblick) 
sowie in alle 30 Einsparmöglichkeiten erhielt DIE WELT, die unsere 

Initiative am 11. April prominent veröffentlichte: Neben einem Be-
richt über unsere Einsparvorschläge und somit darüber, „wie der 
Bund fragwürdig Steuermilliarden ausgibt“, befasste sich ein zwei-
ter, ergänzender WELT-Artikel mit der Schwarzen Null – mit dem 
Kern unserer Haushaltsanalyse 2023. Flankiert wurde dies von ei-
nem Live-Interview des Präsidenten bei WELT TV.   

Mit seinem zweiten Sparbuch (als Nachfolger der Broschüre 
„Aktion Frühjahrsputz“) ging der Verband in Vorleistung, machte 
den Ausgaben-Check im Bundeshaushalt und zeigte, wo und wie 
gespart werden kann.  
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ZUR DISKUSSION GESTELLT

Matthias Warneke
Abbau der kalten Progression institutionalisieren  

statt zerreden!

Die kalte Progression ermöglicht dem Fiskus in ge-

wisser Weise einen »ganz legalen Steuertrick«, um 

systematisch und weitgehend unbemerkt Steuermehr-

einnahmen zu erzielen. Insofern war es ein finanzpo-

litischer Durchbruch, als der damalige Bundesfinanz-

minister Wolfgang Schäuble im Mai 2015 ankündigte, 

die kalte Progression abbauen zu wollen. 
Tatsächlich ist dann erstmals im Einkommensteu-

ertarif 2016 die Inflation zugunsten der Steuerzahler 

berücksichtigt worden. Auch in den Folgejahren hat 

der Gesetzgeber den Steuertarif indexiert und da-

mit die kalte Progression regelmäßig gedämpft. Wäre 

dies nicht geschehen und hätte der Gesetzgeber im 

Zeitraum 2016 bis 2022 lediglich wie in den Vorjah-

ren den steuerlichen Grundfreibetrag erhöht, wären 

nach Schätzungen des Deutschen Steuerzahlerinsti-

tuts (DSi) Steuermehreinnahmen in der Größenord-

nung von mehr als 40 Mrd. Euro die Folge gewesen 

(Warneke 2021).Insofern konnte es nicht überraschen, dass sich 

im Laufe des Jahres 2022 die politischen Diskussionen 

intensivierten, ob am Abbau der kalten Progression 

weiter festgehalten werden solle. Aus fiskalischer Per-

spektive ist es eben verlockend, zum »ganz legalen 

Steuertrick« der kalten Progression zurückzukehren. 

In Zeiten hoher Inflationsraten gilt das selbstverständ-

lich umso mehr, weil besonders hohe Steuermehrein-

nahmen locken.
LEISTUNGSFÄHIGKEITSPRINZIP ALS REALPRINZIP

Doch gerade jetzt gilt es, prinzipienfest zu bleiben! 

Schließlich steht bei der kalten Progression nicht 

irgendein finanzwissenschaftliches Prinzip der Be-

steuerung auf dem Spiel, sondern ein ganz zentra-

les: das Prinzip der individuellen wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit. Dieses Leistungsfähigkeitsprinzip muss sich an re-

alen Werten orientieren (Seer 2019). Das liegt auf der 

Hand. Denn wenn sich beispielsweise das Einkommen 
inflationsbedingt verdoppelt, bedeu-

tet dies selbstverständlich keine 
Verdopplung der wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit des Be-

treffenden. Nur bei real steigen-
den Einkommen, bei wachsen-

der Leistungsfähigkeit also, lässt 
sich eine höhere Besteuerung mit 

dem Leistungsfähigkeitsprinzip 
rechtfertigen. 

Genau hier setzt konsequen-
terweise der Abbau der kalten Pro-

gression an. Ziel dabei ist es, den Durchschnittssatz 

der Einkommensteuer für ein lediglich nominal gestie-

genes, aber real unverändertes Einkommen konstant 

zu halten. Zur mathematischen Umsetzung sind dem-

entsprechend die Tarifeckwerte sowie die Koeffizien-

ten und Konstanten der Einkommensteuer-Tarifformel 

mit der gewählten Inflationsrate zu indexieren. Im 

Ergebnis werden im Jahresvergleich konstante Real-

einkommen gleich hoch besteuert. Im Falle konstan-

ter Realeinkommen verhindert also der Abbau der 

kalten Progression einen realen Einkommensverlust 

»nach Steuern«.Falls hingegen das Realeinkommen steigt, steigt 

die Leistungsfähigkeit und deshalb – trotz des Abbaus 

der kalten Progression – der Durchschnittssteuersatz. 

Er wächst allerdings nicht so stark, wie dies ohne den 

Abbau der kalten Progression geschehen würde. Im 

Regelfall eines stärker als die Preise wachsenden 

Nominaleinkommens stellt der Abbau der kalten 

Progression somit sicher, dass das Realeinkommen 

nach Steuern – aber durchaus auch die Einkommen- 

steuereinnahmen – ansteigen können. Somit wird  

eine prinzipientreue und faire Besteuerung ge-

währleistet. Der Fiskus verzichtet auf inflations-

bedingte Steuermehreinnahmen, partizipiert aber 

an einer real gestiegenen Leistungsfähigkeit der 

Einkommensteuerzahler. Kurzum: Der Abbau der kalten Progression und 

damit die Berücksichtigung der Inflation zugunsten 

der Steuerzahler sind ein finanzwissenschaftliches 

Gebot, um dem Realprinzip der Leistungsfähigkeit 

gerecht zu werden.
UNZULÄSSIGE STEUERMEHREINNAHMENFinanzwissenschaftliche Gebote stehen allerdings  

oft in einem Zielkonflikt mit politökonomischen Er-

wägungen. Das trifft auch auf das Problem der kalten 

Progression zu. Eine Tarifindexierung entsprechend 

der Inflation führt aus rein fiskalischer Sicht zweifellos 

zu geringeren Steuereinnahmen, ohne dass dies zu 

Beifallsstürmen in der Wählerschaft führt. 
Ein Reformverzicht, der dann Steuermehreinnah-

men und damit neue Ausgabenprogramme für Wäh-

lerzielgruppen ermöglichen würde, ist politstrategisch 

attraktiver. Insofern können Regierungskoalitionen 

schnell geneigt sein, beim Abbau der kalten Progres-

sion entsprechend zögerlich zu sein. Genau das war 

im vergangenen Jahr zu beobachten. Die 2022 be-

schlossene Tarifreform 2023/2024 war alles andere 

als ein parlamentarischer Selbstläufer wie in den 

Jahren zuvor, als auf Basis der zweijährlichen Pro-

ist wissenschaftlicher Leiter 
des DSi – Deutsches Steuer-
zahlerinstitut des Bundes der 
Steuerzahler.

Matthias Warneke 

ZUM INHALT

Das BdSt-Sparbuch für den Bundeshaushalt 2023
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ZUM INHALT

Das BdSt-Sparbuch 

für den Bundeshaushalt 2023
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Solidaritätszuschlag / Medienarbeit zum BFH-
Urteil 

Beim Solidaritätszuschlag blickt der Bund der Steuerzahler nach 
vorn! Denn die Ergänzungsabgabe, so konnte man aus dem Ge-
richtssaal des Bundesfinanzhofs am 30. Januar mitnehmen, ist 
„noch nicht“ (!) verfassungswidrig. Umso schwieriger dürfte es 
demnach für die Politik werden, den Bedarf an der fortgeführten 
Erhebung des Soli und somit seine Rechtmäßigkeit zu begründen. 
Dies machte BdSt-Präsident Reiner Holznagel, der bei der Urteils-
verkündung in München dabei war, in Interviews zum Beispiel mit 
der „Tagesschau“, den Radiosendern rbb und MDR sowie mit dem 
Merkur (IppenMedia) deutlich. Am Abend war Holznagel live in der 
BR-„Abendschau“ zu sehen, anderntags live bei phoenix.   

Im Gespräch mit der FAZ vom 3. Februar führte Holznagel – an der 
Seite von Professor Dr. Roman Seer, dem Prozessbevollmächtigten 
der Kläger im Soli-Musterverfahren – hierzu aus: „Der BFH sagt 
wortwörtlich, dass der Soli für eine Generation mit der Verfassung 
vereinbar ist – für 30 Jahre. Die Urteilsgründe lassen also das Fazit 
zu, dass danach Schluss sein soll. Der BFH bezieht sich nämlich auf 
die Solidarpakte I und II und rechnet das 30 Jahre hoch – so kom-
men wir auf das Jahr 2025.“ Man habe also, so Holznagel weiter, 

Grundsteuer – Pressegespräch zum Gutachten 
(mit Haus & Grund Deutschland) 

Das Grundsteuergesetz des Bundes ist verfassungswidrig! Zu die-
sem Ergebnis kommt das Rechtsgutachten von Professor Dr. Gregor 
Kirchhof, das der Verfassungsrechtler im Auftrag des Bundes der 
Steuerzahler Deutschland sowie Haus & Grund Deutschland im 
Frührjahr angefertigt hat. Das Gutachten des Jura-Professors von 
der Universität Augsburg dient als Grundlage für die anvisierten 
Musterklagen beider Verbände gegen das Bundesmodell, das in elf 
Ländern gilt. Bei der Vorstellung des Gutachtens am 17. April 
verwiesen BdSt-Präsident Reiner Holznagel und Haus & Grund-
Präsident Dr. Kai H. Warnecke auf – zu diesem Zeitpunkt – sechs 
geplante Musterprozesse in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, 
Rheinland-Pfalz, Sachsen und zwei in Nordrhein-Westfalen. Zum 
exklusiven Pressegespräch kamen dpa, FAZ, WELT, FUNKE-Medien, 
FOCUS, SPIEGEL, der RND und das Handelsblatt. Die BILD stellte 
unser Engagement prominent in den Mittelpunkt. Am 19. April 
lautete die Schlagzeile auf Seite 1: „Hoffnung für Millionen Mieter 
und Hausbesitzer.“ Die Fortsetzung auf der Politikseite rückte 
Holznagel in den Mittelpunkt: „Dieser Mann macht Millionen 
Mietern Hoffnung.“ 

Ergänzend zu dieser Print-Berichterstattung wurde BdSt-Präsident 
Reiner Holznagel – an seiner Seite unser Steuerreferent Michael 
Ehrentreich – anderntags ins Live-Studio von BILD eingeladen, um 
eine Stunde lang die Fragen der Zuschauer zu beantworten.  

Zuvor im Jahr hatten sich der Bund der Steuerzahler und Haus & 
Grund mit zwei weiteren Verbänden zusammengetan, um eine 
Einspruchswelle gegen die Feststellungen des Grundsteuerwertes 
zu verhindern. Schließlich brauchen Eigentümer Sicherheit – und 
Finanzverwaltung und Steuerberater brauchen Entlastung! Dies 
war das erklärte Ziel einer Verbände-Allianz, zu der – aus diesem 
Anlass – auch die Deutsche Steuer-Gewerkschaft (DSTG) und 
der Deutsche Steuerberaterverband (DStV) gehörten. Deshalb for-
derten wir auf der Politik-Seite der BILD-Zeitung am 30. Januar, 
dass Bescheide zur Feststellung des Grundsteuerwertes unbedingt 
vorläufig erlassen werden sollen. Schließlich waren zu diesem Zeit-
punkt bereits etliche Einsprüche und Klagen anhängig, die sich – 
aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken – erneut gegen die Be-
rechnungsmethoden der neuen Grundsteuer richteten.   

ein Urteil bekommen, mit dem man „politisch Druck machen kann. 
Wir haben eine Zeitachse vorgelegt bekommen, die so zu verstehen 
ist, dass der Haushalt 2025 ohne Solidaritätszuschlag aufgestellt 
werden sollte. Darauf muss die Politik nun hinarbeiten.“ Zum 
Engagement des Verbands pro Soli-Aus erklärte Holznagel in der 
FAZ: „Alle Steuerzahler haben Anspruch auf Steuergerechtigkeit. Als 
Verband achten wir darauf, dass sich die Mitte angesprochen fühlt 
– beispielsweise Rentner, die über die Abgeltungsteuer den Soli 
zahlen. Alle tun immer so, als wenn nur Spitzeneinkommen den 
Steuerzuschlag zahlen, die ‚sehr, sehr Reichen‘, wie Olaf Scholz gern 
sagt. Das ist nicht der Fall. Deswegen haben wir vor dem BFH einen 
Fall aus der Mitte unterstützt.“ 

Eigener Screenshot von FAZ
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Steuerzahlergedenktag 2023 – Pressegespräch  

„Die beste Steuer-Nachricht für alle Arbeitnehmer!“, titelte BILD 
zum Steuerzahlergedenktag 2023 am 12. Juli. Das gesamte Ein-
kommen, das die Steuer- und Beitragszahler vor diesem Datum er-
wirtschafteten, hatten sie – rein rechnerisch – in Form von Steuern 
und Abgaben an öffentliche Kassen abgeführt. Damit liegt die Ein-
kommensbelastungsquote für einen durchschnittlichen Arbeitneh-
mer-Haushalt in diesem Jahr bei voraussichtlich 52,7 Prozent. Zu 
viel, betonte BdSt-Präsident Reiner Holznagel bei unserer digitalen 
Presseveranstaltung gegenüber Hauptstadt-Journalisten von 
Handelsblatt, FAZ, WELT, Neue Zürcher Zeitung und dem 
RedaktionsNetzwerk Deutschland. Zudem führte Holznagel 
Interviews mit der Passauer Neuen Presse, dem rbb, WELT TV, MDR-
Aktuell sowie RTL/n-tv.  

Der Steuerzahlergedenktag fand auch auf Social Media statt: Bei 
LinkedIn haben die Zahlen, Daten, Fakten aus dem Deutschen Steu-
erzahlerinstitut für viel Traffic gesorgt: Der Auftakt-Post samt Be-
rechnungen erreichte rund 185.000 Impressions.  

Unser Anliegen: Wenn die gerichtliche Klärung die Verfassungs-
widrigkeit geltender Bewertungsregeln ergeben würde, könnte die-
se für alle Bescheide gelten und nicht nur für solche Eigentümer, 
die ihre Bescheide mittels Einspruchs bereits angefochten hatten. 
Deshalb appellierten BdSt-Präsident Reiner Holznagel (Foto, 2.v.r.) 
sowie v.l. n.r.: DSTG-Vorsitzender Florian Köbler, DStV-Präsident 
Torsten Lüth und Haus & Grund-Präsident Dr. Kai H. Warnecke an 
die Bundesländer, eine vorläufige Festsetzung schnell zu beschlie-
ßen. 

13.07.23, 12:42 Die beste Steuer-Nachricht für alle Arbeitnehmer! Bis jetzt ging alles an den Staat | Politik | BILD.de

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/ab-heute-arbeiten-sie-fuer-die-eigene-tasche-bis-jetzt-ging-alles-an-den-staat-84653978.bild.html 1/7

BIS JETZT GING ALLES AN DEN STAAT

Die beste Steuer-Nachricht �ür

alle 	rbeitnehmer!

52,7 Prozent Ihres Einkommens drückten Sie rechnerisch an Lindner ab

Im eigenen Portemonnaie landen von jedem erwirtschafteten Euro höchstens 47,3 Prozent

Foto: picture alliance � pressefoto_korb

Von: PHILIP FABIAN

12.07.2023 - 10:55 Uhr

Bis jetzt ging in diesem Jahr alles an den Staat – ab heute arbeiten Sie wieder für Ihre eigene

Tasche!

Heute ist „Steuerzahlergedenktag“ 2023. Der Bund der Steuerzahler hat errechnet, dass die

Steuer- und Abgabenlast eines durchschnittlichen Bürgers dazu führt, dass er sein bis heute,

Artikel anhören 1x

Bewerten Sie diese Funktion

>
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Eigener Screenshot von BILD

Foto von Jens Oellermann
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Das Schwarzbuch 2023/24 – Pressekonferenz 

Von 1.000 Euro bis zu 7 Milliarden Euro: Diese Summen bildeten 
das Spektrum der gelisteten 100 Fälle von Steuergeldverschwen-
dung. Auch wenn manche Beträge im neuen Schwarzbuch klein 
wirken mochten: Die Bürger, die sich bei uns melden, reagieren 
sensibel darauf, machte BdSt-Präsident Reiner Holznagel im Live-
Gespräch mit Tagesschau24 deutlich – wenige Stunden nach der 

„Börsenfrühstück“  

„Deutschland = Bulle oder Bär? Steuer- und finanzpolitische Her-
ausforderungen in schwierigen Zeiten“ lautete der Vortrag von
BdSt-Präsident Reiner Holznagel (Foto, rechts) beim „Börsenfrüh-
stück“ der Deutschen Börse AG am 31. Mai in Frankfurt mit Vor-
stand Dr. Thomas Book (links). Holznagel listete auf, was gute Poli-
tik in Deutschland berücksichtigen sollte. Der abschließende Punkt 
5: Ein Diskurs über soziale Sicherungssysteme! „Insgesamt müssen 
wir über die steuerlichen Effekte auf die private Kapitalbildung re-
den, die durch die Auswirkungen des demographischen Wandels 
auf die Altersvorsorgesysteme immer wichtiger wird.“

Pressekonferenz in der Bundesgeschäftsstelle am 17. Oktober, bei 
der Hauptstadtjournalisten von dpa, Deutschlandfunk, RTL/n-tv, 
ARD (rbb, SWR), Sat.1/ProSieben/Kabel 1, der Neuen Berliner 
Redaktionsgesellschaft, Neuen Zürcher Zeitung, Rheinischen Post, 
des Wall Street Journals, RedaktionsNetzwerks Deutschland, 
Nachrichtenmagazins DER SPIEGEL und des „Cicero“ dabei waren. 
Der „Cicero“, das „Magazin für politische Kultur“, brachte es in 
seinem Online-Artikel „Werbemätzchen, die Millionen kosten“ auf 
den Punkt: „Es ist dem Steuerzahler kaum zu vermitteln, dass sie 
auch für Visagisten und Hairstylisten von Politikern aufkommen 
sollen. Deshalb müssen diese Kosten auf das Notwendigste 
reduziert und im Zweifel privat bezahlt werden“, so 
Steuerzahlerbund-Präsident Holznagel zu dieser Entwicklung. „Der 
hat mit dem diesjährigen Schwerpunkt seines Steuerzahler-
Schwarzbuches auf jeden Fall den richtigen Riecher gehabt.“ 

Von A wie Aachener Zeitung über die FAZ bis hin zu Z wie Zollern-
Alb-Kurier machten 465 Print-Artikel (binnen fünf Tagen nach der 
PK) das Schwarzbuch quer durch Deutschland zum Thema – dies 
sind mehr Print-Berichte als im Jubiläumsjahr 2022. 

Das Ergebnis war auch als Bewegtbild zu sehen: ZDF-„heute“ be-
richtete, Interviews mit Holznagel liefen in der ARD-„Tagesschau“, 
bei Tagesschau24, SWR und MDR, WELT TV und Servus TV, 
schließlich war Holznagel bei TV.Berlin zu Gast.  

Angekündigt wurde das Schwarzbuch übrigens im Hauptstadt-
Newsletter „Tagesspiegel Checkpoint“, der eine besondere 
Querverbindung zu einem Negativpreis der Filmbranche herstellte: 
„Wir kommen zur Verleihung der ‚Goldenen Himbeere‘ der 
Verwaltung.“  
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BÖB-Kongress 2023  

Was kann ökonomische Bildung zur Gesellschaft beitragen? Wie 
kann Schule diese Bildungsaufgabe ausfüllen? Zu diesen elementa-
ren Fragen hatten sich rund 160 Experten aus Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft und Bildungswesen, Schüler und junge Erwachsene 
aus jugendpolitischen Initiativen auf dem zweiten bundesweiten 
Kongress des Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland (BÖB) 
am 26. September in Berlin ausgetauscht – mit Bundesfinanz-
minister Christian Lindner als Gast. Reiner Holznagel, der dem 
BÖB-Kuratorium seit August 2021 angehört, diskutierte im Panel 
„Verbraucher in der Krise“. Warum der BdSt im BÖB mitmacht? Für 
den BdSt-Präsidenten keine Frage: „Wir brauchen eine Offensive für 
ökonomische Bildung – das fängt in den Schulen an und geht bis in 
die Universitäten. Die Menschen benötigen ein grundlegendes 
wirtschaftliches Verständnis, um ihren Alltag mündiger gestalten 
zu können. Nur wer zum Beispiel weiß, wie unser Steuersystem 
funktioniert, kann für sich selbst sinnvolle Entscheidungen treffen 
und die Steuerpolitik kritisch hinterfragen.“ 

Mehr als 100 überwiegend institutionelle Mitglieder haben sich 
zum Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland 
zusammengeschlossen, das auf seiner Internetseite mitteilt: 
„Getreu dem Motto ‚Voneinander lernen, Miteinander gestalten‘ 
haben wir uns vorgenommen, auf allen Ebenen zur Stärkung der 
Ökonomischen Bildung beizutragen. Die Eckpunkte zur Stärkung 
der Ökonomischen Bildung in Deutschland, die am 29.11.2019 in 
Berlin erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, geben dazu 
konkrete Handlungsempfehlungen.“

Foto von Jens Schicke Foto von Jens Schicke

Foto von Jens Schicke

Foto von Jens Schicke
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Foto von Heiko Laschitzki

Foto von Martin Joppen

Foto von Marcus Prell

Januar

• Neujahrs-Rede: Jahresausblick Internatio-
naler Wirtschaftsclub (IWC) (11.01.2023) 

• BFH mündliche Verhandlung Soli 
(17.1.2023) / Urteilsverkündung 
(30.01.2023) 

• Gastredner Neujahrsempfang Gemeinde 
Erfde (23.01.2023)  

• Unternehmerfrühstück der MIT Dithmar-
schen (24.01.2023)  

Februar

• Fachkommission Moderner Staat der CDU 
Deutschlands, Thema „Zukunft des öffentli-
chen Dienstes“ (06.02.2023) 

• Gesprächsrunde der Wirtschaftsverbände 
zum Grundsatzprogramm der CDU, Finan-
zierung 

März

• Panelteilnehmer, Zukunftstag Mittelstand 
BVMW (01.03.2023) 

• Bildungsmesse didacta, Teilnehmer Forum 
Bildungsperspektiven (09.03.2023) 

• Vortrag im „Lions Club Berlin“ (15.03.2023)  

• Keynote Global Money Week über bdvb-
lounge.digital (20.03.2023)  

• Vortrag MIT Mecklenburgische Seenplatte 
(23.03.2023)  

• Unternehmertag Lebensmittel (Bundesver-
einigung der Deutschen Ernährungsindustrie 
e. V.) (30.03.2023)  

April

• Kongress Christlicher Führungskräfte 
(27.04.2023) 

Mai

• Jahreshauptversammlung Haus &  
Grundeigentum Hannover (09.05.2023) 

• Wohnungswirtschaftliche Treuhand  
Sachsen-Anhalt GmbH (11.05.2023) 

• Deutscher Eigenkapitaltag (BVK) 
(25.05.2023) 

Der BdSt im Gespräch
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Foto von Martin Joppen

Foto von Jens Schicke

Foto von Michael Unglaube - Hauptzollamt Berlin

Juni

• Kammertag Steuerberaterkammer Hes-
sen (13.06.2023) 

• BdSt-Clubgespräch Hamburg: Veranstal-
tung zum „Tag der Daseinsvorsorge“ 
(23.06.2023) 

• Besuch beim Hauptzollamt Berlin 
(30.06.2023) 

Juli

• Steuerberaterverband Baden-Württem-
berg Mitgliederversammlung & 50er Jahre 
Jubiläum (13.07.2023) 

August

• Gastredner 10 Jahre Internationaler  
Wirtschaftsrat e. V. (25.08.2023)

September

• 16. Bundesmittelstandstag (MIT) 
(08.09.2023) 

• GPM Deutsche Gesellschaft für Projektma-
nagement e.V. (12.09.2023) 

• Jahrestagung Bundesverband Sekundär-
rohstoffe und Entsorgung e.V.) (26.09.2023) 

Oktober

• Infostand Tag der Deutschen Einheit 
(02./03.10.2023) 

• BMF-Expertenkommission „Bürgernahe 
Einkommensteuer“ (12.10.2023+ff.) 

• Vortrag Wirtschafts-Club Leipzig e. V. 
(19.10.2023) 
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Recherchieren, nachhaken, analysieren, berechnen, mit Praxisbei-
spielen belegen und aufklären: Diese Stichworte beschreiben die 
Arbeitsweise des Bundes der Steuerzahler. Mit zahlreichen Projek-
ten, Themen, Veröffentlichungen und Aktionen setzt sich der Ver-
band für die Interessen der Steuerzahler ein. In vielen finanzpoliti-
schen Themenbereichen und wirtschaftlichen Zusammenhängen 
ist der Bund der Steuerzahler ein wichtiger Ansprechpartner und 
fordert von der Politik eine solide und faire Steuer- und Finanzpoli-
tik für Bürger und Betriebe ein. Immer wieder setzt er sich dafür 
auch in Musterprozessen ein. Und mit seinen Markenzeichen, etwa 
dem Schwarzbuch, dem Sparbuch, der Schuldenuhr und dem Steu-
erzahlergedenktag wirbt der Verband gleichzeitig für solide Staats-
finanzen und einen sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit 
Steuergeld. 

Mit dem Bund der Steuerzahler nehmen Bürger aktiv Anteil an der 
Finanzierung und Aufgabenverteilung der Staatshaushalte auf al-
len politischen Ebenen. Seit über 70 Jahren ist der Bund der Steuer-
zahler als Bürgerbewegung und größte Steuerzahlerorganisation 
der Welt für Transparenz und Fairness in der Steuer- und Finanzpo-
litik tätig.  

Wir geben dem Steuerzahler 
eine Stimme

Der Bund der Steuerzahler setzt sich ein, wenn es darum geht, die 
Interessen der Steuer- und Beitragszahler zu vertreten. Zielgerich-
tet weist er die Politik darauf hin, welche Konsequenzen Vorhaben 
und Gesetzesänderungen für die Bürger haben. Der Verband 
mischt sich ein, wenn politische Diskussionen aus dem Ruder lau-
fen, wenn gegenwärtige oder künftige Generationen von Steuer- 
und Beitragszahlern über Gebühr belastet werden sollen. Er macht 
konkrete Vorschläge, die der Sache dienen und die Interessen aller 
Beteiligten berücksichtigen. 

Der Bund der Steuerzahler weiß, wo dem Steuer- und Beitragszah-
ler der Schuh drückt, und richtet seine konsequente Arbeit darauf 
aus. Wir bringen Licht in den Steuer-Dschungel, decken Verschwen-
dung und unsinnige Subventionen auf, haben die Staatsausgaben 
sowie übermäßige Bürokratie und verschlafene Digitalisierung im 
Blick. Wir legen den Finger bei diesen und weiteren Themen in die 
Wunde. 

Das direkte Gespräch mit den politisch Verantwortlichen und unse-
ren Mitgliedern sowie alle aktuellen Kommunikations-Kanäle nutzt 
der Verband, um jene Themen zu platzieren, die die Steuer- und 
Beitragszahler bewegen. 
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Für die Interessen der Steuerzahler setzt sich der Bund der Steuerzahler Tag für Tag ein. Egal um wel-
che Summe oder welches Thema es sich handelt – immer wenn die Belange der Steuer- und Bei-

tragszahler betroffen sind, greift der BdSt ein. Wir üben Kritik an politischem oder rechtli-
chem Fehlverhalten.

 Wir schalten Aufsichtsbehörden ein, wenn Verwaltung und Finanzbehörden sorglos 
oder unbedacht handeln. Wir sprechen mit Staatsanwälten und Rechnungshöfen, 
wenn Steuergeld leichtfertig verschwendet wird. Oft können wir so nicht nur punk-
tuell größeren Schaden von den Steuerzahlern abwenden, sondern auch zu struktu-
rellen Veränderungen in Politik und Verwaltung beitragen. 

 Dabei ist Transparenz unser Ziel. Wir informieren Bürger und Betriebe über rechtli-
che Änderungen und schaffen Transparenz beim staatlichen Handeln. 

 Im Steuerrecht oder Sozialrecht ist es uns möglich, noch einen Schritt weiter zu gehen. 
Wenn es hier Regelungen gibt, die ungerechtfertigt zu Lasten der Steuerzahler gehen, greifen 

wir ein. Wir führen Musterprozesse bis zum Bundesverfassungsgericht, um die Rechte der Steu-
erzahler zu verteidigen.

Wir sind ein starker Partner 
an Ihrer Seite
Mit uns sind Sie stets top informiert  

Aufgepasst
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Das Schwarzbuch 
Die öffentliche Verschwendung 2023/24 

„Das Schwarzbuch – Die öffentliche Ver-
schwendung 2023/24“ zeigt erneut Steu-
ergeldverschwendung anhand von 100 
beispielhaften Fällen auf. Mit einem 
Schwerpunktkapitel deckt es ein struktu-
relles Problem auf und ergründet es tiefer-
gehend. Was im Umgang mit Steuergeld 
schiefläuft, zeigen die 100 Fälle, die sich 
beispielsweise auf Kapitel wie „Teure Feh-
ler“, „Teure Annehmlichkeiten“, „Brücken, 
Straßen und Verkehr“ und „Baukostenex-
plosionen“ verteilen. Mit dem Kapitel 
„Verschwendung droht“ gibt der BdSt ei-
nen Fingerzeig, wo Handlungsbedarf be-
steht, um Steuergeld zu retten. Im Kapitel 
„Erfolge“ finden sich Fälle, in denen Steu-

ergeld – auch mit Hilfe des Bundes der 
Steuerzahler – gerettet werden konnte.  

Das Buch entstand auf Basis einer Materi-
alsammlung der Landesverbände und der 
Bundesgeschäftsstelle in Berlin. In den 
Monaten vor der Veröffentlichung funktio-
nierte der Verband wie ein Recherchever-
bund. In Kleinstarbeit trugen zahlreiche 
BdSt-Kollegen Fakten zusammen, prüften 
und bewerteten Informationen. Sie be-
fragten Experten, analysierten Beschlüsse 
und Planungen und stiegen so tief in die 
Sachthemen ein. Ziel war es, an politisches 
Handeln den Maßstab der Sparsamkeit 
und Wirtschaftlichkeit anzusetzen.  

Im diesjährigen Fokus-Kapitel beschäfti-
gen wir uns mit der teuren Öffentlichkeits-
arbeit der Politik. Nachdem im Frühjahr 
und Sommer 2023 einige Politiker auf-
grund teurer Selbstinszenierung in Kritik 
geraten waren, erreichten den BdSt dazu 
besonders viele Zuschriften und Anrufe. 
Nach eingehender Recherche wurde klar: 
Nicht nur die Kosten für die Öffentlich-
keitsarbeit steigen, auch in ihren Inhalten 
wird die Imagepflege immer skurriler und 
fragwürdiger. 

Zur Diskussion steht dabei nicht das „ob“, 
sondern das „wie“. Denn obwohl Informa-
tionskampagnen eine wichtige Grundlage 
für demokratische Debatten bilden, er-
schienen zahlreiche PR-Maßnahmen in ih-
rer Zielrichtung höchst fragwürdig – eben-
so wie die weiterhin ausufernden Kosten 
dafür. Mit dem Aufgreifen des Themas als 
Schwerpunkt ist es dem BdSt gelungen, 
ein zeitgemäßes Thema originär zu setzen 
sowie Politik und Gesellschaft auf eine ek-
latante Schieflage im Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis aufmerksam zu machen.  

Das 51. Schwarzbuch zeigt erneut: Das 
Kompendium der Verschwendung erfährt 
nicht nur in den Medien große 
Aufmerksamkeit. Die Recherchen und 
Bewertungen des Bundes der Steuerzahler 
werden auch in der Politik 
wahrgenommen. So werden Beispiele von 
Steuergeldverschwendung immer wieder 
auch im Bundestag, den Landtagen und 
den kommunalen Parlamenten 
thematisiert. 
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Über die unterschiedlichen Medienkanäle 
erreicht der Bund der Steuerzahler über das 
Jahr verteilt mehrere Millionen Menschen. 
Darunter finden sich Mitglieder und Bürger, 
die den Verband unterstützen oder sich für 
die Verbandsarbeit interessieren, Medien-
vertreter und Politiker.  

Die Schwarzbuch-Homepage ist dabei das 
Aushängeschild des Verbandes beim The-
ma Steuergeldverschwendung. Für die Ver-
öffentlichung des Schwarzbuchs wurde sie 
in ihrer Navigation vereinfacht und klarer 
gestaltet, ihr Erscheinungsbild und das ein-
prägsame Design wurden beibehalten. Fil-
ter ermöglichen es, die Fälle nicht nur nach 

ihrer lokalen und regionalen Verortung, 
sondern auch nach ihrer thematischen Ver-
teilung auf die Kapitel des Schwarzbuchs 
anzeigen zu lassen. Und auch unterjährig 
präsentiert die Plattform die neuesten Ver-
schwendungsfälle. Updates zu bereits ver-
öffentlichten Fällen ergänzen das Angebot 
und ziehen weitere Leser an, die an be-
stimmten, für sie besonders relevanten 
Themen dranbleiben möchten. 

Mit dem „Steuerwächter“-Newsletter infor-
miert der BdSt zudem monatlich über aktu-
elle Verschwendungsfälle und Themen 
rund um die öffentlichen Haushalte. Die 
wachsende Zahl der Abonnenten erhält ne-

Schwarzbuch digital
schwarzbuch.de, der Schwerpunkt     
und „Steuerwächter“-Newsletter 

ben Updates zur Steuergeldverschwendung 
und unserer Schuldenuhr auch Informatio-
nen über Politikfinanzierung sowie über 
unsere Recherchen zu fragwürdigen Sub-
ventionen. Den Newsletter ergänzen wir 
aktuell auch mit Informationen zu unserer 
Vereinsarbeit und aktuellen Online-Ange-
boten im Mitgliederbereich. Dort stehen 
auch das aktuelle Schwarzbuch sowie die 
Ausgaben der vergangenen Jahre zum 
Download bereit. Durch dieses und weitere 
Angebote sind die beiden Webseiten 
schwarzbuch.de und  steuerzahler.de stär-
ker miteinander vernetzt als bisher.
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Steuergeld für politische PR und 
Öffentlichkeitsarbeit

J eder Cent zählt – besonders, wenn es um Steuergeld geht. Der 
Staat verlangt von den Bürgern, ihrer steuerlichen Verantwor-
tung gerecht zu werden. Dass er hingegen seiner Verantwor-

tung, das Geld effektiv und effizient zu nutzen, nicht immer nach-
kommt, bezeugt auch das druckfrisch erschienene, mittlerweile 51. 
Schwarzbuch. 

Traditionell greifen wir uns in jedem Jahr einen Schwerpunktbe-
reich heraus, der aus unserer Sicht besonders hohes Potenzial für 
Steuergeldverschwendung hat, dem wir also besondere Aufmerk-
samkeit schenken. Im diesjährigen Fokus steht die PR, die Public 
Relations der Politik. 

Vor allem in einer Zeit, die von multiplen Krisen geprägt ist, in de-
nen politische Entscheidungen stärker im Fokus der Öffentlichkeit 
stehen, ist politische Öffentlichkeitsarbeit fundamental wichtig, 
um Akzeptanz zu fördern. Informationskampagnen und die Aus-
strahlung der Botschaften über verschiedene Medien, sind die zen-
tralen Instrumente der Politik, um ihre Öffentlichkeitsarbeit öffent-
lichkeitswirksam zu machen. 

Klassische Druckerzeugnisse wie Broschüren und Berichte aus den 
einzelnen Ressorts, Print-, TV-, Hörfunk-, Online- und Außenwer-
bung, Erklär- und Imagefilme, Werbemittel, Veranstaltungen, über 
500 Accounts der Bundesregierung und der ihr nachgeordneten 
Stellen in den sozialen Medien sowie über 1.000 eigene Internet- 
und themenabhängige Kampagnenseiten bilden das Potpourri, aus 
dem sich die Politik bedient. Dieser Wildwuchs droht die Effizienz 
und Effektivität zu gefährden und politische PR zum Selbstzweck 
zu machen. 

Zudem ist das auch sehr teuer. Für 2023 weist der Bundeshaus-
haltsplan für ministerielle Öffentlichkeitsarbeit im engeren Sinn 
geplante Ausgaben in Höhe von 52,1 Mio. Euro aus. Hinzu kommen 
die Personalausgaben für die Mitarbeiter in den Ministerien, die 
die jeweiligen Maßnahmen umsetzen. Die Personalausgaben las-
sen sich allerdings nicht zuverlässig beziffern. 

Damit ist das Ende der Fahnenstange allerdings mitnichten er-
reicht. Denn wir haben den Haushaltsplan für das Schwarzbuch 

tiefergehend analysiert. Dabei hat sich gezeigt: Es gibt 149 weitere 
Ausgabentitel der Regierung, aus denen auch Maßnahmen für die 
Öffentlichkeitsarbeit finanziert werden. Diese sind über die gesam-
ten Einzelpläne der Ministerien verteilt und umfassen ein Volumen 
von rund 211,2 Mio. Euro. Demnach belaufen sich die geplanten 
Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung im 
Jahr 2023 – inklusive der auch für dieses Jahr noch geplanten Öf-
fentlichkeitsarbeit rund um die Corona-Pandemie – auf insgesamt 
bis zu 323,3 Mio. Euro. Zu den weiteren Haushaltstiteln zählen vor 
allem die Veröffentlichung von Fachinformationen, die Durchfüh-
rung von Konferenzen, Messen und Tagungen sowie Informations- 
und Werbekampagnen für konkrete Projekte der Ministerien. 

Bereits 1977 hat das Bundesverfassungsgericht die Grenze legiti-
mer Öffentlichkeitsarbeit gezogen. Sie wird zwar als verfassungs-
rechtlich zulässig und im Sinne der Information der Bürger auch als 
notwendig anerkannt. Doch sollten die Kampagnen sachlich richtig 
und verhältnismäßig sein und insbesondere in Wahlkampfzeiten 
hat die Bundesregierung hier Zurückhaltung zu üben. 

Abseits dieser recht eindeutigen verfassungsrechtlichen Grenzen 
haben wir im Rahmen unserer Analyse sechs Risiken identifiziert, 
die berechtigte Fragen nach dem redlichen und vernünftigen Um-
gang mit dem Geld der Steuerzahler aufwerfen. Sie lauten: „(Ei-
gen-)Werbung statt Information“, „Unterhaltung statt Informati-
on“, „Verkürzte Botschaften“, „Kosten hoch, Nutzen fragwürdig“, 
„Fehlende Transparenz“ und Manipulation. 

Unsere Schwerpunkt-Analyse des diesjährigen Schwarzbuchs zeigt: 
Der kommunikative Wildwuchs lässt keine klare Zielrichtung und 
keine konsistente Strategie erkennen, die den Schluss zuließe, die 
Politik wäre lediglich um Information und Aufklärung der Bevölke-
rung bemüht. Strategische Verkürzungen, Unverhältnismäßigkei-
ten und unklare Wirkungszusammenhänge sind Anzeichen für ille-
gitime Öffentlichkeitsarbeit. Hier wird Steuergeld verschwendet! Es 
ist höchste Zeit für mehr Zurückhaltung und mehr Transparenz. 
Das wäre eine Öffentlichkeitsarbeit ganz im Sinne der Steuerzah-
ler! 

Das Kapitel selbst ist auch auf www.schwarzbuch.de samt seinen 
Grafiken abrufbar. 

Das Schwerpunktkapitel des diesjährigen  Schwarzbuchs 
genauer betrachtet 
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Energiekrise und hohe Inflation  
Wir sind wichtiger Ansprechpartner für Arbeitnehmer 
und Unternehmer sowie Politik 

Im Jahr 2023 beeinflusste die Energiekrise und damit die steigen-
de Inflation das Arbeits- und Geschäftsleben. Dies hat vor allem 
Arbeitnehmer, Selbstständige und Unternehmen weiter wirt-

schaftlich vor große Herausforderungen gestellt. Die steigenden 
Energiepreise und steigenden Kosten bereiten allen Steuerzahlern 
erhebliche Sorgen. Bereits im Herbst 2023 wurden daher von Bund 
und Ländern weitere Förderungen diskutiert, um Unternehmen 
und Arbeitnehmern zu helfen. Dazu zählten umstrittene Maßnah-
men, wie Strom- und Energiepreisbremsen oder die Möglichkeit, 
als Arbeitgeber steuerfreie Inflationsprämien zu zahlen.  

Von größter Bedeutung war aber weiter die Diskussion über die 
Anpassung des Einkommensteuertarifs, also den Abbau der Pro-
gression vor allem bei steigender Inflation. Auch wenn bereits zum 
Jahreswechsel 2023 eine Anhebung beschlossen wurde, ging die 
Diskussion bei steigenden Preisen weiter. Der BdSt hat sich in diese 
Diskussionen stets eingebracht und auf Vor- und Nachteile hinge-
wiesen. Im Rahmen des Inflationsausgleichgesetzes haben wir ei-
nen eigenen Vorschlag zum Abbau der kalten Progression der Bun-
desregierung vorgelegt. Wir haben erfolgreich darauf gedrängt, 
dass zunächst die Einschätzungen aus dem Existenzminimumbe-
richt abgewartet werden und mit in die Berechnungen einfließen. 
Bereits ab 2023 wurde die aktuelle Inflation im Steuertarif berück-
sichtigt und Entlastungen für alle Steuerzahler erreicht. Wohl ge-

merkt: Das ist kein Geschenk, sondern ein Muss. Deshalb ist es 
unverständlich, warum darüber so lange in der Politik diskutiert 
wurde.  

Mit einem Vorschlag für einen neuen Einkommensteuertarif hat 
sich der Bund der Steuerzahler auch im Herbst 2023 erneut in die 
Diskussion um steuerliche Entlastungen eingebracht und die Dis-
kussion geführt. Zumindest hat BMF Lindner bereits angekündigt, 
auch für das Jahr 2024 noch steuerliche Entlastungen beim Tarif 
vorzuschlagen.  

Die seit Juli 2022 abzugebenden Erklärungen zur Feststellung der 
neuen Grundsteuerwerte beschäftigen den Verband im Jahr 2023 
primär. Aufgrund der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts 
musste die Grundsteuer ab dem Jahr 2025 auf Basis einer neuen 
Grundstücks-bewertung festgesetzt werden. Auf der Homepage 
wurden ein FAQ-Katalog und Berechnungsbeispiele sowie Erklä-
rungen und Informationen rund um die Grundsteuer und die Erhe-
bung der Einsprüche eingestellt und ständig weiter aktualisiert. 
Nachdem ab Spätsommer die ersten Bescheide an die Eigentümer 
versendet wurden, haben wir stets aktuelle Informationen zur Ein-
spruchseinlegung und Prüfung des Bescheides erstellt. Dies ver-
stärkte sich im Jahr 2023, weil die Finanzverwaltung teilweise in 
Schüben die Bescheide versandte. Die Anfragen per Mail und Tele-
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Wegfall von Bürokratie erreicht

fon der Mitglieder und Nichtmitglieder waren weiter auf einem ho-
hen Niveau und würden stets zeitnah beantwortet.  

Der Fokus lag im Jahr 2023 aber auf den zusammen mit Haus und 
Grund Deutschland verabredeten gemeinsam Musterverfahren, 
um die Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Bewertungen im 
Bundesmodell zur Grundsteuer höchstrichterlich klären zu lassen. 
Dazu beauftragten wir ein Gutachten bei Prof. Dr. Kirchhof. Das 
Gutachten wurde am 17. April 2023 in einem Pressegespräch vor-
gestellt und veröffentlicht. Es kommt zu dem Ergebnis, dass die Be-
wertung im Bundesmodell aus 10 Gründen verfassungswidrig ist. 
Seit Herbst 2022 wurden uns regelmäßig Bescheide von Eigentü-
mern zugesandt, um diese als Musterverfahren zu verwenden. Das 
Interesse war und ist hoch. Wir haben mit zahlreichen Eigentü-
mern gesprochen, die Sachverhalte geprüft und zusammen mit 
Prof. Kirchhof Fälle ausgewählt, die sich für ein Musterverfahren 
eignen. Schwierig war es von den jeweiligen zuständigen Finanz-
verwaltungen Einspruchsentscheidungen zu erhalten. Wir führten 
regelmäßig Gespräche, drohten mit Untätigkeitsklagen. Auch die 
Presse zeigt ein hohes Interesse an dem Thema Grundsteuererklä-
rungen. Wöchentlich informieren oder sprechen wir mit Journalis-
ten und beantworten Fragen. Das Pressegespräch zum Gutachten 
hatte eine hohe Resonanz. Aber auch andere Formate wie bei der 
BILD hatten großen Zuspruch. 

Daneben nehmen die Serviceanfragen zu anderen Themen deut-
lich zu. Seit Jahresbeginn erreichten uns zahlreiche Mitgliederan-
fragen und Pressefragen zu den Steuererklärungen 2022. Aber 
auch die Anfragen zur Rentenbesteuerung oder zu den neuen und 
aktuellen Steuerentlastungen bleiben auf einem hohen Niveau. 
Für die Steuererklärungen 2022 und weitere aktuelle Themen über 
die jeweils geltenden Regeln im Steuer-, Wirtschafts- und Arbeits-
recht stellte die Steuerabteilung verschiedene BdSt-INFO-Services 
zur Verfügung. Diese werden stetig aktualisiert. Ergänzt wird das 
Servicepaket durch zahlreiche Medieninformationen, die u. a. über 
die Presseagentur dpa gestreut wurden. Insgesamt ist die Steuer-
abteilung ein gefragter Gesprächspartner für die Medien und auch 
im TV. Die Artikel haben einen sehr hohen Verbreitungsgrad er-
reicht und waren in vielen Tageszeitungen und Onlineportalen zu 
finden. 

Im Frühjahr 2023 wurde wieder der Bearbeitungscheck erstellt. 
Ausgewertet wurden die Bearbeitungszeiten der Veranlagungen 
für das Jahr 2021. Im Ergebnis wurden alle Finanzämter langsamer. 
Die Unterschiede waren aber deutlich. Die Medien haben die Aus-
wertungen sehr gut angefragt. 

D ie Versteuerung der Preisbremsen war ein sehr strittiges 
Thema. Hierzu war im JStG 2022 eine Regelung getroffen 
worden, dass alle Steuerzahler mit solidaritätszuschlag-

pflichtigen Einkommen auch die Gashilfen aus dem Dezember 
2022 im Jahr 2023 zu versteuern haben. Der BdSt hatte sich hier 
bereits dagegen ausgesprochen und auf die hohen bürokratischen 
Ermittlungshürden und offenen Fragen verwiesen. Das BMF hat 
den Bürokratieaufwand zur Erhebung der Versteuerung in Höhe 
von über 260 Mio. Euro seitens der Finanzverwaltung und die er-
warteten Mehreinnahmen von rund 90 Mio. Euro gegenüberge-
stellt und sich im Juni 2023 gegen eine Versteuerung ausgespro-
chen. Die Regelung aus dem JStG 2022 wurde daher im Rahmen 
des Kreditzweitmarktförderungsgesetz gestrichen. Dafür hatte sich 
der BdSt eingesetzt. 

Regelmäßig nimmt der BdSt zu den Vordrucken zu Einkommen-
steuererklärungen Stellung. So auch für die Vordrucke für das Jahr 
2023. Hierbei wurden Anregungen und Hinweise des BdSt aufge-
nommen. In der Anleitung zum Hauptvordruck wurden Ausführun-
gen zur Besteuerung von PV-Anlagen aufgenommen. Positiv ist 

weiterhin, dass Vorschläge von uns aus in den letzten Jahren aufge-
nommen wurden: Hinweise bei der Änderung bei der Dienstwagen-
besteuerung, die ausführlichen Hinweise in der Anleitung zur Anla-
ge doppelten Haushaltsführung und die ergänzenden Erläuterun-
gen bei der Anlage Sonderausgaben zu den Berufsausbildungen.  
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Bürokratieaufwand bei Betreibern    
von PV-Anlagen verringert 
Durch das Jahressteuergesetz 2022 wurde der Nullsteuersatz 

für Umsätze im Zusammenhang mit bestimmten Photovol-
taikanlagen eingeführt. Der Bund der Steuerzahler hat Stel-

lung zu dem Entwurf eines erläuternden BMF-Schreibens genom-
men. Die Finanzverwaltung hat in der endgültigen Fassung eines 
Anwendungsschreibens vom 27.02.2023 die Hinweise zu dem gel-
tenden Umsatzsteuersatz nach § 12 Abs. 3 UStG ab dem 
01.01.2023 noch erweitert sowie einzelne Regelungen gegenüber 
dem Entwurf verändert. So wurde die Entnahmeregelung ange-
passt, zudem sind Ausführungen zu den begünstigten Nebenleis-
tungen enthalten. 

Der BdSt hat seit Jahren die Anzeige- und Erklärungspflichten von 
Betreibern von kleinen PV-Anlagen bemängelt. Die Finanzverwal-
tung ist dem nunmehr im Jahr 2023 gefolgt und hat Betreiberin-

nen und Betreiber von Photovoltaikanlagen, deren gewerbliche Tä-
tigkeit sich auf das Betreiben von einer begünstigten Photovoltaik-
anlagen beschränkt und deren Unternehmen sich ausschließlich 
auf den Betrieb einer Photovoltaikanlage sowie ggf. eine steuer-
freie Vermietung und Verpachtung beschränken, von Bürokratie 
befreit. Diejenigen, die keine weiteren gewerblichen Einkünfte ha-
ben und die Kleinunternehmerregelung anwenden, müssen seit 
2023 keine steuerliche Anzeige über die Aufnahme einer Erwerbs-
tätigkeit beim Finanzamt mehr abgeben und können auf die Über-
mittlung des Fragebogens zur steuerlichen Erfassung an das zu-
ständige Finanzamt verzichten. So werden die Steuerzahler zumin-
dest von Bürokratie befreit.

BdSt setzt sich für weitere   
steuerliche Entlastungen ein 

Im Jahr 2023 gab es mehrere Gesetzgebungsverfahren, die für 
die Mitglieder des BdSt von Bedeutung waren. Hier hat sich der 
Bund der Steuerzahler erfolgreich eingebracht.  

 Mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz wurde der Freibetrag für die 
Mitarbeiterbeteiligung auf 2.000 Euro im Jahr ohne weitere Vor-
aussetzungen angehoben. Damit können vor allem kleinere Unter-
nehmen ihre Beschäftigten am Unternehmen beteiligen und dies 
steuerfrei. Der Bund der Steuerzahler hat Stellung zu dem Referen-
tenentwurf genommen und an einem Fachgespräch beim BMF 
teilgenommen und sich hier dafür eingesetzt, dass der Freibetrag 
erhöht wird und weiterhin im Rahmen der Entgeltumwandlung 
erfolgen kann.   

Seit Jahren setzt sich der BdSt dafür ein, dass ein Freibetrag für den 
Ersterwerb von selbstgenutzten Immobilien bei der 
Grunderwerbsteuer geschaffen wird. Das 
Bundesfinanzministerium hat nun einen Vorschlag zur 
Ermäßigung der Grunderwerbsteuer unterbreitet. Hier sollen die 
Länder die Ermächtigung bekommen, auf die Grunderwerbsteuer 
zu verzichten, z. B. beim Ersterwerb von Immobilien zur 

Selbstnutzung. Auch bedarf es einer flexibleren Gestaltung beim 
Länderfinanzausgleich. Der Bund der Steuerzahler brachte sich 
auch hier ein und setzte sich weiter für einen Verzicht der 
Grunderwerbsteuer beim Ersterwerb von Wohneigentum ein bzw. 
plädiert für einen entsprechenden Freibetrag statt der bisherigen 
Freigrenze von 2.500 Euro.  

Mit dem Inflationsausgleichsgesetz im Herbst 2022 konnten wir 
weitere Anpassungen am Tarif auch für 2024 erreichen. Das ist 
aber längst nicht ausreichend und der Tarif bedarf stetiger Anpas-
sungen. Nunmehr hat BMF Lindner noch weitere Entlastungen für 
2024 angekündigt. Der Bund der Steuerzahler fordert weiter eine 
strukturelle Tarifreform zur spürbaren Entlastung der Mittel-
schicht. Das DSi hat hierfür einen Vorschlag erarbeitet. Dieser wird 
bereits von Parteien aufgenommen und politisch diskutiert (Vertre-
ter von CDU und CSU). Reiner Holznagel, Präsident des BdSt, war 
hierzu bereits mehrfach Gast in parteipolitischen Arbeitsgruppen 
und zu Gesprächen. 
Ein wesentliches Gesetzgebungsverfahren im Jahr 2023 war das 
Wachstumschancengesetz. Ziel des Gesetzes: Unternehmen sollen 
steuerliche Entlastungen erhalten, um das Wachstum in Deutsch-
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land wieder anzukurbeln. Im Gesetzentwurf wurden auch langjäh-
rige Forderungen des BdSt aufgenommen: Anhebung der Grenze 
für Geringwertige Wirtschaftsgüter auf 1.000 Euro, Anhebung der 
Grenze für Betriebsausgabenabzugsverbot bei Geschenken, Ver-
zicht auf Umsatzsteuervoranmeldungen und Jahreserklärung bei 
Kleinunternehmen sowie die Anhebung der Grenzen für Buchfüh-
rungspflichten. Der BdSt hat sowohl zum Referentenentwurf Stel-
lung genommen und war auch als Sachverständiger in der Anhö-
rung vor dem Finanzausschuss des Deutschen Bundestages gela-

den. Schwerpunkt für den BdSt waren weitere Entlastungen, wie 
Anhebung von Pauschalen und Freibeträgen. Wir kritisierten aber 
auch die Einführung einer Mitteilungspflicht für innerstaatliche 
Steuergestaltungen. Diese ist aus unserer Sicht nicht nur unnötig, 
sondern auch ein Misstrauensausspruch gegenüber den Steuerbe-
ratern. Das Gesetzgebungsverfahren konnte nicht zum Jahresende 
abgeschlossen werden. Der BdSt setzt sich weiter für die 
Umsetzung ein.

BdSt-Erfolg: Vermeidung der 
Doppelbesteuerung bei Renten  

Der Verband hat sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass die 
Doppelbesteuerung von Renten endlich gesetzlich verhin-
dert wird. Bereits im vergangenen Jahr wurde der Sonder-

ausgabenabzug für Beiträge in die Rentenversicherung ab dem 
2023 ohne weitere Kürzungen geregelt. Nunmehr soll im Wachs-
tumschancengesetz geregelt werden, dass das Ansteigen des steu-
erpflichtigen Anteils bei einem Rentenbezug langsamer erfolgt. 
Damit sinken umgekehrt die steuerfreien Anteile je nach Renten-
beginn langsamer. So kann zumindest zum Teil verhindert werden, 
dass Jahrgänge, die in Zukunft in Altersrente gehen doppelt ver-
steuert werden. Im Vorfeld haben wir uns hier mit verschiedenen 
Abgeordneten sowohl aus den Regierungsfraktionen als auch aus 
der Opposition ausgetauscht. Aus Sicht des BdSt ist dies aber noch 
nicht ausreichend. Aus diesem Grund muss der Gesetzgeber weite-
re Schritte ergreifen. So muss unbedingt diskutiert werden, wie 
auch Bestandsrentner entlastet werden können. Zudem müssen 
auch Rentenerhöhungen teilweise von der Besteuerung befreit 
werden. Hier wird sich der BdSt weiter einsetzen.  
Ein wesentlicher Beitrag kann hierbei aus der vom BMF eingerich-
teten Kommission für eine bürgernahe Einkommensteuer kom-
men. Hier ist der Präsident des BdSt Mitglied und wird sich vor al-
lem bei dem Themen Rentenbesteuerung und Digitalisierung über 
separate Arbeitsgruppen einbringen. Ziel ist es bis Mitte nächsten 
Jahres ein Konzept zu erarbeiten, was entsprechend dann in der Le-
gislaturperiode bestenfalls noch umgesetzt wird. 
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D ie seit Juli 2022 abzugebenden Erklärungen zur Feststellung 
der neuen Grundsteuerwerte beschäftigten den Verband 
stark. Aufgrund der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts 

muss die Grundsteuer ab dem Jahr 2025 auf Basis einer neuen 
Grundstücksbewertung festgesetzt werden. 11 Bundesländer hat-
ten bei der Neubewertung auf das Bundesmodell zurückgegriffen. 
Wir haben zahlreiches Informationsmaterial für die Mitglieder er-
stellt. Auf der Homepage wurden eine FAQ-Katalog und Berech-
nungsbeispiele sowie Erklärungen und Informationen rund um die 
Grundsteuer eingestellt. Auch nach Fristablauf für die Abgabe der 
Grundsteuererklärung im Januar 2023 riss die Nachfrage nach In-
formationen nicht ab. Zum einen gab es weiteren Bedarf bei allen 
Eigentümern, die im Frühjahr 2023 eine Aufforderung von der Fi-
nanzverwaltung zur Abgabe der Erklärung erhalten haben. Das In-
fomaterial wurde so ständig erweitert und aktualisiert.  

Der BdSt war zudem auch weiter gefragter Ansprechpartner bei 
den Medien und der Presse. Gerade mit den ersten Bescheiden, die 
ab Beginn des Jahres 2023 in größerer Anzahl von den Finanzäm-
tern erlassen wurden, gab es viele Nachfragen. Wie ist die Berech-
nung nachprüfbar? Was mache ich, wenn ich feststelle, dass die 
Berechnung falsch ist oder andere Werte, als erklärt, berücksichtigt 
wurden. Ist es sinnvoll, einen Einspruch zu erheben? Wie formulie-
re ich einen Einspruch?   

Bereits im vergangenen Jahr wurde beschlossen, dass der Bund der 
Steuerzahler zusammen mit dem Verband Haus & Grund, Muster-
verfahren gegen die Bewertung im Rahmen der Feststellungserklä-
rungen zur Ermittlung des Grundsteuerwertes unterstützen wird. 
Hierfür wurden entsprechende Bescheide geprüft und Sachverhal-
te ausgewählt. Prof. Dr. Gregor Kirchhof wurde beauftragt, ein 

Grundsteuererklärungen: 
Zahlreiche Informationen erstellt und Fragen beantwortet – 
Musterverfahren begonnen

entsprechendes Gutachten anzufertigen. Hier wird die Anwendung 
der Bodenrichtwerte und der Mietpauschalen untersucht und 
bewertet. Das Gutachten kommt zum Ergebnis, dass allein an 10 
Punkten eine Verfassungswidrigkeit bei der Bewertung der 
Grundstücke im Bundesmodell begründet werden kann. Das 
Gutachten wurde in einer Pressekonferenz im April 2023 vorgestellt.  

In mittlerweile 3 Bundesländern laufen mehrere Musterklagen. 
Die Aktenzeichen lauten: 
 Finanzgericht Berlin-Brandenburg: 3 K 3142/23
 Finanzgericht Rheinland-Pfalz: 4 K 1205/23
 Finanzgericht Köln: 4 K 2189/23 
 Finanzgericht Düsseldorf: 11 K 2310/23 Gr und 11 K 2309/23 Gr. 
Weitere Klagen in anderen Bundesländern sollen noch folgen. 
Kern der Klagen ist, deutlich zu machen, dass insbesondere die 
Bodenrichtwerte der falsche Ansatz im Wert sind und zudem die 
Mietpreispauschalen zu allgemein sind. So hat Berlin beispielsweise 
teilweise einen höheren Wert, als tatsächlich als Miete verlangt 
werden kann.  

Zugleich setzte sich der BdSt dafür ein, dass die Finanzverwaltung 
doch noch die Bescheide über die Feststellung des Grundsteuerwer-
tes vorläufig erlässt. Dies hätte allen Beteiligten viel Arbeit erspart. 
Es hätte bis zu einer verfassungsrechtlichen Klärung kein Einspruch 
erhoben werden müssen und somit auch keine Einspruchsbearbei-
tung. Leider ist die Finanzverwaltung der Forderung nicht nachge-
kommen und so haben wir zahlreiche Informationen zur Einspruch-
serhebung veröffentlicht. So haben wir ein allgemeines Muster-
schreiben auf unserer Homepage veröffentlicht. Zudem wurde extra 
für die Mitglieder aufgrund des Gutachtens von Prof. Dr. Kirchhof 
ein detailliertes Schreiben für einen Einspruch angefertigt. Dies kön-
nen die Mitglieder zusammen mit dem Gutachten bei ihrem jeweili-
gen Landesverband erhalten.  

Der BdSt unterstrich weiterhin, dass Wohnen nicht durch höhere 
Grundsteuern teurer werden darf. Die im Gesetzgebungsverfahren 
versprochene Aufkommensneutralität wird ständig eingefordert. 
Dies wird sich aber erst im Jahr 2025 zeigen. Bereits jetzt zeigt sich 
aber bereits, dass viele Kommunen die Hebesätze zum Jahres-
wechsel anheben. In zahlreichen Pressestatements und Gesprächen 
verweisen wir auf die Gefahren und steigenden Belastungen für 
Eigentümer und Mieter.  
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Musterklagen erfolgreich beendet

E rneut hat sich der Verband erfolgreich für Steuerzahler in ei-
nem Musterverfahren eingesetzt. Wer aus gesundheitlichen 
Gründen in eine Pflege-WG zieht, kann die Ausgaben für die 

Unterbringung als außergewöhnliche Belastungen absetzen, ent-
schied zunächst das Finanzgericht Köln und wurde nun vom Bun-
desfinanzhof bestätigt: Ob der Pflegebedürftige in einem Heim 
oder einer Pflege-WG wohnt, sei nicht entscheidend. Das Finanz-
amt hat gegen das steuerzahlerfreundliche Urteil des Finanzge-
richtes Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt. Die Richter wie-
sen diese aber zurück (VI R 40/20). Wir unterstützten das Verfahren 
erfolgreich und haben so erreicht, dass die Kosten in der Einkom-
mensteuererklärung steuermindernd angesetzt werden können.  

Ein weiteres Musterverfahren war und ist für den BdSt von wichti-
ger Bedeutung, obwohl es zunächst im Jahr 2023 mit dem Urteil 
des Bundesfinanzhofes endete. Wir setzten uns dafür ein, dass ge-
richtlich geklärt wird, dass die Weitererhebung des Solidaritätszu-
schlages ab 2021 verfassungswidrig ist. Unsere Forderung lautet, 
dass der Zuschlag für alle Bürger und Betriebe endgültig wegfällt, 

denn Sparer, Kapitalgesellschaften und Steuerzahler mit höheren 
Einkommen sowie viele Personengesellschafter zahlen den Zu-
schlag auch 2021 und darüber hinaus weiter. Unsere Kritik: Die Po-
litik hatte stets versprochen, dass der Soli fällt, wenn die Aufbauhil-
fe – der Solidarpakt II – für die neuen Bundesländer ausläuft. Das 
war bereits zum 1. Januar 2020 der Fall. Der Bund der Steuerzahler 
unterstützte seit Sommer 2019 eine Klage gegen die Soli-Voraus-
zahlungen, die das Finanzamt in einem konkreten Fall für das Jahr 
2020 und 2021 festgesetzt hatte. Nachdem das Finanzgericht die 
Klage abwies, unterstützten wir auch das Revisionsverfahren. Das 
Urteil des BFH fiel im Januar 2023. Auch wenn die Revision zurück-
gewiesen wurde und keine Vorlage zum Bundesverfassungsgericht 
erfolgte, haben wir einen Teilerfolg erzielt. Die Münchener Richter 
betonten, dass der Solidaritätszuschlag noch verfassungsmäßig ist. 
Die Finanzierung und der Zweck des Solis ist eine Generationen-
aufgabe. Diese dauere nach Ansicht der Richter 25 Jahre. Damit ist 
der Solidaritätszuschlag ab 2025 nicht mehr gerechtfertigt. Der 
Bund der Steuerzahler fordert somit die Politik auf, dem Urteil 
nachzukommen und den Soli ab 2025 abzuschaffen.  

Meinung des Bundesverbandes gefragt:
BdSt gibt Stellungnahmen an das Bundesverfassungs-
gericht ab

E rneut wurde der Verband im Jahr 2023 um die fachliche Ein-
schätzung in verfassungsrechtlichen Verfahren gebeten. An-
gefragt wurde unsere Meinung in 2 Verfahren. Im ersten Ver-

fahren ging es um die Erbschaftsteuer und die Verschonungsrege-
lungen für Unternehmen. Ein Anleger hat hier 
Verfassungsbeschwerde erhoben und sich auf eine Ungleichheit 
bezogen, weil er im Erbfall keine entsprechende Verschonung er-
halten hat. Das Finanzgericht und der Bundesfinanzhof haben die 
Frage nicht dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt, weil die 
Streitfrage entschieden ist und keine neuen Gründe vorliegen. In 
der Stellungnahme haben wir deutlich gemacht, dass wir die Ver-
fassungsbeschwerde nicht für zulässig erachten, ansonsten der Ge-
setzgeber, die damals vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten 
Grundsätze bei der Neuregelung seit 2016 aber beachtet hat. Die 
Neuregelung und insbesondere die Verschonungsregelungen sind 

zwar kompliziert, aber dies allein führt zu keiner Verfassungswid-
rigkeit.  
Im 2. Verfahren geht es um die Frage der Verfassungsmäßigkeit des 
Solidaritätszuschlages. Die Verfassungsbeschwerde wurde bereits 
2020 erhoben, nachdem die damalige Bundesregierung beschlos-
sen hat, dass der Solidaritätszuschlag ab 2021 teilweise weiter er-
hoben werden soll. Der Bund der Steuerzahler hatte im Januar 
2023, als das unterstützte Musterverfahren gegen den Solidaritäts-
zuschlag vom BFH nicht dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt 
und die Revision zurückgewiesen wurde, nicht den Weg zum Bun-
desverfassungsgericht gewählt, weil bereits diese Verfassungsbe-
schwerde anhängig war. Wir werden der Bitte zur Stellungnahme 
nachkommen und deutlich machen, dass wir die Weiterleitung für 
verfassungswidrig halten. Die Frist zur Abgabe läuft bis Ende Janu-
ar 2024.
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Bearbeitungszeiten in der 
Finanzverwaltung – Der BdSt-Tempocheck 
So lange dauert es bis zum Steuerbescheid! 

Der BdSt machte auch 2023 den Check, in welchem Bundes-
land die Steuerzahler am längsten auf ihre Steuerbescheide 
warten und wo es besonders schnell geht. Je nach Bundes-

land unterscheiden sich die Bearbeitungszeiten der Steuererklä-
rungen. Deshalb fragt der Bund der Steuerzahler jedes Jahr bei der 
Finanzverwaltung nach – für den aktuellen Check wurden alle 
Steuererklärungen für das Jahr 2021 in den Blick genommen, die 
bis zum 31. Dezember 2022 eingereicht worden waren. Im Ergeb-
nis: alle Bundesländer sind langsamer geworden. Die schnellsten 
Finanzämter Deutschlands gibt es weiter in Berlin – und die Steu-
erzahlerinnen und Steuerzahler in Bremen mussten im Durch-
schnitt am längsten warten. Im Durchschnitt belegt Berlin den 
Spitzenplatz zum sechsten Mal in Folge: Dort mussten die Steuer-
zahler im Schnitt zwar auch 7 Tage länger, aber insgesamt nur 40 
Tage, auf ihren Steuerbescheid warten. Knapp dahinter mit 40,1 Ta-
gen schaffte es Hamburg erneut wieder auf den zweiten Platz. Die 

meiste Geduld mussten Bürger in Bremen aufbringen: Dort brauch-
te es von der Abgabe der Einkommensteuererklärung bis zum Be-
scheid im Durchschnitt rund 62 Tage. Im Jahr davor, benötigte 
Brandenburg auf dem letzten Platz „nur“ 48 Tage.  Nun liegen neun 
Bundesländer bei mehr als 48 Tagen.  
Der Abstand zwischen dem Spitzenreiter und dem Letztplatzierten 
ist auf 22 Tage angewachsen. Im vergangenen Jahr waren es noch 
gute 15 Tage.  

Die sogenannte Autofall-Quote betrug in unserem aktuellen Check 
für das Veranlagungsjahr 2021 schon gute 17 Prozent und steigt 
damit weiter an.  

Das Ranking rief ein großes Interesse bei Medien und unseren Mit-
gliedern hervor. Deshalb lautet unser Appell: Die Bundesländer auf 
den hinteren Rängen müssen sich anstrengen und aufholen.
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BdSt bringt Expertenmeinung ein:
Stellungnahmen zu wichtigen 
Verwaltungsschreiben abgegeben 

Auch im Jahr 2023 brachte der BdSt sein Fachwissen und 
die Vorschläge der Steuerzahler ein, wenn es um die Aus-
gestaltung neuer Verwaltungsschreiben geht. Diese sog. 

BMF-Schreiben dienen den Finanzämtern als Grundlage für die 
Beurteilung von Sachverhalten. Deshalb ist es wichtig, Problem-

punkte aus der Praxis vorab anzusprechen und die Verwaltungs-
schreiben entsprechend steuerzahlerfreundlich anzupassen. Im 
Fokus standen 2023 vor allem Vereinfachungen bei der Besteue-
rung von PV-Anlagen.  

XXL-Bundestag:
Wahlrechtsreform schon wieder ein Fall für das 
Bundesverfassungsgericht!  

Seit Jahren streiten die Fraktionen um eine Reform des Bun-
deswahlrechts. Mit aktuell 736 Abgeordneten ist der Bundes-
tag so groß, wie nie zuvor – obwohl das Wahlgesetz zur Bun-

destagswahl 2021 nur 598 Mandate als Soll-Größe vorsah. Der 
Bundestag ist nunmehr das größte demokratisch gewählte Parla-
ment der Welt. Wie im Koalitionsvertrag der drei Ampel-Parteien 
angekündigt, hat die Koalition ihre Vorstellungen zum Wahlrecht 
inzwischen durchgesetzt. Das war im März 2023.  

Von derzeit 736 Abgeordneten soll der Bundestag künftig auf 630 
Mandatsträger schrumpfen. Der BdSt hält diese Reform für ambiti-
onslos, da sie viele Bruchstellen aufweist. Gegenüber ihren Ur-
sprungsplänen aus dem Januar 2023 bläht die Koalition den Bun-
destag sogar noch einmal deutlich auf. Damals sollte eine Punkt-
landung von 598 Sitzen und damit genau die Soll-Größe des 
Bundeswahlgesetzes erreicht werden. Der BdSt hat immer eine 
Verkleinerungs-Kur für den Bundestag gefordert, die maximal 598 
Sitze vorsieht, wenn nicht sogar nur 500, die für eine effiziente Par-
lamentsarbeit völlig ausreichend wären. Unserer Petition „Schluss 
mit dem XXL-Bundestag! 500 Abgeordnete sind genug!“ unter 
www.change.org/p/deutscher-bundestag-schluss-mit-dem-xxl-
bundestag-500-abgeordnete-sind-genug haben sich bisher eine 
dreiviertel Million Bürger angeschlossen – ein starkes Signal an die 
Politik! 

Die zaghafte Bundestags-Verkleinerung der Ampel wird in Bezug 
auf die mandatsbedingten Kosten, also jene Kosten, die ein Man-
dat unmittelbar auslöst, wie Entschädigungen, Kostenpauschale, 
Abgeordnetenmitarbeiter, Fraktionszuschüsse, lediglich zu Einspa-
rungen von rund 80 Mio. Euro im Jahr führen. Auch die teure Infra-
struktur der Bundestagsverwaltung wird durch die aktuelle Ampel-
Initiative weitgehend Bestand haben, sodass uns Steuerzahler der 
Bundestag – trotz Wahlrechtsreform – auch künftig mehr als eine 
Milliarde Euro pro Jahr kosten wird.  
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Anders bei einer nachhaltigen Reform und einer Sitz-Reduktion auf 
500 Mandate. Das wären dann deutlich mehr 200 Sitze weniger als 
derzeit, weshalb auch die Bundestagsverwaltung optimiert und ge-
strafft werden könnte, vor allem das großflächig auf die Berliner 
City verteilte Liegenschafts-Konglomerat des Bundestags. Dann 
wären Einsparungen von rund 200 Mio. Euro pro Jahr realistisch, 
zumal sich auch künftig Kostenfolgen für die teure Versorgung von 
Ex-Abgeordneten reduzieren.   

Neben der reinen Kostenbetrachtung krankt die Ampel-Reform je-
doch noch an anderen Stellen. Der Alleingang der Koalition hat ei-
nen breiten parlamentarischen Konsens verhindert, der gerade 
beim Wahlrecht so wichtig ist, um die gesellschaftliche Akzeptanz 
zu stärken. Doch nun nimmt die Glaubwürdigkeit der Politik weite-
ren Schaden. Und schließlich auch das Bundeswahlrecht – als 
höchstes Gut des Souveräns – selbst. Zudem rüttelt die Reform an 
hergebrachten demokratischen Grundsätzen. Genannt sei hier die 

Kappung der bisherigen Garantie, dass jeder direkt Gewählte in 
den Bundestag einzieht oder die Abschaffung der Grundman-
datsklausel, die bisher Parteien den Einzug zubilligte, wenn sie 
mindestens drei Direktmandate gewonnen haben, aber letztlich 
an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert sind.  

Die Folge: Wieder einmal zieht die Opposition vor das Bundes-
verfassungsgericht, die ein systematisches Aushebeln der Chan-
cengleichheit der Parteien argwöhnt. So nötig und dringend eine 
Wahlrechtsreform ist: Das, was die Ampel mit der Brechstange 
beschlossen hat, hilft weder den Wählern, den Steuerzahler noch 
der politischen Kultur im Land. Mal wieder ist das Wahlrecht zu 
einem Spielball parteitaktischen Kalküls geworden! Und mal 
wieder wird sich leider das Bundesverfassungsgericht mit einem 
Wahlrechts-Murks befassen müssen. Der BdSt wird seine Online-
Petition und das Werben für eine echte Wahlrechtsreform wei-
terlaufen lassen. Denn: Nach der Reform ist vor der Reform! 

Die Schuldenuhr Deutschlands: 
Von Rekord zu Rekord
Seit inzwischen 28 Jahren sensibilisiert die 
Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler 
mit ihren markanten roten Ziffern Gesell-
schaft und Politik für die Folgen der Staats-
verschuldung. Mit Ausbruch der Corona-
Pandemie und der Bekämpfung der Folgen 
des Ukraine-Kriegs samt extrem gestiege-
ner Energiekosten in den Jahren 2020 bis 
2023 erreichte das Neuverschuldungstem-
po der Schuldenuhr mit einem zeitweise 
fünfstelligen Zuwachs je Sekunde eine bis 
dahin ungeahnte Geschwindigkeit.  

Trotz des Haushaltsurteils des Bundesver-
fassungsgerichts im Herbst 2023 nimmt 
der Bund abseits des Bundeshaushalts 
hohe Schulden auf – etwa durch die Auflö-
sung der in den Vorkrisenjahren gebildeten 
Milliarden-Rücklage oder durch Sonderver-
mögen mit eigener Kreditermächtigung, 

hohem Tempo den Anstieg des Staatsschul-
denbergs abbilden. 

Bis zur vollständigen und auch politisch 
ehrlichen Einhaltung der Schuldenbremse 
ist es noch ein langer Weg. Die öffentlichen 
Haushalte von Bund, Ländern und Kommu-
nen müssen sich, auch in Anbetracht ex-
trem gestiegener Zinslasten auf inzwischen 
mehr als 50 Milliarden Euro pro Jahr, einer 
strukturellen Konsolidierung stellen und di-
verse Umgehungsversuche der Schulden-
bremse in Form von teils lyrisch begründe-
ten Sondervermögen unterlassen. Die 
Schuldenbremse im Grundgesetz muss 
ohne Abstriche Bestand haben, um die 
künftige Handlungsfähigkeit der öffentli-
chen Haushalte zu sichern – und um die 
kommenden Generationen durch finanziel-
le Erblasten nicht zu überfordern! 

wie das Sondervermögen Bundeswehr mit 
einer separaten Kreditermächtigung in 
Höhe von 100 Mrd. Euro. Auch diese Schul-
den erfasst die Schuldenuhr, auch wenn sie 
bei der Berechnung der zulässigen Netto-
kreditaufnahme im Rahmen der Schulden-
bremse keine Rolle spielen. 

Folglich tickt die Schuldenuhr auch 2023 
mit 3.817 Euro je Sekunde mit einem über-
durchschnittlichen Tempo – von diesem ra-
santen Zuwachs verantwortet der Bund 
rund 90 Prozent. Rückblickend hat sich die 
Verschuldung von Bund, Ländern und Kom-
munen im Zeitraum von Anfang 2020 bis 
Ende 2022 um 469 Mrd. auf 2.368 Mrd. 
Euro bzw. um rund 5.300 Euro auf mehr als 
28.000 Euro je Einwohner drastisch erhöht. 
Auch 2023 und die kommenden Jahre wird 
die Schuldenuhr Deutschlands weiter mit 
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Das Tempo unserer Schuldenuhr ist gemeinhin ein Indikator, wie 
es um die öffentlichen Finanzen bestellt ist. Nach vier Krisenjah-
ren in Folge mit einer Schuldenbremse im Notlagenmodus und 
extrem hoher Neuverschuldung, vor allem beim Bund, soll ab 
2024 wieder die regulär zulässige Obergrenze der Neuverschul-
dung greifen. Dies war ursprünglich bereits für 2023 geplant. 
Doch das Bundesverfassungsgericht stoppte mit einem Grund-
satzurteil im Herbst 2023 die Finanzakrobatik der Ampel und be-
endete das Aushebeln der Schuldenbremse durch ein Beiseitele-
gen von 60 Milliarden Euro Notlagenschulden für künftige Pro-
jekte. Die Verfassungsrichter stärkten durch ihre Entscheidung 
die Schuldenbremse im Grundgesetz ungemein, weshalb die Po-
litik nun nicht mehr unbegrenzt Geld ausgeben kann, sondern 
vielmehr auf einen soliden Haushaltspfad zurückkehren muss. 
Aus BdSt-Sicht eine wichtige Zwischenetappe auf dem Weg zu 
einer generationengerechten Haushaltspolitik. 

Dennoch fiel das ursprünglich vom Bundestag bewilligte Etat-Vo-
lumen 2023 – also vor dem Richterspruch aus Karlsruhe und ei-
nem sich anschließenden Nachtragshaushalt – mit rund 476 
Mrd. Euro üppig aus, ebenso die Nettokreditaufnahme im Rah-
men der Regel-Schuldenbremse mit 45,6 Mrd. Euro. Hinzu 
kommt ein massiv geplanter Rückgriff auf die Rücklage des Bun-
des in Höhe von knapp 41 Mrd. Euro. Da diese Rücklage, die in 
den Jahren 2015 bis 2019 aus Haushaltsüberschüssen gebildet 
wurde, im Gesamtvolumen von rund 48 Mrd. Euro allerdings nur 
buchungstechnisch existiert, aber nicht werthaltig ist, muss jeg-
liche Entnahme aus der Rücklage durch Kreditaufnahme finan-
ziert werden. Entsprechend erhöht sich laut Haushaltsplan 2023 
die Neuverschuldung des Kernhaushalts auf mehr als 86 Mrd. 
Euro. 

Doch auch bei dieser Neuverschuldung sollte es ursprünglich 
nicht bleiben, denn der Bund plante zusätzlich auf in den Kri-
senjahren angestoßene Verschuldungsoptionen im großen Stil 
zurückgreifen – und zwar abseits des Kernhaushalts über kredit-
finanzierte Nebenhaushalte, wie den Wirtschaftsstabilisie-
rungsfonds zur Finanzierung der Gas- und Strompreisebremsen 
– dotiert mit einem Kreditvolumen von 200 Mrd. Euro. Im Ergeb-
nis führt diese versteckte Schuldenpolitik über Sondervermögen 
auf Dauer zu einer Erosion der Tragfähigkeit der öffentlichen Fi-
nanzen, kritisierte der Verband nach Verabschiedung des 
Stammhaushalts. Ziel muss es stattdessen künftig sein, dauer-
haft die Regel-Schuldenbremse einzuhalten – ohne Nebenhaus-

halte trickreich mit Staatsschulden vollzupumpen, zumal die 
Steuerquellen auf Rekordniveau sprudeln. 

Mit der Steuerschätzung im Herbst 2023 stellte der BdSt dann 
noch einmal klar, dass der Staat über Rekordsteuereinnahmen 
verfügt, trotz trüber Konjunktur, weshalb sich ein Rütteln an der 
Schuldenbremse verbietet. Laut Steuerschätzung werden Bund, 
Länder und Kommunen bereits 2025 erstmals mehr als 1.000 
Milliarden Euro Steuern einnehmen – Tendenz weiter steigend! 
Schließlich ist auch die aktuelle Dynamik der Steuereinnahmen 
höher, als noch vor der Krise angenommen wurde: So prognosti-
zierte die Herbst-Steuerschätzung im Jahr 2019 – unter damals 
deutlich besseren Konjunkturannahmen als heute – Steuerein-
nahmen allein für den Bund in Höhe von „nur“ 371 Mrd. Euro 
mit Blick auf das Jahr 2024. Jetzt gehen die Steuerschätzer für 
genau das gleiche Jahr 2024 – und dies trotz eingetrübter Wirt-
schaft – von Steuereinnahmen in Höhe von rund 381 Mrd. Euro 
aus. Gesamtstaatlich steigt die Prognose sogar um 29 Mrd. auf 
964 Mrd. Euro. 

Fazit: Der Staat hat kein Einnahmenproblem, aber ein Ausga-
benproblem! So liegen die viel zu hohen Ausgaben kräftig, um 
130 Mrd. Euro, über dem Vorkrisenniveau 2019. Der Finanzmi-
nister muss seinen Ampel-Partnern deshalb weiterhin klarma-
chen, dass Rekordsteuereinnahmen ausreichen müssen, um so-
lide und im Rahmen der Schuldenbremse haushalten zu kön-
nen. Parallel dazu sollte der Bund endlich anfangen, auf die 
Ausgabenbremse zu treten! 

Bundesfinanzen:
Karlsruhe stärkt die Schuldenbremse  
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BdSt-Sparbuch 2023
Politik muss 2028 in den Blick nehmen
Wie jedes Jahr, hat der BdSt auch 2023 die 
Ausgaben- und Schuldenentwicklung des 
Bundes detailliert analysiert und Sparvor-
schläge für die einzelnen Ressorts erarbei-
tet. Die mediale Resonanz war sehr groß, 
etliche Sparvorschläge des Verbands wur-
den über das gesamte Jahr 2023 hinweg 
aufgegriffen.  

Mit seinem Sparbuch für den Bundeshaus-
halt 2023 blickte der Verband in der Haus-
haltspolitik weit voraus – vor allem auf das 
Jahr 2028, wenn der Bund seine Tilgungs-
pflichten in Angriff nehmen muss. Diese Til-
gungspflichten summieren sich auf mehr 
als 9 Mrd. Euro pro Jahr ab 2028, basierend 
auf den Notlagenschulden der Jahre 2020 
bis 2023, die über die regulär zulässige 
Schuldenaufnahme im Rahmen der Schul-
denbremse hinausgehen. Die hierfür vorge-
sehene Tilgungsdauer beträgt 31 Jahre, ab 
2031 treten weitere Haushaltsbelastungen 
durch zusätzliche Tilgungspflichten für ak-
tuellen Kreditaufnahmen der beiden Son-
dervermögen Wirtschaftsstabilisierungs-

fonds (Energiepreisbremsen) und Bundes-
wehr hinzu.  

Für die Haushaltspolitik ergeben sich aus 
BdSt-Sicht dadurch ganz klare Koordinaten. 
Diese heißen nicht, so viele Ausgabenwün-
sche wie möglich bis zur nächsten Bundes-
tagswahl 2025 durchzubringen, sondern 
die Jahre ab 2028 in den Blick zu nehmen 
und bis dahin den Bundeshaushalt so zu 
konsolidieren, dass er die Rückführung der 
Notlagenschulden bewältigen kann. Hierfür 
sind eine Schuldenstrategie und klare Prio-
ritäten im Etat nötig. Beides fehlt bisher, 
kritisierte der Verband.  

Was konkret passieren muss: Von nun an 
muss jedes Jahr konsequent die Schulden-
bremse eingehalten werden und es braucht 
einen klugen Konsolidierungspfad für die 
üppigen Ausgaben. Die Rekordsteuerein-
nahmen, die der Staat derzeit einnimmt, 
müssen grundsätzlich für eine solide Etat-
planung ausreichen. Dennoch kann der 
Bund bis einschließlich 2027 noch seine er-

laubte Regel-Neuverschuldung zur Ausga-
benfinanzierung nutzen. Ab 2028 ist damit 
weitgehend Schluss. Dann nämlich wird er 
diesen Verschuldungsspierlaum nutzen, um 
damit die Tilgungspflicht der Notlagen-
schulden zu „simulieren“. Eine echte Til-
gung im allgemeinen Verständnis, wonach 
eine stetige Tilgung zu einem stetigen 
Schuldenabbau führt, plant der Bund nicht. 
Er verzichtet vielmehr auf die ihm erlaubte 
Neuverschuldung im Rahmen der Schul-
denbremse und verrechnet diese mit seinen 
Tilgungspflichten. Das heißt in der Konse-
quenz, dass der Bund ab 2028 seine Ausga-
ben durch reguläre Einnahmen decken 
muss, da die jährlichen Tilgungslasten na-
hezu dem erlaubten Neuverschuldungs-
spielraum entsprechen werden. Der Schul-
denstand des Bundes wird nach 2028 also 
nicht sinken, sondern weitgehend auf Re-
kordniveau eingefroren. So getrickst dieses 
Manöver erscheint – verfassungsrechtlich 
ist es zulässig und erfüllt formal die Rück-
führungspflicht der Schuldenbremse. Doch 
um dieses Manöver zu meistern, braucht es 
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wieder die berühmte Schwarze Null im 
Bundesetat, wobei sich Einnahmen und 
Ausgaben einander ausgleichen und zwar 
ohne Nettokreditaufnahme, denn eine teil-
weise Schuldenfinanzierung von Ausgaben 
ist dann kaum noch möglich. 

Nun müssen schnellstens jene Aspekte des 
Ampel-Koalitionsvertrages in den Vorder-
grund rücken, die eine Haushaltssanierung 
begünstigen. Darin sind Einsparungen fest-
gehalten, indem überflüssige, unwirksame 
und umwelt- und klimaschädliche Subven-
tionen und Ausgaben abgebaut werden sol-
len. Der BdSt hat auch 2023 in seinem Spar-
buch anhand 30 konkreter Beispiele aufge-
zeigt, dass in jedem einzelnen Etat ein 
hohes Einsparpotenzial schlummert.  

Primär muss jedes Ressort seinen hohen Ei-
genkonsum kritisch unter die Lupe neh-
men. Sowohl die Personalausgaben als 
auch die Verwaltungskosten des Bundes ei-
len von Rekord zu Rekord. Mit knapp 
300.000 Stellen ist die Bundesverwaltung 
so groß wie seit Jahrzehnten nicht – auch 
durch Zutun der Ampel-Koalition, die die 
Verwaltung binnen zwei Jahren um rund 
11.500 neue Stellen auf knapp 300.000 
Posten vergrößert hat – davon 1.800 neue 
Stellen in den Ministerien selbst. Durch ein 
rigides Personalkonzept und gestraffte Ver-
waltungsausgaben lassen sich mittelfristig 
Einsparungen in Milliardenhöhe erzielen.   

Doch vor allem im Kleinen lässt sich in 
Summe sehr viel Steuergeld sparen. So lässt 
das Landwirtschaftsministerium derzeit für 
172.000 Euro eine Community-App entwi-
ckeln, damit sich Stadtbürger schneller zu-
sammenfinden, um gemeinsam Gemüse-
beete in der City zu beackern. Unsere Mei-
nung: Das ist keine Staatsaufgabe! Das 
Forschungsressort schielt da eher auf das 
Handwerk und lässt gleichfalls eine App für 
Friseursalons entwickeln, damit bereits vor 
dem Einsatz von Schere und Farbe mittels 
sogenannter erweiterter Realität das Resul-
tat visuell begutachtet werden kann. Das 
Ministerium will damit der häufigen Er-
nüchterung von Friseurkunden entgegen-
treten, die sich bei Verlassen des Salons ein 
anderes Haarschnitt-Ergebnis erhofft hat-
ten. Kostenpunkt für die Steuerzahler: 1,3 
Mio. Euro. Unser Fazit: Nette Idee, aber geht 
auch ohne Steuerzahler-Finanzierung! 
Gleichfalls lässt das Forschungsministeri-
um für mehr als 600.000 Euro noch bis 
2024 erforschen, wie Bürger genügsamer 
und mit weniger Konsum leben können. 
Hierfür werden eingangs Methoden und 
Konzepte zur Besitzreduktion untersucht, 
die dann in Tipps gebündelt werden, die 
Bürger an sich selbst testen sollen. Einige 
dieser mit Steuergeld geförderten Ratschlä-
ge lauten etwa: „Gehe nur dann einkaufen, 
wenn du wirklich etwas brauchst“ oder 
„Kaufe nur ein, was dich vollständig über-
zeugt“. Für solche bürgerwissenschaftlichen 

Projekte gibt das Ministerium 2023 insge-
samt 2,8 Mio. Euro aus. Unser Votum: Kann 
ausgemistet werden! 

Eine Nummer größer und konkreter denkt 
da gleich das Umweltministerium. Die Fuß-
ball-Europameisterschaft 2024 steht vor 
der Tür und wird auch noch in Deutschland 
ausgetragen. Für die Politik Grund genug, 
sowohl die Veranstalter – die Europäische 
Fußballunion (UEFA) und der Deutsche Fuß-
ballbund (DFB) – als auch die Fußballfans in 
ihrem Sinne zu beeinflussen. Bereits ab die-
sem Jahr fließen hierfür 1,6 Mio. Euro Steu-
ergeld, um Checklisten, Workshops und PR-
Maßnahmen zu initiieren, die auf eine 
„Sensibilisierung zu Ressourceneffizienz 
und Kreislaufwirtschaft“ abzielen und auch 
das „Bewusstsein für nachhaltige Ernäh-
rungsweisen“ schärfen sollen – Catering-
tipps inklusive. Höhepunkt ist dann das EM-
Jahr selbst, wenn die Aktivitäten des Minis-
teriums 3,4 Mio. Euro kosten sollen. Wir 
meinen: Foul am Steuerzahler, woanders 
wird das Steuergeld dringender benötigt! 
Solche Beispiele lassen sich endlos fortset-
zen bis hin zur Subventionierung von rendi-
testarken DAX-Konzernen. Fazit: Ab sofort 
muss sich jeder Minister als Sparminister 
verstehen und endlich Prioritäten setzen. 
Mit fremdem Geld im großen Stil um sich 
zu werfen, ist weder Kunst noch verantwor-
tungsvoll. Die Politik muss umdenken und 
das schnell!

BdSt fordert verbindliche 
Subventionsbremse  
Die Ampel hat zu Regierungsantritt versprochen, die Subventi-
onsflut zu stoppen, indem überflüssige, unwirksame sowie um-
welt- und klimaschädliche Subventionen und Ausgaben abge-
baut werden. Davon ist auch im zweiten vollen Amtsjahr der Re-
gierung weit und breit nichts zu sehen! Der neue 

Subventionsbericht des Bundes offenbart das enorme Ausmaß 
der Staatshilfen. 

Der Bundesfinanzminister pocht auf ein Zurückfahren der 
Staatsausgaben – der Bund müsse Prioritäten setzen und zur fi-
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nanziellen Normalität zurückfinden, inklusive Einhaltung der 
Schuldenbremse. Doch während das Tauziehen um Mini-Etatkür-
zungen in politischen Scharmützeln endet, findet ein Ausgaben-
block aus BdSt-Sicht viel zu wenig Beachtung: Die Subventionen 
des Bundes. 

Neue Daten des Bundesfinanzministeriums aus dem Sommer 
2023 offenbaren die Ausgabenfreude der Ministerien. 2023 und 
2024 erklimmen die Subventionen jeweils neue Rekorde – 2024 
summieren sich laut Subventionsbericht 2023 die Steuerver-
günstigungen und Finanzhilfen auf zusammen mehr als 67 Mrd. 
Euro. Vor allem die Entwicklung der Finanzhilfen ist sehr kost-
spielig: Für 2024 plant der Bund hierfür Ausgaben von knapp 49 
Mrd. Euro im Bundeshaushalt und in seinen Sondervermögen ein 
– eine Versechsfachung gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 mit 
Ausgaben von rund 8 Mrd. Euro!  

Als zentrale Spielweise hat die Ampel den Klima- und Transfor-
mationsfonds (KTF) auserkoren – ein schuldenfinanziertes Son-
dervermögen abseits des Bundesetats –, der immer mehr Sub-
ventionen schultern muss – weshalb dessen Finanzplan inzwi-
schen völlig überbucht ist. Taktischer Grund: Auf diese Weise 
kann der Bundeshaushalt von milliardenschweren Subventions-
lasten freigehalten werden – die formale Einhaltung der Schul-
denbremse gelingt einfacher. Die Folge: Bezogen auf das Finanz-
volumen der 12 größten Finanzhilfen sollen laut Entwurf des 
Bundeshaushalts 2024 bereits 88 % über den KTF abgewickelt 
werden, lediglich 12 % über den klassischen Bundeshaushalt! 

Aufgrund der neuerlichen Rekordmarken erneuerte der BdSt um-
gehend seine Forderung nach einer effektiven Subventionsbrem-
se, um die angespannte Finanzlage des Bundes nicht weiter zu 
verschärfen. Denn trotz klarer „Leitlinien der Subventionspolitik 
der Bundesregierung“, die ein unkontrolliertes Anschwellen der 
Staatshilfen eigentlich verhindern sollen, schafft die Ampel-Koa-
lition völlig entgegengesetzte Fakten.  

Für den BdSt ganz klar: Die subventionspolitischen Leitlinien 
brauchen deutlich mehr Verbindlichkeit, schließlich haben 2015 
alle Ministerien die sinnvollen Maßgaben zur Begrenzung der 
Subventionen mitbeschlossen – und diese Zustimmung gilt bis 
heute! Deshalb muss die Ampel-Subventionspolitik nach dem 
Prinzip „Wünsch dir was“ beendet werden. Die Missachtung der 
Subventions-Grundsätze durch die Ministerien geht so weit, dass 
Befristungen fehlen, keine degressive Ausgestaltung von Finanz-
hilfen stattfindet und Förderziele nur schwer mess- und kontrol-
lierbar sind. Problematisch vor allem aber ist, dass neue Subven-
tionen nicht, wie von den Leitlinien vorgegeben, durch „Einspa-
rungen unmittelbar, dauerhaft und vollständig“ an anderer Stelle 
im Haushalt gegenfinanziert werden. An dieses Prinzip hält sich 
kein Ressort! 

Das Resultat: Die Anzahl der diversen Finanzhilfen hat sich seit 
Einführung der subventionspolitischen Leitlinien 2015 unkon-
trolliert von 63 auf jetzt 138 mehr als verdoppelt, die Anzahl der 
verschiedenen Steuervergünstigungen ist von 100 auf 108 ge-
stiegen. Auch EU-weit ist Deutschland mit Abstand Subventions-
Europameister, wenngleich der europarechtliche Beihilfebegriff 
anders abgegrenzt wird und beispielsweise auch Bürgschaften 
umfasst als der Subventionsbegriff des Bundes in seinem Sub-
ventionsbericht. Doch Fakt im europäischen Vergleich ist, dass 
die hierzulande ausgereichten staatlichen Beihilfen zuletzt das 
gesamte Beihilfe-Volumen von Frankreich, Italien und Spanien 
überstiegen – ein Rekord, den die Steuerzahler teuer zu bezahlen 
haben! So weist der Subventionsbericht aus, dass Deutschland 
2021 Beihilfen im Umfang von mehr als 121 Mrd. Euro gewährte, 
gefolgt mit großem Abstand von Frankreich mit 63 Mrd. Euro, 
Italien mit knapp 32 Mrd. Euro und Spanien mit rund 20 Mrd. 
Euro.
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Bereits in den konjunkturell guten Jah-
ren vor Ausbruch der Corona-Pande-
mie hatte die Bundespolitik zahlrei-

che Leistungsausweitungen in den gesetzli-
chen Sozialversicherungszweigen auf den 
Weg gebracht, deren Finanzierung schon 
damals unklar war. Die sich abzeichnenden 
Mehrausgaben kollidierten dann mit den 
Kosten zur Bewältigung der Pandemie, vor 
allem im Bereich der Krankenversicherung 
und Arbeitslosenversicherung. Massive 
Steuerzuschüsse aus dem Bundeshaushalt 
waren 2020 und 2021 nötig, um die Defizi-
te der Sozialversicherungen auszugleichen. 
Hierfür sprach die Regierung seinerzeit die 
Sozialgarantie aus, um die Gesamtbeitrags-

Sozialversicherungen nachhaltig 
reformieren  

belastung bei rund 40 Prozent zu deckeln. 
Doch auch nach Auslaufen dieser Garantie 
wurden 2022 und 2023 Stützungsmaßnah-
men erforderlich, die der Bund auf Pump fi-
nanzieren musste.  

Inzwischen sind die Beitragszahler den Fi-
nanzierungsproblemen der Sozialversiche-
rungen fast schutzlos ausgeliefert. Denn 
die Ampel hat immer noch keine Lösungen 
für die steigenden Sozialbeiträge vorgelegt, 
obwohl sie langfristig wirkende Reformvor-
schläge vor allem zur Stabilisierung der 
Kranken- und Pflegeversicherung im Koali-
tionsvertrag versprochen hat. Nunmehr – 
ohne Sozialgarantie – reguliert die Politik 

den aufgestauten Reformdruck vor allem 
über die Beitragsschraube – jedes Jahr neu 
und nur mit kurzfristiger Wirkung. Der 
Bund der Steuerzahler über die Folge: Die 
Beiträge steigen auf breiter Front – ob be-
reits mehrfach der Zusatzbeitrag zur Kran-
kenversicherung, Anfang 2023 der Beitrag 
zur Arbeitslosenversicherung oder Mitte 
2023 massiv der Beitragssatz zur Pflegekas-
se. Statt maximal 40 Prozent könnte der 
Gesamtsozialversicherungsbeitrag für ei-
nen Beschäftigten ohne Kind im Jahr 2024 
auf 41,5 Prozent zulegen – Tendenz weiter 
kräftig steigend. 

Sozialwahl in der Krise, Reformen nötig  
Die Wahlbeteiligung an der Sozialwahl 2023 war ernüchternd. Der 
BdSt hat abermals Reformen angemahnt. Die Sozialwahl 2023 hin-
terlässt schlechte Zahlen und am Ende große Fragezeichen für die 
nächste Wahl in sechs Jahren. Deshalb hat der BdSt direkt nach 
Verkündung der Wahlergebnisse Ende Juni die Politik zu einem 
umfassenden Reform-Paket aufgefordert. Mit lediglich 22,4 Pro-
zent Wahlbeteiligung fällt die Akzeptanz der Sozialwahl unter den 
51 Millionen wahlberechtigten Versicherten miserabel aus. Damit 
einher geht aus BdSt-Sicht auch ein Legitimationsproblem, denn 
bei der letzten Wahl 2017 stimmten immerhin noch mehr als 30 
Prozent der Versicherten ab – auch kein überragender Zuspruch. 

Das schlechte Abschneiden der Sozialwahl muss nach Auffassung 
des BdSt eingehend analysiert werden und bedarf politischer Kon-
sequenzen. Schließlich ist die Selbstverwaltung der Sozialversiche-
rungen ein hohes Gut in der Demokratie. Immerhin handelt es sich 
um die drittgrößte demokratische Abstimmung in Deutschland – 
nach der Europawahl und der Bundestagswahl. Auf der anderen 
Seite ist die Sozialwahl sehr teuer und verursachte 2017 Kosten 
von rund 60 Mio. Euro. Auch blieb 2023 das Problem bestehen, 
dass die Versicherten nicht bei jeder Kasse eine Wahlmöglichkeit 

hatten, da bereits zuvor unter den Interessenvertretern verabredet 
war, wer ins Kassenparlament einziehen wird. 

Ein kleiner Lichtblick mit großem Potenzial ist jedoch die erfolgrei-
che Umsetzung von Onlinewahlen. Dieses moderne Angebot als 
Alternative zum aufwendigen Hin- und Herschicken der Wahlun-
terlagen forderte der Steuerzahlerbund bereits 2017. 2023 haben 
nun 5 Krankenkassen erstmals Onlinewahlen ermöglicht: 334.166 
Versicherte wählten per Mausklick – bei der Techniker Krankenkas-
se stimmten auf diesem Weg knapp 10 Prozent der Wähler ab. In-
zwischen hat auch die Rentenversicherung Bund mit knapp 29 Mio. 
Versicherten angekündigt, bei der kommenden Sozialwahl 2029 
Onlinewahlen anbieten zu wollen. Grundsätzlich hat dieses Mo-
dellprojekt viel Potenzial – nicht nur mit Blick auf die Sozialwahl, 
sondern auch auf andere demokratische Wahlen. Als in Estland 
erstmals online gewählt wurde, lag der Anteil der Online-Stimmen 
bei weniger als 2 Prozent. Bei den letzten Parlamentswahlen im 
Winter 2023 waren es bereits 53 Prozent! Bundestag – trotz Wahl-
rechtsreform – auch künftig mehr als eine Milliarde Euro pro Jahr 
kosten wird.  
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Vor Gericht steht niemand gern. Manchmal ist dies jedoch 
notwendig, um gegen Ungerechtigkeiten im Steuerrecht 
vorzugehen: Werden Steuerzahler durch neue Gesetze oder 
Verwaltungsanweisungen benachteiligt, unterstützt der Bund der 
Steuerzahler Musterklagen. Dabei stehen die Musterkläger 
stellvertretend für viele andere Steuerzahler, denn Voraussetzung 
für eine Musterklage des Bundes der Steuerzahler ist, dass es sich 
um eine Rechtsfrage von allgemeiner und grundsätzlicher 
Bedeutung handelt und die Klage Aussicht auf Erfolg hat.  

Die Ergebnisse lassen sich in Zahlen messen: Der Verband beglei-
tete auch im Jahr 2023 wieder Musterverfahren vor den Finanz-
gerichten, dem Bundesfinanzhof und dem Bundesverfassungsge-
richt.  

Im Jahr 2023 lag der Fokus auf den Musterverfahren zur Bewer-
tung der Grundstücke im Bundesmodell. Hier haben wir Sprung-
klagen erhoben und Klagen erhoben. Aktuell laufen Klagen in Ber-
lin und Rheinland-Pfalz. Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-
Vorpommern sollen folgen.  

Zudem unterstützen wir ein Musterverfahren, in dem geklärt 
werden soll, ob eine Generalvollmacht unter Ehegatten im Rah-
men einer Vermögensverwaltung auch eine Betriebsaufspaltung 
verursachen kann.  

BdSt-Musterverfahren
Der BdSt setzt sich ein - 
wenn nötig auch vor Gericht 

Erfolgreich endete das Verfahren vor dem Bundesfinanzhof zu 
den Aufwendungen einer Pflege-WG: Wer aus gesundheitlichen 
Gründen in eine Pflege-WG zieht, kann diese Ausgaben als außer-
gewöhnliche Belastungen absetzen, entschied nach dem Finanz-
gericht Köln auch der Bundesfinanzhof (VI R 40/20). Im Streitfall 
klagte ein Ehepaar gegen seinen Einkommensteuerbeschied, weil 
das Finanzamt die Kosten für die Unterbringung des Ehemannes 
in einer Pflege-WG nicht anerkennen wollte. Weil Unterbringung 
und Pflege nicht aus einer Hand erfolgten, strich das Finanzamt 
die Ausgaben für die Wohnkosten. Die Unterbringungsform ist 
nach Ansicht des Finanzgerichts Köln jedoch nicht entscheidend. 
Deshalb können die Unterkunftskosten für die Pflege-WG, abzüg-
lich einer pauschalen Haushaltsersparnis, steuermindernd ange-
setzt werden. Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung der 
Kläger und des Finanzgerichtes.  

Unsere Musterklage gegen den Solidaritätszuschlag vor dem BFH 
(IX R 15/20) wiesen die Richter mit Urteil vom 30. Januar 2023 ab. 
Die Finanzierung der Wiedervereinigung sei eine Generationen-
aufgabe, die 30 Jahre andauere. Somit ist der Solidaritätszuschlag 
noch verfassungsgemäß. Die Generationenaufgabe endet dann 
Ende 2024. Wir nahmen das Urteil erneut zum Anlass, unsere For-
derungen zu verstärken, dass der Solidaritätszuschlag abge-
schafft werden muss, spätestens 2025. Da vor dem Bundesverfas-
sungsgericht bereits eine Verfassungsbeschwerde anhängig ist, 
haben wir in dem Verfahren keine weitere Verfassungsbeschwer-
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de erhoben. In der anhängigen Verfassungsbeschwerde sind wir 
zur Stellungnahme bis Ende 2024 gebeten worden.

Folgende Musterklagen unterstützte der BdSt 2023:

 Kinderfreibetrag 2014: Mit dem Kinderfreibetrag soll Eltern 
ein bestimmter Teil des Einkommens steuerfrei belassen werden, 
um das Existenzminimum ihrer Kinder abzusichern. Für das Jahr 
2014 blieb der gesetzlich festgelegte Betrag jedoch hinter den 
Vorgaben des Existenzminimumberichts zurück (BFH – III R 
13/17). 

 Krankengeld und Rentenversicherungsbeiträge: Bei dieser 
Klage geht es um die Frage, ob die vom Krankengeld abgezogenen 
Beiträge zur Renten- und Pflegeversicherung bei der Einkommen-
steuererklärung abgesetzt werden dürfen (FG Köln – 11 K 
1306/20). 

 Kurzarbeitergeld für Gesellschaftergeschäftsführer: Beim So-
zialgericht des Saarlandes wird geprüft, ob auch Gesellschafter-
geschäftsführer einer GmbH einen Anspruch auf Kurzarbeitergeld 
haben, wenn sie weniger als 50 Prozent an der Gesellschaft betei-
ligt sind (SG Saarland – S 12 AL 296/20). 

 Rente und Doppelbesteuerung: Hier geht es um die Frage, 
wann bei Renten eine Doppelbesteuerung vorliegt und ob eine 
zweifache Belastung bis zu einer gewissen Bagatellgrenze hinzu-
nehmen ist (BFH – X R 20/19). Gegen das Urteil des Bundesfi-
nanzhofes wurde Verfassungsbeschwerde erhoben (2 BvR 
1143/21 und 2 BvR 1140/21). Dort geht es nun um die Frage, ob 
der Bundesfinanzhof eine potenzielle Witwenrente einrechnen 
durfte und ob bei der privaten Rente eine übermäßige Besteue-
rung vorliegt.  

 Investmentsteuerreform: Zur Umstellung auf das neue Sys-
tem wurden Aktien und Fonds zum 31. Dezember 2017 fiktiv ver-
äußert und ein fiktiver Anschaffungswert ermittelt. Wird die Ak-
tie bzw. der Fonds später verkauft, ist dieser Wert Basis für die Be-
rechnung des Gewinns. Verluste werden allerdings nur noch zu 
70 Prozent anerkannt. Dadurch kann es zu einer Gewinnbesteue-
rung kommen, obwohl es tatsächlich keinen Gewinn gab (BFH - 
VIII R 15/22). 

 Steuerliche Behandlungen von Erstattungszinsen: Bekommt 
der Steuerzahler vom Finanzamt eine Steuererstattung, so muss 
das Finanzamt in bestimmten Fällen neben der Steuererstattung 
auch Zinsen zahlen. Nach Ansicht der Finanzverwaltung sind die 
vom Finanzamt gezahlten Zinsen Einnahmen aus Kapitalvermö-
gen und unterliegen daher – wie Zinsen aus Sparbüchern – prin-
zipiell auch der Abgeltungsteuer. Der Bundesfinanzhof hatte dem 
widersprochen und entschieden, dass die vom Finanzamt gezahl-
ten Zinsen nicht steuerpflichtig sind (VIII R 33/07). Der Gesetzge-

ber wollte dieses BFH-Urteil durch eine rückwirkende gesetzliche 
Verschärfung aushebeln. Der BdSt hatte dazu eine Musterklage 
beim Finanzgericht Düsseldorf begleitet, die inzwischen in der 
Hauptsache erledigt ist, denn das Finanzamt hat diesen Punkt in 
dem Steuerbescheid der Kläger für vorläufig erklärt. Damit kann 
die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu dieser Frage 
abgewartet werden (Az.: 2 BvR 482/14). 

 Generalvollmacht und Betriebsaufspaltung: Strittig ist, ob 
eine Betriebsaufspaltung vorliegt und ein möglicher Gewinn aus 
dem Verkauf eines Teilkommanditanteils oder des gesamten 
Grundstücks Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind. Läge keine Be-
triebsaufspaltung vor, stellt sich die Frage, ob ein steuerpflichti-
ges privates Veräußerungsgeschäft gegeben sei. Im Rahmen eines 
Antrags auf verbindliche Auskunft ist das Finanzamt der Auffas-
sung, dass der Ehemann seinen Willen sowohl in der GmbH & Co 
KG als auch der FT-GmbH durchsetzen kann, weil er eine jederzeit 
widerrufbare General- und Vorsorgevollmacht der Ehefrau besitzt 
und so das Einstimmigkeitsprinzip im Gesellschaftsvertrag der 
GmbH & Co. KG ausgehebelt werden würde. Das Finanzamt 
nimmt sowohl eine personelle als auch eine sachliche Verflech-
tung und somit eine Betriebsaufspaltung an. Daraufhin wurden 
die Feststellungsbescheide der vergangenen Jahre, die unter Vor-
behalt standen, geändert. Nunmehr wurden Einkünfte aus Ge-
werbebetrieb festgestellt. Dagegen richtet sich die Klage. Die 
Eheleute gehen von keiner personellen Verflechtung und keiner 
Betriebsaufspaltung aus. Zu klären ist somit, ob durch die erteil-
ten gegenseitigen General- und Vorsorgevollmachten des Ehe-
paars die Voraussetzungen der personellen Verflechtung im Rah-
men einer Betriebsaufspaltung gegeben sind und keine vermö-
gensverwaltende GmbH & Co KG mehr vorliegt.  

 Grundsteuer: Gemeinsam mit Haus & Grund unterstützen wir 
mehrere Eigentümer, die sich gegen die Bewertung ihrer Grund-
stücke im Rahmen der Grundsteuerreform wehren und vor das 
Bundesverfassungsgericht ziehen wollen. In 3 Bundesländern 
wurden jetzt die ersten von uns begleiteten Klagen bei den 
Finanzgerichten eingereicht. Die Aktenzeichen lauten: 
- Finanzgericht Berlin-Brandenburg: 3 K 3142/23
- Finanzgericht Rheinland-Pfalz: 4 K 1205/23
- Finanzgericht Köln: 4 K 2189/23
- Finanzgericht Düsseldorf: 11 K 2310/23 Gr und 11 K 2309/23 Gr 
Die Klagen richten sich gegen die Bescheide über die Feststellung 
des Grundsteuerwertes zum 1. Januar 2022 nach dem Bundes-
modell. Die neue Bewertung war notwendig geworden, weil das 
Bundesverfassungsgericht die bisher geltende Bewertung für die 
Grundsteuer als verfassungswidrig erklärt und den Gesetzgeber 
aufgefordert hat, ein neues Bewertungsverfahren zu schaffen. Ab 
Januar 2025 sollen die Kommunen die neue Grundsteuer auf-
grund der Bescheide über den Grundsteuerwert und die darauf 
festgesetzten Grundsteuermessbeträge erheben.
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Im Jahr 2023 standen vor allem Entlastungen für Bürger und 
Unternehmen im Fokus. Wir haben Stellung genommen und 
waren als Sachverständige geladen im Rahmen des Wachs-
tumschancengesetz und des Zukunftsfinanzierungsgesetz. Wir 
haben daher zahlreiche Stellungnahmen für die Gesetzge-
bungsverfahren im Jahr 2023 abgegeben. In den Stellungnah-
men regte der BdSt erneut an, dass Freibeträge und Pauschalen 
im Steuerrecht angehoben werden. Dem kam man im Gesetz-
gebungsverfahren auch nach, z. B. bei der Anhebung des Frei-
betrages von Betriebsveranstaltungen. Zudem wurde die Dop-
pelbesteuerung von Renten abgeschwächt. Hier müssen aus 
unserer Sicht aber noch weitere Schritte erfolgen.  

Eingaben und Stellungnahmen 
BdSt bezieht Position

Zudem haben wir erneut Stellungnahmen an das Bundesver-
fassungsgericht abgegeben. Thema waren unter anderem die 
Verschonungsregelungen bei der Erbschaft- und Schenkung-
steuer.  

Auch haben wir wieder die Vordrucke zu den Einkommensteu-
ererklärungen 2023 bewertet und hier Verbesserungen vorge-
schlagen. Einige wurden davon aufgenommen und in den neu-
en Vordrucken und den Erläuterungen umgesetzt. 

BdSt-Mitglieder sind besser informiert und in Steuerfragen stets auf 
dem Laufenden! Mit unseren zahlreichen Service-Angeboten für Mit-
glieder versorgen wir sie stets frühzeitig, kompetent und umfang-
reich mit Informationen rund um die Themen Steuern und 
Sozialbeiträge. Auch und besonders zu Themen wie 
Doppelbesteuerung und Grundsteuerreform stehen wir unseren 
Mitgliedern mit Expertise und Rat zur Seite. 

Wichtige Informationsquellen für unsere Mitglieder sind zudem 
unsere eigenen Publikationen wie das Magazin DER STEUERZAHLER, 
zahlreiche Ratgeber und Service-Broschüren sowie unsere digitalen 
Formate steuerzahler.de und schwarzbuch.de. Zahlreiche 
Steuertipps, wichtige Hinweise und Steuernews erhalten unsere 
Mitglieder auch über unsere Newsletter und unsere Social-Media-
Kanäle. 

Zu den finanzpolitischen Themen, wie z. B. XXL-Bundestag, Subven-
tionen, Steuergeldverschwendung oder finanzpolitische Kenn-
zahlen erhalten unsere Mitglieder zusätzliche Informations-
angebote und Hintergrundpapiere. Auch unsere Videobeiträge 
liefern unseren Mitgliedern wertvolle Informationen und 

Maßgeschneidert
Service für unsere Mitglieder
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Unterhaltung. 

So sind und bleiben unsere Mitglieder stets bestens informiert und 
haben rund um die Uhr Zugriff auf zahlreiches Servicematerial zu 
allen relevanten steuerlichen Themen. 
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E ine zentrale Publikation des BdSt ist das Wirtschaftsmagazin DER STEUERZAHLER. Darin bereitet der 
Verband seine politischen, verbandspolitischen und kommunikativen Themen für seine Mitglieder 
und die Öffentlichkeit auf. Die Redaktion arbeitet stetig an der optischen und inhaltlichen Optimie-

rung des Magazins. Wichtiger Bestandteil sind die regelmäßigen Service-Themen. Sie richten sich an Ar-
beitnehmer, Unternehmer, Rentner, Schüler und Studenten und sind für die Leser bares Geld wert. Selbst-
verständlich wird das Magazin unseren Mitgliedern wahlweise digital oder als Printprodukt angeboten.

Das Wirtschaftsmagazin 
DER STEUERZAHLER – Die Ausgaben des 
Jahres 2023

In der Januar-/Februar-Ausgabe berichteten wir, dass es eine Musterklage zur Grundsteuer geben 
wird. Gemeinsam mit dem Verband Haus & Grund, werden wir ein Musterverfahren gegen die 
Bewertung im Rahmen der Feststellungserklärungen zur Ermittlung des Grundsteuerwertes un-
terstützen. Keine Unterstützung des Verbandes findet hingegen der Erweiterungsbau des Bun-
deskanzleramts. Die Bundesregierung scheint fest entschlossen, die umstrittene Verdoppelung 
der Regierungszentrale durchzuziehen – trotz deutlich gestiegener Kostenprognose und ebenso 
gestiegener Kritik der breiten Öffentlichkeit.

In der März-Ausgabe des Steuerzahlers ging es um den Solidaritätszuschlag. Für die Abschaffung 
des Solidaritätszuschlages setzt sich der Bund der Steuerzahler seit Jahren ein – und das auf unter-
schiedlichen Ebenen. Neben politischen Gesprächen, Aktionen und Kampagnen unterstützt der 
Verband auch Musterverfahren gegen die Erhebung des Solidaritätszuschlages. Ende Januar 2023 
ging es vor dem BFH um die Frage, ob der Soli ab dem Jahr 2020 noch verfassungsgemäß ist. Das 
Urteil: Die Ergänzungsabgabe ist „noch“ nicht verfassungswidrig. Was das heißt und warum das 
Jahr 2025 für alle Steuerzahler ein bemerkenswertes ist, haben wir im Titelthema aufgegriffen.
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Wir klagen für Sie!Musterprozess zur Grundsteuer

Krankenversicherung
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E-Auto
So sichern Sie sich  
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Im April drehte sich alles ums Sparen. Denn in der Berliner Republik hat die Politik das Spa-
ren, Streichen und Kürzen komplett verlernt. Die Ministerien planen neue Vorhaben oder 
Projekte, ohne die tatsächlichen finanziellen Möglichkeiten zu beachten. An welchen Stellen 
gespart werden kann und wie es tatsächlich um den Bundeshaushalt bestellt ist, zeigen wir 
im Steuerzahler mit unserm Sparbuch 2023 auf. Gutes Regieren scheint für die Ampel-Koali-
tion jedoch vor allem eines zu bedeuten: XXL-Verwaltung und Personal de luxe. Die Bundes-
ministerien werden mit immer mehr Personal vollgestopft, ab diesem Jahr sind es erstmals 
mehr als 30.000 Posten. Vor allem Top-Beamtenposten fallen ins Auge. Welches Ministeri-
um am meisten profitiert, deckte das Magazin auf.

Im Mai ging es abermals um die Grundsteuer. Das Bundesmodell sorgt für Ärger und Verun-
sicherung. Nun bekommen all jene Steuerzahler, die das genauso empfinden, prominente 
wissenschaftliche Unterstützung. Als „Verfassungsverstoß“ wird das Grundsteuergesetz des 
Bundes von Prof. Dr. Gregor Kirchhof bezeichnet. Welche Argumente er in seinem Gutachten 
anführt und mit welchen weiteren Kernaussagen er den Nerv vieler Steuerzahler trifft, ha-
ben wir exklusiv im Steuerzahler dargelegt. 

In der Juni-Ausgabe des Magazins ging es um die Rentenbesteuerung und die Zukunft der 
Pflegeversicherung. Zwar stehen Rentenerhöhungen an, doch was das für den Einzelnen be-
deutet und welche Tipps bei der Steuererklärung zu bedenken sind, zeigt das Magazin ebenso 
auf, wie die Zukunftsfähigkeit der Pflegeversicherung. 

Die Juli-/August-Ausgabe des Magazins machte mit unserem Wohnnebenkostenvergleich 
2023 auf und zeigt, dass das Wohnen erneut in fast allen Landeshauptstädten teurer wird. 
Auch die Inflation treibt die Preise in die Höhe. Doch das ist nicht alles: Einkommensteuer, 
Grundsteuer, Mehrwertsteuer, Energiesteuer, Rundfunkbeitrag etc. - da kommt einiges zu-
sammen. So fiel der diesjährige Steuerzahlergedenktag auf den 12. Juli. Das hat unser Deut-
sches Steuerzahlerinstitut errechnet. Die durchschnittliche Belastung der Einkommen mit 
Steuern und Abgaben ist damit im Jahr 2023 mit 52,7 Prozent rund 0,3 Prozentpunkte niedri-
ger als im Jahr 2022.
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Arbeitszeitgesetz
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Jeder Cent zählt – besonders, wenn es um Steuergeld geht. Der Staat verlangt von den Bürgern, 
ihrer steuerlichen Verantwortung gerecht zu werden. Dass er hingegen seiner Verantwortung, das 
Geld effektiv und effizient zu nutzen, nicht immer nachkommt, bezeugt auch das 51. Schwarzbuch. 
Im diesjährigen Fokus steht die PR, die Public Relations der Politik. Informationskampagnen sind die 

zentralen Instrumente der Politik, um ihre Öffentlichkeitsarbeit 
öffentlichkeitswirksam zu machen. Demokratie lebt von Kom-
munikation. Doch sind die Kosten und das Ausmaß der politi-
schen PR immens. Wie groß die teure Spielwiese tatsächlich 
ist, deckt das Schwarzbuch und die November-Ausgabe des 
Steuerzahlers auf. 

Die Politik produziert durch übereilte oder unausgegorene Gesetze Bürokratie am Fließband – mit 
negativen Folgen für Bürger, Wirtschaft und auch die eigene Verwaltung. Obwohl der Koalitions-
vertrag der Ampel-Parteien gleich mehrfach Bürokratieabbau für Wirtschaft, Bürger und Verwal-
tung sowie einen digitalen Aufbruch verspricht: Die Sonntagsreden von Politikern, die immer wie-
der eine moderne und digitale Verwaltung, schnelle Entscheidungsprozesse sowie weniger Büro-
kratie herbeireden wollen, passen nicht zur Realität. Das Gegenteil ist vielmehr der Fall. 
Deutschland sitzt in einer lähmenden Bürokratiefalle, die durch eine lahmende Digitalisierung 
verstärkt wird! Das ganze Dilemma zeigen wir in der September Ausgabe auf.  

Der Oktober drehte sich um die Photovoltaikanlage. Wir 
verschaffen unseren Lesern einen Überblick, worauf zu ach-
ten ist. So sind z. B. Einnahmen und Entnahmen aus dem 
Betrieb bereits rückwirkend von der Einkommenssteuer be-
freit – unabhängig von der Nutzung des erzeugten Stroms. 
Was das für die Gewerbesteuer bedeutet und wie es seit 
diesem Jahr mit der Umsatzsteuer aussieht. Zudem ist eine 
grundlegende Reform des Einkommensteuertarifs in 
Deutschland überfällig. Die letzte liegt schließlich 15 Jahre 
zurück. Mit einem konkreten Tarifvorschlag geht der BdSt in 
die Offensive und stößt die politische Diskussion über eine 
Reform der Einkommensteuer erneut an.  

Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Schuldenfinanzierung des Klimafonds 
für unzulässig erklärte, sind in Berlin hitzige Debatten in vollem Gange. Wackelt am Ende die Ko-
alition? Oder wackelt die Schuldenbremse? Unsere Antwort: Die Schuldenbremse darf nicht wa-
ckeln! Denn für die Schuldenbremse hat Karlsruhe mit dem Urteil eine Lanze gebrochen. Sie ist 
ein Garant für eine nachhaltige Finanzpolitik und ein Schutzwall für kommende Generationen. 
Unseren ausführlichen Artikel zum Thema konnten unsere Mitglieder in der Dezember Ausgabe 
lesen.
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Schwarzbuch 2023/24

Die Öffentlichkeitsarbeit  
der Politik im Fokus

Das neue Schwarzbuch ist da! 



Der Webauftritt des Verbandes ist nach wie vor zentraler Be-
standteil der Kommunikationsstrategie. Dass diese aufgeht, 
belegt ein Blick auf die Zahlen: Nutzer agierten auf den BdSt-
Seiten weiterhin länger als bisher und schauten sich mehr 
Inhalte an als im Vorjahreszeitraum. Ebenso hat sich die Ab-
sprungrate verringert.  

Durch die stärkere Verzahnung zwischen schwarzbuch.de 
und steuerzahler.de und durch zusätzliche Verweise auf die 
Web-Angebote des BdSt in den Sozialen Medien, durch die 
Überarbeitung der Online-Schuldenuhr und eine Revision 
der Themenseite zur Grundsteuer sowie das gelungene Mar-
keting der Landesverbände und des Gesamtverbands können 
die Abrufzahlen auf www.steuerzahler.de stark gesteigert 
werden: von rund 24.000 monatlichen Besuchern im Winter 
2022 und Frühjahr 2023 auf geschätzt 40.000 Besucher 
monatlich im Sommer und Herbst 2023. Die Mehrheit von 
ihnen surft vom PC aus (51,5 Prozent), während 48,5 Prozent 
die Seite von Handys (47 Prozent) und Tablets (1,5 Prozent) 
aus ansteuern. 

Weiterhin gut genutzt werden auch im Mitgliederbereich die 
Flipbooks, die im vergangenen Jahr eingerichtet wurden. Sie 
geben unseren Mitgliedern eine angenehme und nutzer-
freundliche Möglichkeit, sich unterwegs mit unseren Inhal-
ten zu beschäftigen. So wurde das Sparbuch, das Steuerzah-
ler-Magazin und die aktuelle Schwarzbuch-Ausgabe jeweils 
für einen Zeitraum im Mitgliederbereich zur Verfügung ge-
stellt. 

Mit dem Ausbau von Landingpages konnte zudem die Kom-
munikation weiter verbessert werden. So wurde beispiels-
weise für den Steuerzahlergedenktag auch ein überarbeite-
ter Rechner bereitgestellt, mit dem Steuerzahler erneut ihre 
persönliche Belastung und damit auch ihren persönlichen 
Steuerzahlergedenktag bequem und ohne großen Aufwand 
errechnen konnten.  

In ihrer Funktion ist die Webseite also mehr als nur ein Kom-
munikationskanal. Sie ist Aushängeschild des Gesamtver-
bandes, Plattform für den Austausch mit den Mitgliedern 
und Informationsquelle für jeden interessierten Nutzer. 

Newsletter

Auch im Jahr 2023 hat die Bundesgeschäftsstelle ihren mo-
natlichen Newsletter mit hohem Erfolg bei Zugriffszahlen 
und Response versandt. Der Newsletter bietet eine interes-
sante Mischung aus politischen Nachrichten und Steuer-
tipps. Einige wichtige Themenschwerpunkte, wie die Grund-
steuer, der Steuerzahlergedenktag und die Veröffentlichung 
des Schwarzbuches waren immer wieder vertreten, um das 
Interesse der Leser zu wecken und auf die Arbeit des Ver-
bands zu lenken.  

Pro Monat verschickt der BdSt ca. 85.000 Newsletter. Deren 
Öffnungsrate konnte durch starke Themen in der Betreffzeile 
leicht gesteigert, die Interaktionsrate sogar verdoppelt wer-
den. Dies gelang vor allem durch optimierte Texte, ein über-
sichtlicheres Layout und ein verbessertes UX-Design (Buttons 
statt Textlinks, etc.). Den Analysen der Newsletter zufolge ist 
es gelungen, die Empfänger für unsere Themen stärker zu 
sensibilisieren.  

www.steuerzahler.de 
& Newsletter
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Die Arbeitsgremien des BdSt
Der Bund der Steuerzahler ist ein Verband, in dem alle Serviceleis-
tungen, Hintergrundpapiere sowie politischen Positionen in ver-
schiedenen Gremien erarbeitet werden.  

Jeweils rund einmal im Quartal kommen Experten aus 15 Landes-
verbänden sowie dem Dachverband – meist digital - zusammen, 
um konkrete Antworten für Mitglieder sowie die Medienöffentlich-
keit und Entscheidungsträger in Politik und Gesellschaft zu formu-
lieren und schließlich Lösungen aufzubereiten. Die bundesweit aus 
allen Landesverbänden herangezogene Expertise ist ein verlässli-
cher Seismograf für die Themen, die Steuerzahler bewegen: Denn 
die Fachgremien stellen einen breiten Querschnitt aus Praktikern 
und Wissenschaftlern dar. Gemeinsam mit den Fachleuten des fi-
nanzwissenschaftlichen Instituts und den Landesverbänden ge-
lingt es der Bundesgeschäftsstelle, die Anliegen der Steuerzahler 
wirkungsvoll zu vertreten. 

Steuern, Haushalt, Arbeit und Soziales, Werbung und Öffentlich-
keitsarbeit: Gesellschaftlich wichtige Fragen der Finanz- und Steu-
erpolitik diskutiert der Bund der Steuerzahler in seinen vier Arbeits-
kreisen. Der Aufgabenbereich der Arbeitskreise ist dabei breit gefä-
chert. Dort werden Anregungen aus der Mitgliedschaft 
aufgegriffen und diskutiert, aktuelle Gesetzesvorhaben von Bun-
des- und Länderebene geprüft und die Meinungsbildung innerhalb 
des Verbandes vorangetrieben. Auch für zentrale Publikationen 
und Mitglieder-Informationen legen die Arbeitskreise die Grundla-
gen. 

Auch der Austausch mit externen Gästen aus Politik und Wirt-
schaft wird in den Gremien genutzt, um den Mitgliedern neue Er-
kenntnisse und Impulse zu liefern. So positioniert sich der BdSt 
frühzeitig, um schnellstmöglich im Sinne der Steuerzahler zu spre-
chen. 
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Die Arbeitsgremien des BdSt

Leitung: 
Rechtsanwalt Ralf Thesing,  Vizepräsident des Bundes der Steuerzahler Deutschland 

Fachliche Betreuung: 
  Daniela Karbe-Geßler, Abteilungsleiterin Steuern und Justiziarin  
  Silvia Schütz, Referentin (in deren Abwesenheit Michael Ehrentreich) 

Der Arbeitskreis tagte an folgenden Terminen:
   28. März 2023 als Videokonferenz 
   28. Juni 2023 in Berlin 
   30. August 2023 in Berlin  
   14. November 2023 als Videokonferenz 

Folgende Schwerpunkte/Tagesordnungspunkte standen 2023 im Mittelpunkt:
  Neuausrichtung des Einkommensteuertarifs 
 Bewertung der Gesetzgebungsverfahren – Wachstumschancengesetz 
    und Zukunftsfinanzierungsgesetz  
 Vermeidung der Doppelbesteuerung bei der Rente  
 Reform der Grunderwerbsteuer  
 Umsetzung der Grundsteuerreform und Abgabe der Erklärungen bzw. Prüfung von Bescheiden  
 Einleitung Musterverfahren zur Grundsteuerreform 
 Aufbau einer Datenbank für Grundsteuer  
 Umsatzsteuer: Absenkung des Umsatzsteuersatzes für Gastronomie und andere Produkte 
 Vermeidung Versteuerung von Preisbremsen

Arbeitskreis Steuern

Ralf Thesing

Der Arbeitskreis Steuern ist das zentrale Gremium für wichtige 
steuerpolitische Themen. Das hausinterne Fachgremium aus Steu-
erpraktikern und Wissenschaftlern tagte insgesamt 4-mal im Jahr 
2023, davon zweimal wieder in Berlin. Zwei weitere Sitzungen fan-
den virtuell statt. Zudem fand im August eine Klausurtagung statt. 
Hier waren als externe Gäste Sascha Müller von der BT-Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen und Prof. Dr. Eilfort eingeladen.  

Es wurden aktuelle Fragen zur Steuerpolitik, zu Gesetzentwürfen 
und Verwaltungsanweisungen, aber auch Servicethemen für Mit-
glieder, Verbraucher und Unternehmer diskutiert. Schwerpunktthe-
men waren in diesem Jahr die Musterklagen Grundsteuer sowie 
Diskussionen zur Erbschaftsteuer und einem neuen Tarif für die 

Einkommensteuer. Hier wurden zahlreiche Forderungen erarbeitet, 
die der BdSt in der Bundespolitik dann erfolgreich platzierte. Zu-
dem ist die Verhinderung der Doppelbesteuerung bei Renten im 
Fokus. Hier wurden erneut die Möglichkeiten diskutiert. Diese wur-
den in Anhörungen und Gesprächen mit Abgeordneten vorge-
bracht. Darüber hinaus diente der Arbeitskreis den Landesverbän-
den als Plattform, um Erfahrungen und Probleme im Bereich des 
Steuer- und Abgabenrechts auszutauschen und gemeinsam Lösun-
gen zu erarbeiten.  

Im Arbeitskreis wurden zudem die Ausarbeitungen des Deutschen 
Steuerzahlerinstituts (DSi) vorgestellt und erörtert. 
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Arbeitskreis Haushalt
Der deutsche Staat ist Treuhänder des Steuerzahlers. In dieser 
Funktion ist er gegenüber seinen Bürgern zu einem 
wirtschaftlichen und sparsamen Umgang mit den Steuergeldern 
verpflichtet. Der Bund der Steuerzahler wacht deshalb über die 
Finanz- und Haushaltspolitik von Bund, Ländern und Gemeinden, 
aber auch der EU. 

Als zentrales Verbandsorgan ist der Arbeitskreis Haushalt mit der 
Aufgabe betraut, die Meinungsbildung des Verbandes zu 
organisieren und zu koordinieren. Der Arbeitskreis Haushalt setzt 
sich zusammen aus den Vertretern der Landesverbände, des 
Präsidiums und der Bundesgeschäftsstelle. Regelmäßige 
Teilnehmer sind die Landesvorsitzenden, die Landesgeschäftsführer 
sowie die Haushaltsreferenten der Landesverbände. Dabei versteht 
sich der Arbeitskreis Haushalt als wichtigstes verbandsinternes 
Gremium zum Informations- und Meinungsaustausch über die 
Finanz- und Haushaltspolitik. Ziele dieses regelmäßigen 
Austausches sind sowohl die Gewährleistung der gegenseitigen 

Eike Möller

Vermittlung von Schwerpunktthemen und deren Koordination als 
auch ein geschlossenes Auftreten des gesamten Verbandes zu 
bundesweiten Fragestellungen der aktuellen Politik. Die 
finanzpolitischen Leistungen und Fehlleistungen aller föderalen 
Ebenen bilden die Schwerpunktthemen des Arbeitskreises 
Haushalt.

Leitung: 
Eike Möller, Vizepräsident des Bundes der Steuerzahler Deutschland 

Fachliche Betreuung: 
  Sebastian Panknin, Leiter der Abteilung Haushalts- und Finanzpolitik

Der Arbeitskreis und die AG Schwarzbuch tagte an folgenden Terminen: 
  AK: 26. Januar 2023 als Videokonferenz 
  AK: 23. Mai 2023 in Berlin 
  AK: 19. Oktober 2023 in Berlin 

Folgende Schwerpunktthemen/Tagesordnungspunkte standen 2022 im Mittelpunkt:
  Haushaltspolitik von Bund und Ländern  
  Sondervermögen des Bundes und der Länder 
  Verfassungsrechtliche Aspekte von Notlagenkrediten und Umgehung der Schuldenbremse 
  Pläne zur Tilgung von Notlagenkrediten des Bundes und der Länder 
  Wahlrechtsreformen auf Bundes- und Länderebene 
  Personalkosten im öffentlichen Dienst 
  Versorgungsrücklagen der Länder und des Bundes 
  Finanzierung parteinaher Stiftungen, der Parteien, Fraktionen und Abgeordneten  
  Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung 
  Staatsleistungen an die Kirchen 
  Landesmedienanstalten 
  Schwarzbuch 2023/24 öffentliche Verschwendung 
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VorwortDie Arbeitsgremien des BdSt

Michael Jäger

Arbeitskreis 
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
Der Bund der Steuerzahler ist eine Mitgliederorganisation. So ge-
bührt den Mitgliedern und ihren Wünschen ein zentraler Platz in 
der Arbeit des Verbandes. Vertreter aus den Landesverbänden und 
der Bundesgeschäftsstelle kommen zusammen, um folgende Fra-
gen stets aufs Neue zu beantworten: 

Wie kann der BdSt die Anliegen unserer Mitglieder am besten ver-
treten und mit welchen Serviceangeboten kann er seine Mitglieder 
unterstützen? Wie und wann wird welche Zielgruppe angespro-
chen? Welche Medien werden genutzt, um die Inhalte den Mitglie-
dern schnell und für sie komfortabel zur Verfügung stellen zu kön-
nen? Wie überzeugt man auch die Menschen, die noch nicht Mit-
glied sind, sich beim Bund der Steuerzahler zu engagieren? 
Auf diese Fragen formuliert der Arbeitskreis Werbung und Öffent-
lichkeitsarbeit die passenden Antworten, setzt Lösungen in die Tat 
um und entwickelt entsprechende Serviceformate.  

Erklärtes Ziel ist, die Mitglieder immer wieder für die Arbeit des 
BdSt zu begeistern und neue Unterstützer zu werben. Dies wird 
durch eine konsequente und überzeugende Öffentlichkeitsarbeit 
und passende Serviceangebote für unsere Mitglieder erreicht. Für 
neue Service-Leistungen und neue Ideen für eine zeitgemäße und 
gleichzeitig altersgerechte Kommunikation über traditionelle und 
moderne Kanäle legt der Arbeitskreis Werbung und Öffentlichkeits-
arbeit die Grundlagen. Zum Aufgabenbereich des Arbeitskreises 
gehören zudem die Planung und Organisation von öffentlichkeits-
wirksamen Kampagnen und imagebildenden Maßnahmen.

Leitung: 
Michael Jäger, Vizepräsident des Bundes der Steuerzahler 
Deutschland 

Fachliche Betreuung: 
  Julia Berg, Leiterin Verbandskommunikation
  Hildegard Filz, Pressesprecherin

Der Arbeitskreis tagte an folgenden Terminen:
  16. März 2023 in Berlin  
 29. Juni 2023 in Berlin 
 16. November 2023 als Videokonferenz

Folgende Schwerpunktthemen/Tagesordnungspunkte 
standen 2022 im Mittelpunkt:
  Ausbau der Serviceleistungen für Mitglieder 
  Kommunikation mit unseren Mitgliedern  
  Ausbau digitaler Angebote für unsere Mitglieder 
  Konzeption neuer Produkte, um die Öffentlichkeit über  

finanzpolitische Zusammenhänge zu informieren  
  Austausch mit internationalen Steuerzahlerorganisationen 
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Leitung: 
RA Rik Steinheuer, Vizepräsident des Bundes der Steuerzahler Deutschland

Fachliche Betreuung: 
 Sebastian Panknin, Leiter der Abteilung Haushalts- und Finanzpolitik  

Der Arbeitskreis tagte an folgenden Terminen:
 10. Mai 2023 in Berlin 
 8. November 2023 als Videokonferenz 

Folgende Schwerpunktthemen/Tagesordnungspunkte standen 2023 im Mittelpunkt:
 Finanzielle Situation der Sozialversicherungen in schwierigen Zeiten 
 Pflegeversicherungsreform 2023 
 Änderungen der Beitragsbemessungs- und Versicherungspflichtgrenzen 
 Analyse der Rentenanpassung 2023 
 Reformaspekte zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung 
 Arbeitszeitgesetz/Pflicht zur elektronischen Arbeitszeiterfassung 
 Sozialwahl 2023 
 Wirkung der Midijob-Reform  
 Steuerliche Abzugsfähigkeit von Vorsorgeaufwendungen 
 Verschiedene Aspekte der Sozialbürokratie und Serviceleistungen für Mitglieder 
 Bewertung von aktuellen Urteilen der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit 

Arbeitskreis Arbeit und Soziales

Der Arbeitskreis setzt sich zusammen 
aus Vertretern des BdSt Deutsch-
land, seiner 15 Landesverbände und 

des DSi. Der Arbeitskreis erarbeitet Positio-
nen des BdSt zu aktuellen Änderungsbe-
strebungen im Sozialbereich und entwickelt 
vor allem auch eigene Reformvorschläge, 
um die Belastung der Beitrags- und Steuer-
zahler durch das Sozialsystem zu begren-
zen. Die Beratungsergebnisse fließen in die 
gesamte Arbeit des BdSt ein, z. B. in Stel-
lungnahmen bei Bundestagsanhörungen, 
in die Gespräche mit Politikern, in die Pres-
searbeit und in das Informationsangebot 
für die Öffentlichkeit und die Mitglieder. 

Rik Steinheuer
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Mit dem DSi verfügt der Bund der Steuerzahler über ein eigenes fi-
nanzwissenschaftliches Institut. Aufgabe des DSi ist es, mit seinen 
Analysen, Recherchen und Berechnungen den BdSt Deutschland 
und die BdSt-Landesverbände in möglichst vielen Bereichen zu un-
terstützen.  

Schwerpunkte der Institutsarbeit im Berichtszeitraum waren im 
steuerlichen Bereich die Einkommensteuer und die Grundsteuer. 
Im haushaltspolitischen Bereich standen Untersuchungen zu Ein-
sparmöglichkeiten in den öffentlichen Haushalten sowie wesentli-
che Beiträge zum BdSt-Schwarzbuch im Vordergrund.  

Ein wichtiger steuerpolitischer Erfolg war die Ende 2022 parlamen-
tarisch besiegelte Dämpfung der kalten Progression in den Einkom-
mensteuertarifen 2023 und 2024. Hier wurden im Nachgang zur 
Sachverständigenanhörung im Finanzausschuss des Bundestages, 
an der auch das DSi teilgenommen hatte, Nachbesserungen zu-
gunsten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler vorgenommen.  

DSi - Das Deutsche 
Steuerzahlerinstitut
Forschung für den BdSt  

Insbesondere wurde der Indexierungssatz für den Tarif 2023 von 
5,76 auf 7,2 Prozent angehoben. Der Indexierungssatz für den Tarif 
2024 wurde von 2,49 auf 6,3 Prozent angehoben. 
Als konsequenten nächsten Schritt setzt sich die DSi dafür ein, dass 
der Abbau der kalten Progression künftig automatisch durch einen 
„Tarif auf Rädern“ erfolgt.  

Ein konkreter Gesetzentwurf des DSi für eine entsprechende Ände-
rung des Einkommensteuergesetzes liegt bekanntlich vor.  

Dieser wurde Anfang 2023 im Bundestag parlamentarisch beraten, 
nachdem er wortgleich als Antrag der Opposition eingebracht wor-
den war. Der Verlauf der Beratungen ist online einsehbar. (www.
dip.bundestag.de/vorgang/inflationsgetriebene-kalte-progression-
verlässlich-stoppen/284442) 
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 Zu Beginn des Jahres war der Abbau der kalten Progression ein 
zentrales Thema im Monatsmagazin 2/2023 des ifo-Instituts. Dort 
konnte DSi-Leiter Warneke in einem umfangreichen Gastbeitrag 
für die Positionen des Bundes der Steuerzahler und des DSi wer-
ben. 
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ZUR DISKUSSION GESTELLT

Matthias Warneke
Abbau der kalten Progression institutionalisieren  
statt zerreden!

Die kalte Progression ermöglicht dem Fiskus in ge-
wisser Weise einen »ganz legalen Steuertrick«, um 
systematisch und weitgehend unbemerkt Steuermehr-
einnahmen zu erzielen. Insofern war es ein finanzpo-
litischer Durchbruch, als der damalige Bundesfinanz-
minister Wolfgang Schäuble im Mai 2015 ankündigte, 
die kalte Progression abbauen zu wollen. Tatsächlich ist dann erstmals im Einkommensteu-

ertarif 2016 die Inflation zugunsten der Steuerzahler 
berücksichtigt worden. Auch in den Folgejahren hat 
der Gesetzgeber den Steuertarif indexiert und da-
mit die kalte Progression regelmäßig gedämpft. Wäre 
dies nicht geschehen und hätte der Gesetzgeber im 
Zeitraum 2016 bis 2022 lediglich wie in den Vorjah-
ren den steuerlichen Grundfreibetrag erhöht, wären 
nach Schätzungen des Deutschen Steuerzahlerinsti-
tuts (DSi) Steuermehreinnahmen in der Größenord-
nung von mehr als 40 Mrd. Euro die Folge gewesen 
(Warneke 2021).

Insofern konnte es nicht überraschen, dass sich 
im Laufe des Jahres 2022 die politischen Diskussionen 
intensivierten, ob am Abbau der kalten Progression 
weiter festgehalten werden solle. Aus fiskalischer Per-
spektive ist es eben verlockend, zum »ganz legalen 
Steuertrick« der kalten Progression zurückzukehren. 
In Zeiten hoher Inflationsraten gilt das selbstverständ-
lich umso mehr, weil besonders hohe Steuermehrein-
nahmen locken.

LEISTUNGSFÄHIGKEITSPRINZIP ALS REALPRINZIP
Doch gerade jetzt gilt es, prinzipienfest zu bleiben! 
Schließlich steht bei der kalten Progression nicht 
irgendein finanzwissenschaftliches Prinzip der Be-
steuerung auf dem Spiel, sondern ein ganz zentra-
les: das Prinzip der individuellen wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit. 

Dieses Leistungsfähigkeitsprinzip muss sich an re-
alen Werten orientieren (Seer 2019). Das liegt auf der 
Hand. Denn wenn sich beispielsweise das Einkommen inflationsbedingt verdoppelt, bedeu-tet dies selbstverständlich keine Verdopplung der wirtschaftli-chen Leistungsfähigkeit des Be-treffenden. Nur bei real steigen-den Einkommen, bei wachsen-der Leistungsfähigkeit also, lässt sich eine höhere Besteuerung mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip rechtfertigen. 

Genau hier setzt konsequen-terweise der Abbau der kalten Pro-

gression an. Ziel dabei ist es, den Durchschnittssatz 
der Einkommensteuer für ein lediglich nominal gestie-
genes, aber real unverändertes Einkommen konstant 
zu halten. Zur mathematischen Umsetzung sind dem-
entsprechend die Tarifeckwerte sowie die Koeffizien-
ten und Konstanten der Einkommensteuer-Tarifformel 
mit der gewählten Inflationsrate zu indexieren. Im 
Ergebnis werden im Jahresvergleich konstante Real-
einkommen gleich hoch besteuert. Im Falle konstan-
ter Realeinkommen verhindert also der Abbau der 
kalten Progression einen realen Einkommensverlust 
»nach Steuern«.

Falls hingegen das Realeinkommen steigt, steigt 
die Leistungsfähigkeit und deshalb – trotz des Abbaus 
der kalten Progression – der Durchschnittssteuersatz. 
Er wächst allerdings nicht so stark, wie dies ohne den 
Abbau der kalten Progression geschehen würde. Im 
Regelfall eines stärker als die Preise wachsenden 
Nominaleinkommens stellt der Abbau der kalten 
Progression somit sicher, dass das Realeinkommen 
nach Steuern – aber durchaus auch die Einkommen- 
steuereinnahmen – ansteigen können. Somit wird  
eine prinzipientreue und faire Besteuerung ge-
währleistet. Der Fiskus verzichtet auf inflations-
bedingte Steuermehreinnahmen, partizipiert aber 
an einer real gestiegenen Leistungsfähigkeit der 
Einkommensteuerzahler. Kurzum: Der Abbau der kalten Progression und 

damit die Berücksichtigung der Inflation zugunsten 
der Steuerzahler sind ein finanzwissenschaftliches 
Gebot, um dem Realprinzip der Leistungsfähigkeit 
gerecht zu werden.

UNZULÄSSIGE STEUERMEHREINNAHMEN
Finanzwissenschaftliche Gebote stehen allerdings  
oft in einem Zielkonflikt mit politökonomischen Er-
wägungen. Das trifft auch auf das Problem der kalten 
Progression zu. Eine Tarifindexierung entsprechend 
der Inflation führt aus rein fiskalischer Sicht zweifellos 
zu geringeren Steuereinnahmen, ohne dass dies zu 
Beifallsstürmen in der Wählerschaft führt. Ein Reformverzicht, der dann Steuermehreinnah-

men und damit neue Ausgabenprogramme für Wäh-
lerzielgruppen ermöglichen würde, ist politstrategisch 
attraktiver. Insofern können Regierungskoalitionen 
schnell geneigt sein, beim Abbau der kalten Progres-
sion entsprechend zögerlich zu sein. Genau das war 
im vergangenen Jahr zu beobachten. Die 2022 be-
schlossene Tarifreform 2023/2024 war alles andere 
als ein parlamentarischer Selbstläufer wie in den 
Jahren zuvor, als auf Basis der zweijährlichen Pro-

ist wissenschaftlicher Leiter des DSi – Deutsches Steuer-zahlerinstitut des Bundes der Steuerzahler.

Matthias Warneke 

ZUM INHALT

 Daneben fand auch ein Fachgespräch der Finanzpolitiker der 
CDU-Bundestagsfraktion zum Thema Abbau der kalten Progression 
statt, an dem das DSi im Frühjahr 2023 teilgenommen hat. 

 Im Mai 2023 konnte das DSi auf der Jahrestagung der World 
Taxpayers Associations detailliert über den Fortschritt bei der Ab-
schaffung der kalten Progression berichten und die Hindernisse auf 
dem Weg zu einem „Tarif auf Rädern“ erläutern. 

 Ein weiteres wichtiges Thema innerhalb der Institutsarbeit ist 
die Reform der Grundsteuer, bei der Michael Ehrentreich  
(Foto, rechts) aktiv war und bleibt. Der steuerpolitische DSi-Refe-
rent stand BdSt-Präsident Reiner Holznagel (Mitte) z.B. im Live-Talk 
bei BILD TV zur Seite, um Fragen der Zuschauer zu beantworten 
(siehe auch S. 11).

 Das Aufgabenspektrum beinhaltet die umfassende Bearbei-
tung von telefonischen und schriftlichen Anfragen von Mitgliedern 
und Bürgern, die Erstellung und Aktualisierung schriftlicher Infor-
mationsmaterialien, die Mitwirkung bei der Vorbereitung von Mus-
terklagen wie Bescheid-Prüfungen und Musterschreiben für Ein-
sprüche sowie die Pressearbeit. 

 Zudem hat der Landesverband NRW erfolgreich ein Webinar or-
ganisiert, bei dem Herr Ehrentreich zur Grundsteuer und Herr War-
neke zur allgemeinen Arbeit des DSi referiert haben. 

 Gleichzeitig arbeitet der Verband mit den Statistischen 
Landesämtern zusammen, um eine DSi-Datenbank zu den 
Grundsteuereinnahmen und Hebesätzen aller Kommunen 
aufzubauen, um prüfen und nachvollziehen zu können, inwieweit 
das Versprechen der Aufkommensneutralität der Reform 
eingehalten wird.  

 Im Auftrag des DSi hat ein externer Dienstleister die 
Visualisierung und Programmierung eines Online-Tools 
durchgeführt. Dadurch wird es interessierten Bürgern ermöglicht, 
gezielt auf die DSi-Datenbank zuzugreifen. Die Datenbank wird 
voraussichtlich bis Jahresende 2023 mit den aktuellen verfügbaren 
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Informationen aller Kommunen befüllt sein, so dass das Online-
Tool Anfang 2024 nutzbar sein wird. 

 Der Online-Rechner des Instituts zum Steuerzahlergedenktag, 
der seit dem vergangenen Jahr existiert, wurde zum diesjährigen 
Gedenktag am 12. Juli 2023 in aktualisierter Fassung veröffentlicht.

 Im Nachgang zu einem Pressegespräch und weiterer Pressear-
beit erfolgte eine breite Berichterstattung zum Steuerzahlerge-
denktag. 

 Zudem ist die lange Zeit übliche Methodenkritik zum Erliegen 
gekommen. Erwähnenswert ist, dass selbst ein langjähriger Kritiker 
aus den Reihen des DIW in einem diesjährigen SWR-Interview die 
Berechnungen zum Steuerzahlergedenktag ausdrücklich als „nicht 
unseriös“ bezeichnet hat. Zudem ist es erstmals gelungen, endlich 
das DSi-Rundschreiben zum Steuerzahlergedenktag als Quelle auf 
Wikipedia im dortigen Artikel zu verankern. 

 Außerdem hat das DSi den neuen Vorschlag des BdSt für einen 
künftigen Einkommensteuertarif erarbeitet, der auf der Klausurta-
gung des AK Steuern im August 2023 formal verabschiedet wurde. 
Der Tarifvorschlag sieht eine spürbare Entlastung für die Mittel-
schicht vor. Um den sogenannten „Mittelstandsbauch“ abzuschwä-
chen, wird vorgeschlagen, die Grenzsteuerkurve so anzupassen, 
dass der Grenzsteuersatz von 35 Prozent erst bei einem 
Jahreseinkommen von 45.000 Euro und der Spitzensteuersatz von 
42 Prozent erst ab 100.000 Euro gilt. Für Topverdiener mit einem 
Jahreseinkommen von 1 Mio. Euro soll ein neuer 

Proportionalsteuersatz von 48 Prozent eingeführt werden. 
Insgesamt würde dieser Vorschlag zu einer Entlastung in Höhe von 
jährlich 30 Mrd. Euro führen. 

 Der Reformvorschlag konnte medial prominent platziert wer-
den; u. a. in der Welt und der Bild sowie im Handelsblatt. Der CDU-
Generalsekretär bezeichnete den BdSt-Vorschlag als mögliche 
„Blaupause“ seiner Partei. 

 Im Übrigen erstellte das DSi im Berichtszeitraum verschiedene 
Musterrechnungen für die Presse sowie andere interessierte Kreise, 
insbesondere in Bezug auf Einkommens-, Energie- und Rentenbe-
steuerung. 

 Als Mitglieder- und Unterstützer-Service wurde zudem ein Rat-
geber aktualisiert, der zeigt, wie sich Aktionäre im Ausland gezahl-
te Quellensteuern erstatten lassen können. Da derzeit auch diesbe-
zügliche Entbürokratisierungsversuche der EU-Kommission laufen, 
hat das DSi eine Kurzstellungnahme verfasst und eingereicht. Dar-
in plädierten wir insbesondere für eine Kleinanleger freundliche 
Fassung der im Entstehen begriffenen EU-Richtlinie für einen EU-
weit vereinheitlichten Prozesses zur Vermeidung von Dividenden-
Doppelbesteuerungen. 

 In Zusammenarbeit mit den Landesverbänden hat das DSi au-
ßerdem den jährlichen Vergleich der Wohnnebenkosten für alle 
Landeshauptstädte erstellt. Dieser Vergleich konnte über das Portal 
von T-Online erfolgreich vermarktet werden.  

 Im Bereich der Haushaltspolitik hat das DSi in diesem Berichts-
zeitraum viele verschiedene Themen behandelt.  

    DSi – Deutsches Steuerzahlerinstitut des Bundes der Steuerzahler e. V. 
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Die Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung 

 

von Markus Kasseckert 

 

Der Strukturwandel der Öffentlichkeit beeinflusst auch die Öffentlichkeitsarbeit der Politik. Öffent-

lichkeitswirksame Öffentlichkeitsarbeit muss sich zwangsläufig über die von der Bevölkerung ge-

nutzten und sich wandelnden Kanäle vollziehen. Dabei ist zu erwarten und auch bereits zu beobach-

ten, dass insbesondere die Bundesregierung diese Tätigkeit ausweitet, v. a. indem sie stärker in den 

digitalen Raum vordringt. 

Diese These gibt Anlass für eine tiefergehende Analyse, deren Ergebnisse in der vorliegenden Unter-

suchung dargestellt werden. Ziel der Untersuchung ist es, den Status quo der Öffentlichkeitsarbeit 

der Bundesregierung aufzuarbeiten und mithilfe anschaulicher Beispiele die darin lauernden, peku-

niären und normativen Gefahrenpotenziale für den Steuerzahler aufzudecken und zu diskutieren. 

Begriffsanalyse: Öffentlichkeitsarbeit des Staates 

Kommunikation ist der zentrale Modus Operandi der Politik. Als politische Kommunikation dient sie 

„der Generierung, Formulierung und Artikulation politischer Interessen, ihrer Aggregation zu ent-

scheidbaren Programmen sowie der Durchsetzung und Legitimierung politischer Entscheidungen.“1 

Die Kommunikation mit der Bevölkerung ist das Spielfeld staatlicher Öffentlichkeitsarbeit. Von die-

sem Begriff eingefasst sind „alle staatlichen Kommunikationsmaßnahmen, die an einen personell un-

beschränkten Empfängerkreis adressiert sind und der Herstellung von Öffentlichkeit für den Staat, 

seine Institutionen und seine Tätigkeiten dienen.“2 Insofern sich staatliche Öffentlichkeitsarbeit von-

seiten der amtierenden Regierung vollzieht, kann auch von Regierungskommunikation gesprochen 

werden. 

Franco Delle Donne definiert Regierungskommunikation als „[d]ie strategische Verwendung politi-

scher Botschaften seitens der Regierung, um die Bevölkerung zu informieren und ihr Regierungs-

handeln zu legitimieren.“3 Demnach hat Öffentlichkeitsarbeit sowohl eine verständigungsorientier-

te, demokratietheoretische Dimension, indem sie der Information und Aufklärung der Bürger dient 

als auch eine strategische, machttheoretische Dimension, insofern sie die Legitimität der Regierung 

und ihres Handelns herstellen bzw. stützen soll. 

 
 
 

 

 
1 Donges, Patrick; Jarren, Ottfried (2022), S. 9. 

2 Drefs, Felix (2019), S. 272. 

3 Delle Donne, Franco (2019), S. 42. 
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Das DSi-Kompakt Nr. 54 befasst sich mit der Öffentlichkeitsarbeit 
der Bundesregierung und hat breite Medienaufmerksamkeit bis 
hin zur Süddeutschen Zeitung und Welt erhalten.  

 Dieses Kompakt war auch Grundlage für das diesjährige 
Schwerpunktkapitel des BdSt-Schwarzbuchs. Außerdem hat das 
DSi mehrere Bundes- und EU-Fälle zum Schwarzbuch beigetragen. 
Insbesondere das Schwerpunktkapitel hat eine vergleichsweise 
große Beachtung in der Presse gefunden.  
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ZUR DISKUSSION GESTELLT

Matthias Warneke
Abbau der kalten Progression institutionalisieren  
statt zerreden!

Die kalte Progression ermöglicht dem Fiskus in ge-
wisser Weise einen »ganz legalen Steuertrick«, um 
systematisch und weitgehend unbemerkt Steuermehr-
einnahmen zu erzielen. Insofern war es ein finanzpo-
litischer Durchbruch, als der damalige Bundesfinanz-
minister Wolfgang Schäuble im Mai 2015 ankündigte, 
die kalte Progression abbauen zu wollen. Tatsächlich ist dann erstmals im Einkommensteu-

ertarif 2016 die Inflation zugunsten der Steuerzahler 
berücksichtigt worden. Auch in den Folgejahren hat 
der Gesetzgeber den Steuertarif indexiert und da-
mit die kalte Progression regelmäßig gedämpft. Wäre 
dies nicht geschehen und hätte der Gesetzgeber im 
Zeitraum 2016 bis 2022 lediglich wie in den Vorjah-
ren den steuerlichen Grundfreibetrag erhöht, wären 
nach Schätzungen des Deutschen Steuerzahlerinsti-
tuts (DSi) Steuermehreinnahmen in der Größenord-
nung von mehr als 40 Mrd. Euro die Folge gewesen 
(Warneke 2021).

Insofern konnte es nicht überraschen, dass sich 
im Laufe des Jahres 2022 die politischen Diskussionen 
intensivierten, ob am Abbau der kalten Progression 
weiter festgehalten werden solle. Aus fiskalischer Per-
spektive ist es eben verlockend, zum »ganz legalen 
Steuertrick« der kalten Progression zurückzukehren. 
In Zeiten hoher Inflationsraten gilt das selbstverständ-
lich umso mehr, weil besonders hohe Steuermehrein-
nahmen locken.

LEISTUNGSFÄHIGKEITSPRINZIP ALS REALPRINZIP
Doch gerade jetzt gilt es, prinzipienfest zu bleiben! 
Schließlich steht bei der kalten Progression nicht 
irgendein finanzwissenschaftliches Prinzip der Be-
steuerung auf dem Spiel, sondern ein ganz zentra-
les: das Prinzip der individuellen wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit. 

Dieses Leistungsfähigkeitsprinzip muss sich an re-
alen Werten orientieren (Seer 2019). Das liegt auf der 
Hand. Denn wenn sich beispielsweise das Einkommen inflationsbedingt verdoppelt, bedeu-tet dies selbstverständlich keine Verdopplung der wirtschaftli-chen Leistungsfähigkeit des Be-treffenden. Nur bei real steigen-den Einkommen, bei wachsen-der Leistungsfähigkeit also, lässt sich eine höhere Besteuerung mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip rechtfertigen. 

Genau hier setzt konsequen-terweise der Abbau der kalten Pro-

gression an. Ziel dabei ist es, den Durchschnittssatz 
der Einkommensteuer für ein lediglich nominal gestie-
genes, aber real unverändertes Einkommen konstant 
zu halten. Zur mathematischen Umsetzung sind dem-
entsprechend die Tarifeckwerte sowie die Koeffizien-
ten und Konstanten der Einkommensteuer-Tarifformel 
mit der gewählten Inflationsrate zu indexieren. Im 
Ergebnis werden im Jahresvergleich konstante Real-
einkommen gleich hoch besteuert. Im Falle konstan-
ter Realeinkommen verhindert also der Abbau der 
kalten Progression einen realen Einkommensverlust 
»nach Steuern«.

Falls hingegen das Realeinkommen steigt, steigt 
die Leistungsfähigkeit und deshalb – trotz des Abbaus 
der kalten Progression – der Durchschnittssteuersatz. 
Er wächst allerdings nicht so stark, wie dies ohne den 
Abbau der kalten Progression geschehen würde. Im 
Regelfall eines stärker als die Preise wachsenden 
Nominaleinkommens stellt der Abbau der kalten 
Progression somit sicher, dass das Realeinkommen 
nach Steuern – aber durchaus auch die Einkommen- 
steuereinnahmen – ansteigen können. Somit wird  
eine prinzipientreue und faire Besteuerung ge-
währleistet. Der Fiskus verzichtet auf inflations-
bedingte Steuermehreinnahmen, partizipiert aber 
an einer real gestiegenen Leistungsfähigkeit der 
Einkommensteuerzahler. Kurzum: Der Abbau der kalten Progression und 

damit die Berücksichtigung der Inflation zugunsten 
der Steuerzahler sind ein finanzwissenschaftliches 
Gebot, um dem Realprinzip der Leistungsfähigkeit 
gerecht zu werden.

UNZULÄSSIGE STEUERMEHREINNAHMEN
Finanzwissenschaftliche Gebote stehen allerdings  
oft in einem Zielkonflikt mit politökonomischen Er-
wägungen. Das trifft auch auf das Problem der kalten 
Progression zu. Eine Tarifindexierung entsprechend 
der Inflation führt aus rein fiskalischer Sicht zweifellos 
zu geringeren Steuereinnahmen, ohne dass dies zu 
Beifallsstürmen in der Wählerschaft führt. Ein Reformverzicht, der dann Steuermehreinnah-

men und damit neue Ausgabenprogramme für Wäh-
lerzielgruppen ermöglichen würde, ist politstrategisch 
attraktiver. Insofern können Regierungskoalitionen 
schnell geneigt sein, beim Abbau der kalten Progres-
sion entsprechend zögerlich zu sein. Genau das war 
im vergangenen Jahr zu beobachten. Die 2022 be-
schlossene Tarifreform 2023/2024 war alles andere 
als ein parlamentarischer Selbstläufer wie in den 
Jahren zuvor, als auf Basis der zweijährlichen Pro-

ist wissenschaftlicher Leiter des DSi – Deutsches Steuer-zahlerinstitut des Bundes der Steuerzahler.

Matthias Warneke 

ZUM INHALT

 Zum Thema Staatsleistungen konnte der haushaltspolitische 
DSi-Referent Markus Kasseckert in einem Beitrag des ARD-Maga-
zins Kontraste kritisch Stellung nehmen. 
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ZUR DISKUSSION GESTELLT

Matthias Warneke

Abbau der kalten Progression institutionalisieren  

statt zerreden!

Die kalte Progression ermöglicht dem Fiskus in ge-

wisser Weise einen »ganz legalen Steuertrick«, um 

systematisch und weitgehend unbemerkt Steuermehr-

einnahmen zu erzielen. Insofern war es ein finanzpo-

litischer Durchbruch, als der damalige Bundesfinanz-

minister Wolfgang Schäuble im Mai 2015 ankündigte, 

die kalte Progression abbauen zu wollen. 

Tatsächlich ist dann erstmals im Einkommensteu-

ertarif 2016 die Inflation zugunsten der Steuerzahler 

berücksichtigt worden. Auch in den Folgejahren hat 

der Gesetzgeber den Steuertarif indexiert und da-

mit die kalte Progression regelmäßig gedämpft. Wäre 

dies nicht geschehen und hätte der Gesetzgeber im 

Zeitraum 2016 bis 2022 lediglich wie in den Vorjah-

ren den steuerlichen Grundfreibetrag erhöht, wären 

nach Schätzungen des Deutschen Steuerzahlerinsti-

tuts (DSi) Steuermehreinnahmen in der Größenord-

nung von mehr als 40 Mrd. Euro die Folge gewesen 

(Warneke 2021).

Insofern konnte es nicht überraschen, dass sich 

im Laufe des Jahres 2022 die politischen Diskussionen 

intensivierten, ob am Abbau der kalten Progression 

weiter festgehalten werden solle. Aus fiskalischer Per-

spektive ist es eben verlockend, zum »ganz legalen 

Steuertrick« der kalten Progression zurückzukehren. 

In Zeiten hoher Inflationsraten gilt das selbstverständ-

lich umso mehr, weil besonders hohe Steuermehrein-

nahmen locken.

LEISTUNGSFÄHIGKEITSPRINZIP ALS REALPRINZIP

Doch gerade jetzt gilt es, prinzipienfest zu bleiben! 

Schließlich steht bei der kalten Progression nicht 

irgendein finanzwissenschaftliches Prinzip der Be-

steuerung auf dem Spiel, sondern ein ganz zentra-

les: das Prinzip der individuellen wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit. 

Dieses Leistungsfähigkeitsprinzip muss sich an re-

alen Werten orientieren (Seer 2019). Das liegt auf der 

Hand. Denn wenn sich beispielsweise das Einkommen 

inflationsbedingt verdoppelt, bedeu-

tet dies selbstverständlich keine 

Verdopplung der wirtschaftli-

chen Leistungsfähigkeit des Be-

treffenden. Nur bei real steigen-

den Einkommen, bei wachsen-

der Leistungsfähigkeit also, lässt 

sich eine höhere Besteuerung mit 

dem Leistungsfähigkeitsprinzip 

rechtfertigen. 

Genau hier setzt konsequen-

terweise der Abbau der kalten Pro-

gression an. Ziel dabei ist es, den Durchschnittssatz 

der Einkommensteuer für ein lediglich nominal gestie-

genes, aber real unverändertes Einkommen konstant 

zu halten. Zur mathematischen Umsetzung sind dem-

entsprechend die Tarifeckwerte sowie die Koeffizien-

ten und Konstanten der Einkommensteuer-Tarifformel 

mit der gewählten Inflationsrate zu indexieren. Im 

Ergebnis werden im Jahresvergleich konstante Real-

einkommen gleich hoch besteuert. Im Falle konstan-

ter Realeinkommen verhindert also der Abbau der 

kalten Progression einen realen Einkommensverlust 

»nach Steuern«.

Falls hingegen das Realeinkommen steigt, steigt 

die Leistungsfähigkeit und deshalb – trotz des Abbaus 

der kalten Progression – der Durchschnittssteuersatz. 

Er wächst allerdings nicht so stark, wie dies ohne den 

Abbau der kalten Progression geschehen würde. Im 

Regelfall eines stärker als die Preise wachsenden 

Nominaleinkommens stellt der Abbau der kalten 

Progression somit sicher, dass das Realeinkommen 

nach Steuern – aber durchaus auch die Einkommen- 

steuereinnahmen – ansteigen können. Somit wird  

eine prinzipientreue und faire Besteuerung ge-

währleistet. Der Fiskus verzichtet auf inflations-

bedingte Steuermehreinnahmen, partizipiert aber 

an einer real gestiegenen Leistungsfähigkeit der 

Einkommensteuerzahler. 

Kurzum: Der Abbau der kalten Progression und 

damit die Berücksichtigung der Inflation zugunsten 

der Steuerzahler sind ein finanzwissenschaftliches 

Gebot, um dem Realprinzip der Leistungsfähigkeit 

gerecht zu werden.

UNZULÄSSIGE STEUERMEHREINNAHMEN

Finanzwissenschaftliche Gebote stehen allerdings  

oft in einem Zielkonflikt mit politökonomischen Er-

wägungen. Das trifft auch auf das Problem der kalten 

Progression zu. Eine Tarifindexierung entsprechend 

der Inflation führt aus rein fiskalischer Sicht zweifellos 

zu geringeren Steuereinnahmen, ohne dass dies zu 

Beifallsstürmen in der Wählerschaft führt. 

Ein Reformverzicht, der dann Steuermehreinnah-

men und damit neue Ausgabenprogramme für Wäh-

lerzielgruppen ermöglichen würde, ist politstrategisch 

attraktiver. Insofern können Regierungskoalitionen 

schnell geneigt sein, beim Abbau der kalten Progres-

sion entsprechend zögerlich zu sein. Genau das war 

im vergangenen Jahr zu beobachten. Die 2022 be-

schlossene Tarifreform 2023/2024 war alles andere 

als ein parlamentarischer Selbstläufer wie in den 

Jahren zuvor, als auf Basis der zweijährlichen Pro-

ist wissenschaftlicher Leiter 

des DSi – Deutsches Steuer-

zahlerinstitut des Bundes der 

Steuerzahler.

Matthias Warneke 

ZUM INHALT

Das BdSt-Sparbuch 

für den Bundeshaushalt 2023

 Wie in den Vorjahren hat das DSi konkrete 
Einsparmöglichkeiten im Bundeshaushalt für das BdSt-Sparbuch 
identifiziert und recherchiert.

 Das DSi-Kompakt Nr. 55 zur Notlagenregelung in den Schulden-
bremsen der Länder diente unter anderem als Grundlage für DSi-
Beiträge auf dem INSM-ÖkonomenBlog.  

 Ein weiterer Beitrag auf dem INSM-ÖkonomenBlog basiert zu-
dem auf dem DSi-Kompakt Nr. 51 (Sondervermögen des Bundes). 
Zudem haben wir in einem umfangreichen Gastbeitrag im Magazin 
„Wohlstand für Alle“ der Ludwig-Ehrhard-Stiftung die Problematik 
der Sondervermögen öffentlich gemacht. 

 Außerdem erschienen mehrere „One-Pager“ in unserer neuen 
Publikationsreihe „DSi-Impuls“, u. a. zur Nachhaltigkeitslücke in der 
gesetzlichen Rentenversicherung, zur Tilgungsillusion der 
Schuldenbremse und zu den Staatsleistungen an die Kirchen. 

 Darüber hinaus hat Markus Kasseckert in der Zeitschrift für 
Parlamentsfragen eine kritische Analyse der Ruhebezüge der 
Bundespräsidenten veröffentlichen können:

 Konstruktiv-kritisch begleitet das DSi weiterhin das Themenfeld 
Struktur und Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 
Bestehende DSi-Forderungen (insbesondere Einsparungen durch 
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Begrenzung bei kostspieligen Unterhaltungs- und Sportsendungen 
und bei der Zahl der Rundfunkanstalten) fanden Eingang in einen 
diesbezüglichen Antrag auf dem FDP-Bundesparteitag, dem mehr-
heitlich zugestimmt wurde. 
 Unsere Vorschläge konnte Herr Kasseckert zudem in einem 
Gastbeitrag für das Magazin „wisu“ darlegen. 

 Im Übrigen wurde ein DSi-Kompakt Nr. 56 zum Reformbedarf 
bei den Landesmedienanstalten erarbeitet und veröffentlicht.  

 Erwähnenswert ist schließlich, dass das DSi-Kompakt 41 zum 
Reformbedarf im Bereich der Regionalflughäfen weiterhin auf jour-
nalistisches Interesse stößt. 

 So hat der Hessische Rundfunk anlässlich des 10. Jahrestages 
der Eröffnung des Flughafens Kassel/Calden im April 2023 eine 

große TV-Reportage gesendet. Darin konnte das DSi seine Kritik an 
der Subventionierung und Aufrechterhaltung dauerhaft defizitärer 
Staatsunternehmen untermauern.

 Im DSi-Rundschreiben 2/2023 analysierte das Institut kritisch 
die Bundessubventionen im Wasserstoffbereich. Im Ergebnis for-
derten wir den sofortigen Stopp der Subventionen im Pkw-Bereich 

wegen fehlender technischer Effizienz und ökologischer Wirksam-
keit. Die DSi-Forderungen wurden in der Welt exklusiv medial ver-
marktet und dann auch von anderen Medien aufgegriffen.  

 Abschließend ist zu berichten, dass das Institut personalbe-
dingt viele interne Umstrukturierungen im Jahresverlauf vorzuneh-
men hatte. Michael Ehrentreich unterstützt seit Mai 2023 die BdSt-
Steuerabteilung vollumfänglich sowie seit Oktober 2023 einige 
BdSt-Landesverbände gemäß individueller Vereinbarung. 

 Die Stelle des persönlichen Referenten des BdSt-Präsidenten 
und DSi-Vorstandsvorsitzenden ist seit Mai 2023 vakant. 

 Zudem sind zwei Assistenz-Stellen krankheitsbedingt seit März 
bzw. ruhestandsbedingt seit Januar 2022 unbesetzt. 
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Die 15 Mitgliedsverbände 
des Bundes der Steuerzahler 
Baden-Württemberg 
Lohengrinstraße 4 · 70597 Stuttgart 
Tel.: 0711 / 76 77 40  
info@steuerzahler-bw.de

Bayern 
Nymphenburger Straße 118 
80636 München 
Tel.: 089 / 12 60 08 0
info@steuerzahler-bayern.de

Berlin 
Lepsiusstraße 110 · 12165 Berlin 
Tel.: 030 / 7 90 10 70
info@steuerzahler-berlin.de

Brandenburg 
Fultonstraße 8 · 14482 Potsdam 
Tel.: 0331 / 7 47 65 0  
info@steuerzahler-brandenburg.de

Hamburg 
Ferdinandstraße 36 · 20095 Hamburg 
Tel.: 040 / 33 06 63 
mail@steuerzahler-hamburg.de 

Hessen 
Bahnhofstraße 35 · 65185 Wiesbaden 
Tel.: 0611 / 99 21 90 
info@steuerzahler-hessen.de

Mecklenburg-Vorpommern 
Wittenburger Straße 96 · 19053 Schwerin 
Tel.: 0385 / 5 57 42 90
info@steuerzahler-mv.de

Niedersachsen und Bremen 
Ellernstraße 34 · 30175 Hannover 
Tel.: 0511 / 51 51 83 0 
niedersachsen-und-bremen@steuerzahler.de 

Nordrhein-Westfalen 
Schillerstraße 14 · 40237 Düsseldorf 
Tel.: 0211 / 9 91 75 0 
info@steuerzahler-nrw.de 

Rheinland-Pfalz 
Löwenhofstraße 5 · 55116 Mainz 
Tel.: 06131 / 9 86 10 0  
info@bdst-rlp.de 

Saarland 
Talstraße 34-42 · 66119 Saarbrücken 
Tel.: 0681 / 5 00 84 13
saarland@steuerzahler.de

Sachsen 
Wittgensdorfer Straße 54 b  · 09114 Chemnitz 
Tel.: 0371 / 69 06 30 
info@steuerzahler-sachsen.de

Sachsen-Anhalt 
Lüneburger Straße 16 · 39106 Magdeburg 
Tel.: 0391 / 5 31 18 30
info@steuerzahler-sachsen-anhalt.de 

Schleswig-Holstein 
Lornsenstraße 48 · 24105 Kiel 
Tel.: 0431 / 56 30 65 0
schleswig-holstein@steuerzahler.de

Thüringen 
Steigerstraße 16 · 99096 Erfurt 
Tel.: 0361 / 2 17 07 90
info@steuerzahler-thueringen.de
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